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A. Bekanntmachungen nach dem NHG 
 
Das Präsidium der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover hat am 01.09.2021 gemäß § 37 Abs. 1 Nr. 5. b) des 
Nie- dersächsischen Hochschulgesetzes die nachfolgende Änderung der Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang 
Sonderpädagogik vom 22.07.2016, in der Fassung der letzten Änderung vom 12.10.2020, genehmigt. Die Prüfungsord- 
nung tritt nach ihrer hochschulöffentlichen Bekanntmachung im Verkündungsblatt der Gottfried Wilhelm Leibniz Universi- 
tät Hannover in Kraft. 

 

Änderung der Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Sonderpädagogik 

an der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover vom 22.07.2016, in der Fassung der letzten  

Änderung vom 12.10.2020 

 

Die Philosophische Fakultät, die Fakultät für Mathematik und Physik sowie die Leibniz School of Education 
der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover haben gemäß §§ 7 Absatz 3, 44 Absatz 1 des Nieder- 
sächsischen Hochschulgesetzes die folgende Änderung der Prüfungsordnung erlassen: 

 

Übersicht 

 

Erster Teil: Allgemeines 

§ 1 Zweck der Prüfung und Hochschulgrad 

§ 2 Dauer und Gliederung des Studiums, Zwischenprüfung 

§ 3 Zuständigkeit (Studiendekanin oder Studiendekan, Prüfungsausschuss) 

 

Zweiter Teil: Bachelorprüfung 

§ 4 Aufbau und Inhalt der Prüfung 

§ 5 Prüferinnen und Prüfer sowie Beisitzende 

§ 6 Studien- und Prüfungsleistungen 

§ 7 Bachelorarbeit 

§ 8 Bestehen und Nichtbestehen 

§ 9 Zusätzliche Module und Prüfungen 

§ 10 Anerkennung bereits erbrachter Studien- und Prüfungsleistungen 

§ 10a Einstufungsprüfungen für Flüchtlinge 

§ 11 Erbringung von Prüfungsleistungen durch Juniorstudierende 

 

Dritter Teil: Prüfungsverfahren 

§ 12 Zulassung zu Prüfungsleistungen 

§ 13 Anmeldung 

§ 14 Wiederholung 

§ 15 Versäumnis, Rücktritt, Fristverlängerung 

§ 16 Prüfungsmodalitäten in Härtefällen 

§ 17 Bewertung von Prüfungsleistungen 

§ 18 Täuschung, Ordnungsverstoß 

§ 19 Leistungspunkte und Module 

§ 20 Gesamtnotenbildung 

§ 21 Zeugnisse und Bescheinigungen 

§ 22 Einsicht in die Prüfungsakten 

§ 23 Verfahrensvorschriften 

 

Vierter Teil: Schlussvorschriften 

§ 24 Inkrafttreten und Übergangsbestimmung 
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Erster Teil: Allgemeines 

 
§ 1  Zweck der Prüfung und Hochschulgrad 

(1) 1Die Bachelorprüfung bildet den ersten berufsqualifizierenden Abschluss des Studiums. 2Durch die Ba- 
chelorprüfung soll festgestellt werden, ob der Prüfling die Fähigkeit besitzt, nach wissenschaftlichen oder 
wissenschaftlich-künstlerischen Grundsätzen selbstständig zu arbeiten, die fachlichen Zusammenhänge 
der gewählten Fächer überblickt und die für den Übergang in die Berufspraxis notwendigen Fachkennt- 
nisse und Handlungskompetenzen erworben hat. 

(2) Nach bestandener Bachelorprüfung verleiht die Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover den aka- 
demischen Grad „Bachelor of Arts (B. A.)“. 

 

§ 2  Dauer und Gliederung des Studiums 
1Die Regelstudienzeit beträgt drei Jahre. 2Der Zeitaufwand für das Präsenzstudium und Selbststudium be- 
trägt 180 ECTS-Leistungspunkte zu je 30 Stunden. 3Das Studium gliedert sich in sechs Semester. 

 

§ 3  Zuständigkeit (Studiendekanin oder Studiendekan, Prüfungsausschuss) 
(1) 1Für die Wahrnehmung der Aufgaben nach dieser Prüfungsordnung ist die Direktorin oder der Direktor 

für Studium und Lehre der Leibniz School of Education zuständig. 2Im Einvernehmen mit der Studiend-
irekto- rin oder dem Studiendirektor wird aus Mitgliedern der beteiligten Fakultäten und Hochschulen ein 
Prü- fungsausschuss gebildet. 3Über die Zusammensetzung entscheiden die beteiligten Fakultäten. 

(2) 1Dem Prüfungsausschuss gehören fünf Mitglieder an, und zwar drei Mitglieder aus der Hochschullehrer- 
gruppe, ein Mitglied, das die Mitarbeitergruppe vertritt und in der Lehre tätig ist, sowie ein Mitglied der 
Studierendengruppe. 2Die Mitglieder des Prüfungsausschusses sowie deren Vertretungen werden 
durch die jeweiligen Gruppenvertretungen benannt. 3Von den vier Mitgliedern der Hochschulleh-
rergruppe und der Mitarbeitergruppe sind zwei Mitglieder aus dem Bereich Sonderpädagogik, ein 
Mitglied aus dem Pro- fessionalisierungsbereich und ein Mitglied aus dem Bereich der Zweitfächer zu 
berufen. 4Der Vorsitz und der stellvertretende Vorsitz, über die der Prüfungsausschuss entscheidet, 
müssen von Mitgliedern der Hochschullehrergruppe oder habilitierten Mitgliedern ausgeübt werden. 
5Das studentische Mitglied hat in Bewertungsfragen und bei der Entscheidung über die Anerkennung 
von Prüfungsleistungen nur bera- tende Stimme. 6Die Studiendekaninnen und Studiendekane der be-
teiligten Fakultäten und der Hoch- schule für Musik, Theater und Medien Hannover sowie die Direktorin 
oder der Direktor für Studium und Lehre der Leibniz School of Education können, falls sie nicht als 
Mitglieder des Prüfungsausschusses be- nannt sind, an den Sitzungen des Prüfungsausschusses mit 
beratender Stimme teilnehmen. 

(3) 1Die Mitglieder des Prüfungsausschusses und deren Vertretungen unterliegen der Amtsverschwiegen- 
heit. 2Sofern sie nicht im öffentlichen Dienst stehen, sind sie durch die Vorsitzende oder den Vorsitzen- 
den zur Verschwiegenheit zu verpflichten. 

(4) 1Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, soweit die Mehrheit der stimmberechtigten Mitglieder 
anwe- send ist. 2Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen gefasst; Stim-
menthal- tungen gelten als nicht abgegebene Stimmen. 

(5) 1Die Sitzungen des Prüfungsausschusses sind nicht öffentlich. 2Über die Sitzungen des Prüfungsaus- 
schusses wird eine Niederschrift geführt. 3In dieser sind die wesentlichen Gegenstände der Erörterung 
und die Beschlüsse festzuhalten. 

(6) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, an der Abnahme von Prüfungen beo-
bachtend teilzunehmen. 

(7) 1Der Prüfungsausschuss kann Befugnisse widerruflich auf den Vorsitz und den stellvertretenden Vorsitz 
übertragen. 2Der Prüfungsausschuss kann sich zur Erfüllung seiner Aufgaben einer von ihm beauftrag-
ten Stelle bedienen. 3Die oder der Vorsitzende bereitet die Beschlüsse des Prüfungsausschusses vor, 
führt sie aus und berichtet dem Prüfungsausschuss laufend über diese Tätigkeit. 4Die Übertragung der 
Befug- nisse auf den Vorsitz oder den stellvertretenden Vorsitz ist für Fälle nach § 18 Absatz 1 ausges-
chlossen. 

(8) Der Prüfungsausschuss kann sich eine Geschäftsordnung geben. 

 

Zweiter Teil: Bachelorprüfung 

 
§ 4  Aufbau und Inhalt der Prüfung 

(1) 1Die Bachelorprüfung wird studienbegleitend abgenommen. 2Sie besteht aus Prüfungs- und gegebenen- 
falls Studienleistungen im Erstfach Sonderpädagogik, im Zweitfach und im Professionalisierungsbereich 
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(Anlage 1). 3Die Prüfungs- und gegebenenfalls Studienleistungen sind in Pflichtmodulen, dem 
Pflichtmo- dul „Bachelorarbeit“ und gegebenenfalls Wahlpflichtmodulen sowie Wahlmodulen nach den 
Anlagen 1.A - 1.M zu erbringen. 

(2) Die den Modulen zugeordneten Lehrveranstaltungen ergeben sich aus dem Modulhandbuch oder dem 
Vorlesungsverzeichnis. 

(3) 1Das Bachelorstudium gliedert sich beim Studium mit schulischem Schwerpunkt in 
- das Erstfach Sonderpädagogik im Umfang von 104 Leistungspunkten (Anlage 1.A) 
- in einen Professionalisierungsbereich im Umfang von 30 Leistungspunkten (Anlage 1.B), 
- in ein Zweitfach, welches ein Unterrichtsfach ist, im Umfang von 30 Leistungspunkten (Anlagen 1.C- 

M) 
- und das Modul Bachelorarbeit im Umfang von 16 Leistungspunkten (Anlage 1.A.4). 

2Das Bachelorstudium gliedert sich bei Studium mit außerschulischem Schwerpunkt in 
- das Erstfach Sonderpädagogik im Umfang von 99 Leistungspunkten (Anlage 1.A). 
- in einen Professionalisierungsbereich im Umfang von 30 Leistungspunkten (Anlage 1.B), 
- in ein Zweitfach im Umfang von insgesamt 30 Leistungspunkten (Anlagen 1.C-M), 
- wahlweise ein Praktikum im Umfang von 5 Leistungspunkten im Professionalisierungsbereich (An-

lage 1.B.2a oder 1.B.2b) oder im Erstfach Sonderpädagogik (Anlage 1.A.2.5) 
- und das Modul Bachelorarbeit im Umfang von 16 Leistungspunkten (Anlage 1.A.4) 

(4) 1Studierende, die den Master Lehramt für Sonderpädagogik anstreben, müssen im Rahmen des Ba- che-
lorstudiums 
- ein sonderpädagogisches Schulpraktikum im Umfang von 5 Leistungspunkten (Anlage 1.A.2.5), 
- zwei weitere Praktika im Umfang von 10 Leistungspunkten und 
- das Wahlpflichtmodul „Grundlagen des Schriftspracherwerbs und Entwicklung des mathematischen 

Denkens“ (Anlage 1.A.2.1) studieren. 
2Studierende, die einen außerschulischen Schwerpunkt anstreben, studieren wahlweise 

- das sonderpädagogische Schulpraktikum (Anlage 1.A.2.5) oder 
- ein Praktikum im Professionalisierungsbereich (Modul C unter Anlage 1.B.2a oder 1.B.2b) sowie 
- zwei weitere Praktika im Umfang von 10 Leistungspunkten. 

3Näheres hierzu regelt die Praktikumsordnung. 
(5) Die Studierenden, die den außerschulischen Schwerpunkt Sprache und Kommunikation studieren, müs- 

sen 
- das Zweitfach Angewandte Sprachwissenschaft und 
- das Wahlpflichtmodul „Vertiefung medizinischer Grundlagen“ studieren sowie 
- die Praktika im Schwerpunkt Sprache und Kommunikation absolvieren. 

(6) Die Studierenden, die den außerschulischen Schwerpunkt Lern- und Erziehungshilfe anstreben, 
müssen das Wahlpflichtmodul „Vertiefung von Bezugstheorien der Lernförderung und Erziehungshilfe“ 
studieren. 

 

§ 5  Prüferinnen und Prüfer sowie Beisitzende 
1Das nach § 3 zuständige Organ bestellt für die Module des Studiengangs Bachelor Sonderpädagogik Mit- 
glieder der Hochschullehrergruppe der Philosophischen Fakultät, der Fakultät für Mathematik und Physik 
der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover oder der Hochschule für Musik, Theater und Medien 
Hanno- ver als Prüfungsberechtigte sowie die Beisitzenden. 2Das nach § 3 zuständige Organ kann weitere 
Prüfende bestellen, sofern diese mindestens die durch die Prüfung festzustellende oder eine gleichwertige 
Qualifika- tion besitzen. 3Soweit sie die Voraussetzungen nach Satz 2 erfüllen, können auch Prüfende 
bestellt werden, die nicht Mitglieder oder Angehörige der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover 
sind4Zur Beisitzerin oder zum Beisitzer darf nur bestellt werden, wer mindestens die durch die Prüfung 
festzustellende oder eine gleichwertige Qualifikation erworben hat. 5Die Bestellung von Beisitzenden kann 
vom nach § 3 zuständigen Organ auch auf die Prüfenden delegiert werden. 

 

§ 6  Studien- und Prüfungsleistungen 
(1) 1Studienleistungen sind insbesondere unbenotete Hausübungen, Laborübungen, Präsenzübungen, 

Prak- tikumsberichte, Klausuren, Vorträge und Hausarbeiten. 2Die zu erbringenden Studienleistungen 
werden in den jeweiligen Modulbeschreibungen näher erläutert und von den Lehrenden spätestens zu 
Beginn der Lehrveranstaltung festgelegt. 3Studienleistungen sind in der Regel binnen eines Jahres nach 
Ende der zugehörigen Lehrveranstaltung zu erbringen. 

(2) 1Prüfungsleistungen sind die Bachelorarbeit, Ausarbeitungen, Dokumentationen, Essays, Fachprak-
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tische Prüfungen, Hausarbeiten, Klausur mit und ohne Antwortwahlverfahren, Künstlerische Präsenta-
tionen, Mündliche Prüfungen, Musikpraktische Präsentationen, Portfolios, Präsentationen und Referate. 
2Nähe- res zu den Prüfungsformen regelt Anlage 2.1. 

(3) 1Sind nach den Anlagen 1.A-M in einem Modul alternative Prüfungsformen vorgesehen oder kann eine 
Prüfungsform durch eine andere ersetzt werden, muss die Ankündigung der Prüfungsform spätestens 
zu Beginn des Semesters erfolgen. 2Gleiches gilt für die Gewichtung der einzelnen Bestandteile, wenn 
die Anlagen 1.A-M eine zusammengesetzte Prüfungsleistung vorsehen. 

(4) Studien- und Prüfungsleistungen können in Form von Gruppenarbeiten abgenommen werden, sofern 
sich die einzelnen Beiträge aufgrund objektiver Kriterien deutlich abgrenzen und getrennt bewerten las- 
sen. 

(5) Bei der Abgabe von schriftlichen Hausarbeiten (Studien- und Prüfungsleistungen) ist schriftlich zu versi- 
chern, dass 
a) die Arbeit selbstständig verfasst wurde, 
b) keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt wurden und 
c) alle Stellen der Arbeit, die wörtlich oder sinngemäß aus anderen Quellen übernommen wurden, als 

solche kenntlich gemacht sind und 
d) die Arbeit in gleicher oder ähnlicher Form noch keiner Prüfungsbehörde vorgelegen hat. 

 

§ 7  Bachelorarbeit 
(1) 1Das Modul Bachelorarbeit besteht aus der Bachelorarbeit und gegebenenfalls einer mündlichen Prü- 

fungsleistung und/ oder einer Studienleistung entsprechend der Anlage 1.A.4. 2Die Bachelorarbeit soll 
zeigen, dass der Prüfling in der Lage ist, innerhalb einer vorgegebenen Frist ein Problem aus dem Erst- 
fach Sonderpädagogik selbstständig nach wissenschaftlichen Methoden zu bearbeiten. 3Für das bestan- 
dene Modul Bachelorarbeit werden 16 Leistungspunkte vergeben. 

(2) 1Das Thema der Bachelorarbeit muss dem Prüfungszweck (§ 1 Absatz 1 Satz 2) und dem für die Bear- 
beitung zur Verfügung stehenden Zeitraum nach Absatz 4 angemessen sein. 2Die Themenausgabe darf 
erst nach erfolgter Zulassung gemäß § 12 Absatz 3 erfolgen. 

(3) 1Das Thema kann einmal innerhalb des ersten Drittels der Bearbeitungszeit zurückgegeben werden. 
2Eine erneute Anmeldung nach Rückgabe des Themas muss innerhalb von sechs Monaten erfolgen. 
3Erfolgt eine Anmeldung nicht innerhalb dieser Frist, wird ein von der Erstprüferin oder dem Erstprüfer 
fest- gelegtes Thema mit einer nach Maßgabe von Absatz 4 Satz 1 festgesetzten Bearbeitungsfrist 
zuge- stellt.4§ 15 Absatz 2 Satz 1 bis Satz 4 gilt entsprechend. 

(4) 1Die Bachelorarbeit ist binnen zwei Monaten nach Ausgabe schriftlich und zusätzlich in elektronischer 
Form abzuliefern. 2Bei empirischen Arbeiten beträgt die Bearbeitungszeit drei Monate. 3Die Bachelorar- 
beit soll innerhalb eines Monats, spätestens nach zwei Monaten, von beiden Prüfenden bewertet 
werden. 

(5) Bei der Abgabe der Bachelorarbeit ist schriftlich zu versichern, dass 
a) die Arbeit selbstständig verfasst wurde, 
b) keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt wurden, 
c) alle Stellen der Arbeit, die wörtlich oder sinngemäß aus anderen Quellen übernommen wurden, als 

solche kenntlich gemacht sind, und 
d) die Arbeit in gleicher oder ähnlicher Form noch keiner Prüfungsbehörde vorgelegen hat. 

(6) 1Der Ablauf des Prüfungsverfahrens im Modul Bachelorarbeit ergibt sich aus der Modulbeschreibung im 
Modulhandbuch. 2Beinhaltet das Modul Bachelorarbeit mehr als eine Prüfungsleistung, setzt sich die 
Note entsprechend der Anlage 1.A.4 zusammen. 

(7) 1Die Bachelorarbeit ist in deutscher Sprache, in Absprache mit der Prüferin oder dem Prüfer oder den 
Prüfenden auch in englischer Sprache abzufassen. 2Darüber hinaus kann im begründeten Einzelfall die 
Abfassung in einer anderen Sprache zugelassen werden. 3Über Anträge gemäß Satz 2 beschließt das 
nach § 3 zuständige Organ spätestens mit der Entscheidung über die Zulassung (§ 12). 

 

§ 8  Bestehen und Nichtbestehen der Bachelorprüfung 
(1) Die Bachelorprüfung ist bestanden, wenn die Module, die in § 4 in Verbindung mit den Anlagen 1.A-M 

genannt werden, bestanden worden sind und mindestens 180 ECTS-Leistungspunkte erworben wurden. 
(2) 1Die Bachelorprüfung ist endgültig nicht bestanden, wenn die Wiederholung einer nicht bestandenen 

Prü- fungsleistung im Erstfach Sonderpädagogik nach Anlage 1.A oder im Professionalisierungsbereich 
nach Anlage 1.B, die nach § 4 erforderlich ist, gemäß § 14 nicht mehr möglich ist. 2Über die endgültig 
nicht be- standene Bachelorprüfung ergeht ein schriftlicher Bescheid. 

(3) 1Die Bachelorprüfung in einem der gewählten Zweitfächer (Anlage 1.C-M) ist endgültig nicht bestanden, 
wenn die Wiederholung einer nicht bestandenen Prüfungsleistung im jeweiligen Fach (Anlage 1.C-M), 
die nach § 4 erforderlich ist, gemäß § 14 nicht mehr möglich ist. 2In diesem Fall besteht einmal die 
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Möglich- keit, ein anderes Zweitfach des Studienganges (Anlage 1.C-M) zu wählen. 3Die gesamte Bach-
elorprüfung ist endgültig nicht bestanden, wenn erneut eine Wiederholung einer nicht bestandenen 
Prüfungsleistung im Zweitfach (Anlage 1.C-M), die nach § 4 erforderlich ist, gemäß § 14 nicht mehr 
möglich ist. 4Über die endgültig nicht bestandene Bachelorprüfung im Zweitfach ergeht ein schriftlicher 
Bescheid. 

 

§ 9  Zusätzliche Module und Prüfungen 
(1) 1Studierende können sich in Absprache mit der oder dem Prüfenden über die in den Anlagen 1.A-M im 

jeweiligen Erstfach, Zweitfach oder Professionalisierungsbereich genannten Prüfungsleistungen hinaus 
weiteren als den für die Erreichung der Mindestleistungspunktzahl erforderlichen Prüfungen dieses 
Studi- engangs unterziehen (Zusatzprüfungen). 2Gleiches gilt für zusätzlich absolvierte Module dieses 
Studien- gangs (Zusatzmodule). 3Auf Antrag an das nach § 3 zuständige Organ können auch Prüfungen 
und Mo- dule außerhalb des Studiengangs absolviert werden. 

(2) Die Ergebnisse von Zusatzprüfungen sowie von Zusatzmodulen, die gemäß § 19 Absatz 2 Satz 1 
bestan- den sind, werden auf Antrag an das nach § 3 zuständige Organ in die Abschlussdokumente und 
die sonstigen Dokumente gemäß § 21 aufgenommen, jedoch bei der Festsetzung der Gesamtnote nicht 
mit einbezogen. 

 

§ 10  Anerkennung bereits erbrachter Studien- und Prüfungsleistungen 
(1) 1Bereits erbrachte Studien- und Prüfungsleistungen können unter den nachfolgend bestimmten Voraus- 

setzungen anerkannt werden. 2Anträge auf Anerkennung sollen zu Beginn des Studiums gestellt 
werden. 3Nach Beginn eines Prüfungsverfahrens ist eine Anerkennung für diese Prüfungs- beziehung-
sweise Stu- dienleistung nicht mehr möglich. 4Der Antrag ist an das nach § 3 zuständige Organ zu rich-
ten. 5Über den Antrag ist in der Regel binnen sechs Wochen zu entscheiden. 6Die Frist beginnt mit dem 
Vorliegen aller für die Entscheidung erforderlichen Unterlagen. 7Studien- und Prüfungsleistungen, die im 
Rahmen eines Studiums an der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover oder der Hochschule für 
Musik, Theater und Medien Hannover erbracht wurden, werden von Amts wegen anerkannt. 

(2) Entfällt 
(3) 1Studien- und Prüfungsleistungen, die an einer Hochschule im In- oder Ausland erbracht wurden, 

werden nach Maßgabe des Übereinkommens über die Anerkennung von Qualifikationen im Hochschul-
bereich in der europäischen Region von 11. April 1997 (Lissaboner Konvention) anerkannt, wenn keine 
wesentli- chen Unterschiede zu den nach dieser Prüfungsordnung zu erbringenden Studien- und 
Prüfungsleistun- gen bestehen. 2Im Zweifel sind Stellungnahmen des Prüfenden, eines Mitglieds der 
Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover, das nach § 5 in dem Modul, für das die Anerkennung 
beantragt wird, prü- fungsberechtigt ist, oder der Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen ein-
zuholen. 3Die Beweislast für die nicht gegebene Gleichwertigkeit oder für wesentliche Unterschiede 
trägt die Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover. 4Das Verfahren regelt der Orientierungsrah-
men zur Anerkennung von Stu- dien- und Prüfungsleistungen der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität 
Hannover. 

(4) 1Außerhalb des Studiums erworbene berufliche Kompetenzen werden in einem Umfang von bis zu 50 
vom Hundert der nach § 2 erforderlichen Leistungspunkte anerkannt, wenn sie gleichwertig sind. 2Die 
Be- weislast für die nicht gegebene Gleichwertigkeit oder für wesentliche Unterschiede trägt die Gottfried 
Wil- helm Leibniz Universität Hannover. 3Das Verfahren regelt der Orientierungsrahmen für die Anerken-
nung beruflich erworbener Kompetenzen der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover. 

(5) 1Für anerkannte Prüfungsleistungen werden die Noten übernommen oder bei abweichender Notenskala 
umgerechnet, die darauf entfallenden Studienzeiten anerkannt und Leistungspunkte entsprechend den 
Anlagen 1.A-M vergeben. 2Bei im Ausland erbrachten Leistungen bleibt die Prüfungsleistung auf Antrag 
unbenotet, dies gilt insbesondere im Fall des Absatzes 4 Satz 1. 3Die Anerkennung wird in den Ab- 
schlussdokumenten nach § 21 gekennzeichnet. 

(6) Die Entscheidung über die Anerkennung oder Nichtanerkennung ist der Antragstellerin oder dem An-
trag- steller schriftlich mitzuteilen; § 23 Absatz 1 ist zu beachten. 

 

§ 10 a  Einstufungsprüfungen für Flüchtlinge 

Kenntnisse und Fähigkeiten, die nach Maßgabe der Prüfungsordnung für den Abschluss des Studiums er-
for- derlich sind, können von Personen, die glaubhaft gemacht haben, dass sie fluchtbedingt den Nachweis 
von bereits absolvierten Studienzeiten und Prüfungsleistungen nicht erbringen können, in einer besonderen 
Ein- stufungsprüfung nachgewiesen und auf Module angerechnet werden. 
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§ 11  Erbringung von Prüfungsleistungen durch Juniorstudierende 
(1) Zu Prüfungsleistungen des Bachelorstudiums können abweichend von § 12 auch Personen zugelassen 

werden, die nach § 1 der Ordnung für Juniorstudierende eingetragen sind und die erforderlichen Prü- 
fungsvorleistungen erbracht haben. 

(2) 1Bestandene Prüfungsleistungen können auf Antrag für ein späteres Studium angerechnet werden, so- 
weit die Gleichwertigkeit festgestellt ist. 2§ 10 gilt entsprechend. 

 

Dritter Teil: Prüfungsverfahren 

 
§ 12  Zulassung zu Prüfungsleistungen 

(1) 1Für Prüfungen in Bachelorstudiengängen ist unter Berücksichtigung von Absatz 2 zugelassen, wer in 
dem betreffenden Studiengang an der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover eingeschrieben 
ist. 2Weitere Zulassungsvoraussetzungen zu einzelnen Prüfungsleistungen sind den Anlagen 1.A-M zu 
ent- nehmen. 

(2) 1Die Zulassung für Prüfungen in Bachelorstudiengängen wird versagt, wenn eine Prüfungsleistung in ei- 
nem Modul, das einem Pflichtmodul dieses Studiengangs gleichsteht, in einem bisherigen Studiengang 
endgültig nicht bestanden worden ist. 2Endgültig nicht bestandene Prüfungsleistungen in einem Modul, 
das einem Wahlpflichtmodul des Studiengangs entspricht, für den die Zulassung beantragt wird, können 
in diesem Studiengang nicht wiederholt werden. 

(3) 1Zur Bachelorarbeit muss die Zulassung beantragt werden. 2Die Zulassung zur Bachelorarbeit setzt vo- 
raus, dass im Rahmen der Bachelorprüfung mindestens 110 Leistungspunkte erworben und – soweit 
vor- gesehen – weitere in der Anlage 1.A.4 aufgeführte Voraussetzungen erfüllt wurden. 3Über Ausnah-
men entscheidet bei Vorliegen wichtiger Gründe das nach § 3 zuständige Organ. 

(4) 1Die Zulassung nach Absatz 3 wird versagt, wenn die Zulassungsvoraussetzungen nicht erfüllt sind. 
2Über die Nichtzulassung erhält der Prüfling einen Bescheid. 

 

§ 13  Anmeldung 
(1) 1Für den Antritt zu einer Prüfungsleistung und zur Wiederholung einer Prüfungsleistung ist innerhalb 

des Zeitraums, den das nach § 3 zuständige Organ festgesetzt hat, eine gesonderte Anmeldung er-
forderlich. 2Das nach § 3 zuständige Organ kann festlegen, dass zu einzelnen Studienleistungen eben-
falls eine An- meldung erforderlich ist. 3Es gelten zum Zeitpunkt der Einführung des integrierten Cam-
pusmanagement- systems die gemäß Anlage 3.1. aufgeführten Regelungen. 

(2) Die Melde- und Prüfungszeiträume des Faches Musik werden von der Hochschule für Musik, Theater 
und Medien Hannover (HMTMH) festgesetzt. 

 

§ 14  Wiederholung 
(1) 1Bestandene Prüfungsleistungen können nicht wiederholt werden. 2Eine nicht bestandene Prüfungsleis- 

tung kann zweimal wiederholt werden. 3Bachelorarbeiten sowie Projekt- und Studienarbeiten können 
ab- weichend davon nur einmal wiederholt werden. 4Begonnene Prüfungsleistungen aus Pflichtmodulen 
und aus Wahlpflichtmodulen sind zu wiederholen, bis sie bestanden sind oder eine Wiederholung nach 
Satz 2 oder Satz 3 nicht mehr möglich ist; § 19 Absatz 2 Satz 3 und § 19 Absatz 3 Satz 3 bleiben un-
berührt. 5Als Beginn einer Prüfungsleistung gilt die erste Teilnahme an der Prüfung oder die Ausgabe 
des Themas. 6Nicht bestandene Prüfungsleistungen aus Wahlmodulen müssen nicht wiederholt 
werden; sie können durch andere Wahlmodule ersetzt werden. 7Bei Zusammengesetzten Prüfungs-
leistungen müssen im Falle des Nichtbestehens alle Teilprüfungen wiederholt werden. 

(2) 1Wiederholungen von Prüfungsleistungen können nach Wahl der oder des Prüfenden in einer anderen, 
in § 6 Absatz 2 genannten Prüfungsform abgenommen werden. 2Die Bekanntgabe der Prüfungsform 
muss spätestens zu Beginn der Anmeldefrist (§ 13 Satz 1) erfolgen. 

(3) 1In der letzten Wiederholung einer Prüfungsleistung darf für eine tatsächlich erbrachte Klausur die Note 
„nicht ausreichend“ oder bei unbenoteten Klausuren die Bewertung „nicht bestanden“ nur nach einer Er- 
gänzungsprüfung erteilt werden. 2Diese Ergänzungsprüfung, deren Inhalt sich auf den Inhalt der voraus- 
gegangenen Klausur beziehen muss, wird in der Regel innerhalb von sechs Wochen nach Bekanntgabe 
des Ergebnisses abgenommen. 3Wird die Ergänzungsprüfung als mündliche Prüfung durchgeführt, 
muss an der Prüfung neben der oder dem Prüfenden eine Beisitzerin oder ein Beisitzer teilnehmen. 
4Eine mündliche Ergänzungsprüfung soll die Dauer von maximal 20 Minuten grundsätzlich nicht 
überschreiten. 5Die Ergänzungsprüfung kann mit Ausnahme einer Klausur auch in einer anderen, in § 6 
Absatz 2 ge- nannten Prüfungsform abgenommen werden. 6Nach der Ergänzungsprüfung kann im Falle 
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des Beste- hens der Prüfungsleistung nur die Note "ausreichend (4,0)" oder bei unbenoteten Prüfungs-
leistungen nur die Note „bestanden“ vergeben werden. 7Die Ergänzungsprüfung ist ausgeschlossen, 
wenn für die Be- wertung der schriftlichen Prüfungsleistung § 18 Anwendung gefunden hat. 8Stud-
ierende sind nach Be- kanntgabe des Ergebnisses der letzten Wiederholungsklausur mindestens drei 
Wochen vor der Ergän- zungsprüfung durch das Prüfungsamt zu dieser zu laden. 9§ 15 Absatz 2 gilt 
entsprechend. 

 

§ 15  Versäumnis, Rücktritt, Fristverlängerung 
(1) 1Der Rücktritt von einer Anmeldung zu einer Prüfungsleistung sowie zu einer Wiederholung einer Prü- 

fungsleistung kann bis zum Beginn der Prüfung erfolgen. 2Das Nichterscheinen zu einem festgesetzten 
Prüfungstermin wird als Rücktritt gewertet. 3Als Beginn einer Prüfung gilt bei Prüfungsleistungen mit Ab- 
gabeterminen die Ausgabe des Themas. 4Als Beginn einer Zusammengesetzten Prüfungsleistung gilt 
entsprechend § 14 Absatz 1 Satz 5 der Beginn des ersten Prüfungsteils. 5Tritt der beziehungsweise die 
Studierende vom ersten Prüfungsteil einer Zusammengesetzten Prüfungsleistung zurück, gilt dieser 
Rücktritt für die gesamte Prüfung. 6Der Rücktritt nach Satz 1 ist ohne Angabe von Gründen zulässig. 
7Studierende des Faches Musik müssen den Rücktritt auch gegenüber dem Prüfungsamt der 
Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover bekannt geben. 

(2) 1Versäumt ein Prüfling den festgesetzten Abgabetermin oder tritt er von einer Prüfungsleistung erst 
nach deren Beginn zurück, wird die betreffende Prüfungsleistung mit "nicht bestanden“ bewertet. 
2Abweichend hiervon gilt die Prüfungsleistung als nicht unternommen, wenn für das Versäumnis oder 
den Rücktritt wichtige Gründe unverzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. 3Im 
Krankheitsfall ist ein ärztliches und auf Verlangen des nach § 3 zuständigen Organs ein fach- oder 
amtsärztliches Attest vorzulegen. 4Die Entscheidung über die Anerkennung der wichtigen Gründe trifft 
das nach § 3 zuständige Organ. 5In den Fällen des Satzes 2 kann das nach § 3 zuständige Organ die 
Bearbeitungsdauer um ins- gesamt höchstens ein Drittel der vorgesehenen Bearbeitungsdauer ver-
längern. 6Eine Verlängerung dar- über hinaus ist nur in begründeten Einzelfällen zulässig. 

 

§ 16  Prüfungsmodalitäten in Härtefällen 
1Das nach § 3 zuständige Organ ermöglicht Studierenden, die eine länger andauernde gravierende Beein- 
trächtigung durch amts- oder fachärztliches Attest nachweisen, Prüfungsleistungen in gleichwertiger anderer 
Form, zu anderen Terminen oder innerhalb anderer Fristen zu erbringen. 2Bei Nachweis anderer wichtiger 
Gründe, insbesondere in Fällen des Mutterschutzgesetzes und der Elternzeit, ist entsprechend zu verfahren. 

 

§ 17  Bewertung von Prüfungsleistungen 
(1) 1Prüfungsleistungen werden von den Prüfenden in der Regel binnen eines Monats bewertet. 2Prüfungs- 

leistungen werden in der Regel benotet. 
3Studienleistungen sowie unbenotete Prüfungsleistungen werden mit „bestanden“ oder „nicht bestanden“ 
bewertet. 4Es gelten zum Zeitpunkt der Einführung des integrierten Campusmanagementsystems die ge- 
mäß Anlage 3.2. aufgeführten Regelungen. 5Bei der Benotung von Prüfungsleistungen sind folgende No- 
tenstufen zu verwenden: 

1,0; 1,3 = „sehr gut“ = eine besonders hervorragende Leistung, 

1,7; 2,0; 2,3 = „gut“ = eine erheblich über den durchschnittlichen Anforderungen liegende Leistung, 

2,7; 3,0; 3,3 = „befriedigend“ = eine Leistung, die in jeder Hinsicht den durchschnittlichen Anforderungen 
entspricht, 

3,7; 4,0 = „ausreichend“ = eine Leistung, die trotz ihrer Mängel den Mindestanforderungen entspricht, 5,0 
= „nicht ausreichend“ = eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den Anforderungen nicht mehr 

genügt. 
6Eine mit "nicht ausreichend" bewertete Prüfungsleistung ist nicht bestanden. 

(2) 1Wird eine Prüfungsleistung durch zwei Prüfende bewertet, ist sie nur bestanden, wenn beide Prüfende 
die Prüfungsleistung mit „bestanden“, „ausreichend“ oder besser bewerten. 2Die Note errechnet sich in 
diesem Fall aus dem Durchschnitt der von den Prüfenden festgesetzten Einzelnoten. 3§ 20 Absatz 3 
Satz 5 gilt entsprechend. 

(3) 1Eine Zusammengesetzte Prüfungsleistung im Sinne des § 6 Absatz 3 Satz 2 ist bestanden, wenn der 
anhand der Gewichtung der einzelnen Noten errechnete Durchschnitt 4,0 oder besser beträgt. 2Dabei 
ist es unerheblich, ob einzelne Teilleistungen nicht bestanden wurden. 3§ 20 Absatz 3 Satz 5 gilt 
entspre- chend. 
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(4) 1Eine nach dem Antwort-Wahl-Verfahren (z.B. Single-Choice oder Multiple-Choice) durchgeführte Prü- 
fung ist bestanden, wenn der Prüfling mindestens 50 vom Hundert der maximal zu vergebenden Punkte 
erreicht hat (absolute Bestehensgrenze). 2Abweichend davon wird in den Fällen, in denen der Mittelwert 
aller Prüfungen abzüglich 18 vom Hundert schlechter ist als die absolute Bestehensgrenze, der so er-
mit- telte Wert als relative Bestehensgrenze festgelegt. 3Zur Ermittlung der einzelnen 
Prüfungsergebnisse werden die Differenz zwischen der relativen und absoluten Bestehensgrenze bei 
jedem Prüfling addiert. 4Bei Wiederholungsprüfungsleistungen gilt die durchschnittliche Prüfungs-
leistung der Prüflinge des ersten möglichen Prüfungstermins. 

(5) 1Hat der Prüfling bei Leistungen nach dem Antwort-Wahl-Verfahren die für das Bestehen der Prüfung 
er- forderliche Mindestzahl an Punkten nach Absatz 4 erreicht, so lautet die Note 

1,0 = „sehr gut“, wenn er mindestens 95 vom Hundert, 1,3 = „sehr gut“, wenn er mindestens 90 vom Hundert, 
1,7 = „gut“, wenn er mindestens 85 vom Hundert, 

2,0 = „gut“, wenn er mindestens 80 vom Hundert, 2,3 = „gut“, wenn er mindestens 75 vom Hundert, 

2,7 = „befriedigend“, wenn er mindestens 70 vom Hundert, 3,0 = „befriedigend“, wenn er mindestens 65 vom 
Hundert, 3,3 = „befriedigend“, wenn er mindestens 60, vom Hundert, 

3,7 = „ausreichend“, wenn er mindestens 55 vom Hundert, und 4,0 = „ausreichend“ (4,0), wenn er die 
Mindestzahl 

der zu vergebenden Punkte erreicht hat. 2Hat der Prüfling die für das Bestehen der Prüfung erforderliche 
Mindestzahl an Punkten nicht erreicht, lautet die Note „nicht bestanden“. 

 

§ 18  Täuschung, Ordnungsverstoß 
(1) 1Beim Versuch, das Ergebnis einer Prüfungs- oder Studienleistung durch Täuschung zu beeinflussen, 

wird die betreffende Leistung mit "nicht bestanden“ bewertet. 2Das Mitführen nicht zugelassener 
Hilfsmit- tel nach Beginn der Leistung ist stets ein Täuschungsversuch. 3Als nicht zugelassene Hilfsmittel 
gelten auch elektronische Kommunikationsgeräte. 4In besonders schwerwiegenden Fällen – insbe-
sondere bei einem wiederholten Verstoß nach Satz 2 oder einem Plagiat – kann das nach § 3 zustän-
dige Organ den Prüfling von der Erbringung weiterer Prüfungs- und Studienleistungen ausschließen 
oder die gesamte Prüfung als endgültig nicht bestanden erklären. 5Satz 4 gilt auch bei Verstößen in an-
deren Studiengän- gen der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover oder Hochschule für Musik, 
Theater und Medien Hannover. 

(2) 1Wer sich eines Ordnungsverstoßes schuldig macht, kann von der Fortsetzung der betreffenden Prü- 
fungsleistung ausgeschlossen werden; in diesem Fall gilt die betreffende Prüfungsleistung als mit "nicht 
bestanden“ bewertet. 2§ 14 bleibt unberührt, soweit es sich nicht um einen Fall des § 18 Absatz 1 Satz 
4 handelt. 

 

§ 19  Leistungspunkte für Module 
(1) 1Die in den Anlagen 1.A-M aufgeführten Leistungspunkte für ein Modul werden vergeben, wenn die 

zuge- hörigen Studienleistungen erbracht und die geforderten Prüfungsleistungen bestanden oder mit 
„ausrei- chend“ oder besser benotet wurden. 2Für Module, die nach den Anlagen 1.A-M in Form von 
modulüber- greifenden Prüfungen abgeprüft werden (Modulgruppe), werden Leistungspunkte erst nach 
Bestehen der modulübergreifenden Prüfung vergeben. 

(2) 1Ein Modul ist nach Erwerb aller in den Anlagen 1.A-M genannten Leistungspunkte bestanden. 2Die Mo- 
dulnote oder die Modulgruppennote wird entsprechend § 20 Absatz 3 aus den Noten der im Rahmen 
des Moduls oder der Modulgruppe bestandenen benoteten Prüfungsleistungen gebildet. 3Eine Mod-
ulgruppe ist bestanden, wenn alle zur Prüfung gehörenden Module und die modulübergreifende Prüfung 
bestan- den worden sind. 

(3) 1Innerhalb der gewählten Fächer beziehungsweise der gewählten Anteile des Professionalisierungs-
berei- ches können in Bereichen jenseits der Pflichtmodule nach Anlage 1.A-M. jeweils mehr Module 
gewählt und abgelegt werden als zur Erlangung der notwendigen Leistungspunkte notwendig sind. 2Die 
Berech- nung der Gesamtnote regeln § 20 Absatz 1 bis Absatz 3. 3Sind die für die Gesamtprüfung er-
forderlichen Leistungspunkte erreicht und ist die erforderliche Anzahl an Wahlpflichtmodulen oder Wahl-
modulen be- standen, kann das Prüfungsverfahren in den übrigen begonnenen und noch nicht bestand-
enen Wahl- pflichtmodulen oder Wahlmodulen auf Antrag abgebrochen werden. 

(4) Ein Fach beziehungsweise der Professionalisierungsbereich ist bestanden, wenn alle dem Fach oder 
Professionalisierungsbereich nach den Anlagen 1.A-M zugeordneten erforderlichen Module bestanden 
wurden. 

  



Verkündungsblatt der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover vom 14.10.2021 20/2021 

Seite 10 

§ 20  Gesamtnotenbildung 
(1) 1Zur Berechnung der Gesamtnote nach Absatz 3 werden die bestandenen und benoteten Pflichtmodule 

sowie die bestandenen und benoteten Wahlpflicht- und Wahlmodule mit den besten Bewertungen 
heran- gezogen, soweit die Studierende oder der Studierende nichts anderes beantragt hat. 2Die übrigen 
be- standenen Wahlpflicht- und Wahlmodule werden als Zusatzprüfungen gemäß § 9 behandelt. 

(2) 1Zur Berechnung der Gesamtnote nach Absatz 3 dürfen nur die Noten der Module berücksichtigt 
werden, die für das Erreichen der Leistungspunkte nach § 4 erforderlich sind. 2Soweit sich durch die 
Wahl des letzten Moduls, das zum Erreichen der nach § 4 erforderlichen Leistungspunkte notwendig ist, 
eine ge- ringfügige Überschreitung dieser Punktezahl ergibt, werden die Module bei der Berechnung der 
Gesamt- note entsprechend Absatz 3 einbezogen. 

(3) 1Die Gesamtnote der Bachelorprüfung errechnet sich als arithmetisches Mittel der Gesamtnoten der 
bei- den Fächer, der Note des Moduls Bachelorarbeit und bei der Wahl des schulischen Schwerpunktes 
der Gesamtnote des Professionalisierungsbereichs. 2Dabei werden die nach den Anlagen aufgeführten 
Leis- tungspunkte als Gewichte verwendet. 3Die Gesamtnote des jeweiligen Faches und gegebenenfalls 
Pro- fessionalisierungsbereiches wird entsprechend § 20 Absatz 1 bis 3 aus allen dem Fach beziehung-
sweise dem Professionalisierungsbereich zugeordneten Einzelnoten der Module gebildet. 4Die 
Gesamtnote lau- tet 
- bei einem Durchschnitt bis 1,5: „sehr gut“, 
- bei einem Durchschnitt über 1,5 bis 2,5: „gut“, 
- bei einem Durchschnitt über 2,5 bis 3,5: „befriedigend“, 
- bei einem Durchschnitt über 3,5 bis 4,0: „ausreichend“, 
- bei einem Durchschnitt über 4,0: „nicht bestanden“. 

5Bei der Bildung der Gesamtnote nach Satz 4 wird nur die erste Dezimalstelle hinter dem Komma berück- 
sichtigt; alle weiteren Stellen werden ohne Rundung gestrichen. 

(4) Lautet die Gesamtnote mindestens 1,1 oder besser und ist die Bachelorarbeit mit der Note 1,0 bewertet, 
so wird das Prädikat „mit Auszeichnung“ verliehen und auf den Dokumenten gemäß § 21 vermerkt. 

(5) 1Die Modulnote wird – sofern die Anlagen 1.1 – 1.4 keine abweichende Regelung vorsehen - als 
arithme- tisches Mittel aus allen zum Modul gehörenden benoteten Prüfungsleistungen gebildet. 2Dabei 
werden die in den Anlagen ausgewiesenen besonderen Gewichte oder anteiligen Leistungspunkte 
gewichtend verwendet. 3Ist in Modulen mit mehreren benoteten Prüfungsleistungen kein gesondertes 
Gewicht ausge- wiesen oder eine Aufteilung der Leistungspunkte anteilig auf die Prüfungsleistungen 
nicht erfolgt, werden die Prüfungsleistungen bei der Bildung der Modulnote gleichgewichtet 
berücksichtigt. 4Entsprechend Ab- satz 3 Satz 4 wird bei der Modulnote nur die erste Stelle hinter dem 
Komma berücksichtigt. 5Alle weiteren Stellen werden ohne Rundung gestrichen. 

 

§ 21  Zeugnisse und Bescheinigungen 
(1) 1Über die bestandene Bachelorprüfung wird eine Urkunde über den verliehenen akademischen Grad so- 

wie ein Zeugnis mit Einzelnachweisen ausgestellt. 2Ferner erhalten die Studierenden ein Diploma Supp- 
lement und eine Bescheinigung über die relative ECTS-Notenverteilung (Einstufungstabelle) sowie auf 
Antrag an das Prüfungsamt eine Bescheinigung über die Gesamtnote des Studiums als Grade Point 
Average (GPA). 

(2) 1Das Zeugnis gibt Fächer und deren Noten, bei Studium des schulischen Schwerpunktes den Professio- 
nalisierungsbereich und dessen Note, den Titel der Bachelorarbeit und deren Note sowie die er-
worbenen Leistungspunkte und die Gesamtnote der Prüfung sowie gegebenenfalls das Prädikat „mit 
Auszeichnung“ (§ 20 Absatz 4) an. 2Dem Zeugnis wird ein Verzeichnis der bestandenen Module (ein-
schließlich des Mo- duls „Bachelorarbeit“) beigefügt, das die zugeordneten Lehrveranstaltungen und 
Leistungspunkte sowie die Benotung oder Bewertung der Prüfungsleistungen ausweist. 3Alle Noten 
werden als Dezimalzahl aus- gewiesen. 4Als Tag des Bestehens der Bachelorprüfung wird auf allen 
Dokumenten der Tag angegeben, an dem das letzte nach § 20 Absatz 1 für die Berechnung der 
Gesamtnote relevante Modul erbracht wor- den ist. 5Das Ausstellungsdatum für alle Abschlussdoku-
mente ist das Tagesdatum des Drucks. 

(3) 1Das Diploma Supplement enthält eine Beschreibung der durch den Studiengang erworbenen Quali-
fikati- onen sowie die gemäß § 20 Absatz 3 ermittelte Gesamtnote. 2Absatz 2 Satz 3 bis Satz 5 gelten 
entspre- chend. 

(4) 1Die Bescheinigung über die relative ECTS-Notenverteilung wird in Form einer Einstufungstabelle 
ausge- stellt. 2Die Ermittlung basiert auf dem ECTS Users‘ Guide der Europäischen Kommission in der 
jeweils geltenden Fassung. 3Das nach § 3 zuständige Organ legt dazu innerhalb der Rahmenvorgaben 
des Prä- sidiums die Parameter für die Kohortenbildung fest und stellt sie dem Prüfungsamt zur Ver-
fügung. 

  



Verkündungsblatt der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover vom 14.10.2021 20/2021 

Seite 11 

(5) 1Die Bescheinigung über die Gesamtnote des Studiums als Grade Point Average (GPA) weist die im 
Zeugnis nach Absatz 2 angegebenen Prüfungsleistungen zusätzlich in folgenden GPA-Notenwert-
äquiva- lenten aus: 

Note Notenwertäquivalente  1,0= 4,0 

1,3 = 3,7 

1,7 = 3,3 

2,0 = 3,0 

2,3 = 2,7 

2,7 = 2,3 

3,0 = 2,0 

3,3 = 1,7 

3,7 = 1,3 

4,0= 1,0 
2Aus den Notenwertäquivalenten dieser Prüfungsleistungen werden gemäß § 19 Absatz 2 Satz 2 
Noten- wertäquivalente für die Modulnoten gebildet. 3Anhand der Notenwertäquivalente dieser Module 
wird der GPA gemäß § 20 Absatz 1 bis Absatz 3 als Durchschnitt der Notenwertäquivalente ermittelt. 
4Bei der Bil- dung der Gesamtnote nach § 20 Absatz 3 Satz 4 wird auf die erste Dezimalstelle hinter 
dem Komma auf- gerundet. 

(6) 1Im Fall des § 8 Absatz 2 sowie bei anderweitigem Ausscheiden aus dem betreffenden Studiengang an 
der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover wird auf Antrag eine Bescheinigung ausgestellt, wel- 
che die bestandenen Prüfungsleistungen und Module, deren Bewertungen und die dafür vergebenen 
Leistungspunkte aufführt. 2Alle Noten werden als Dezimalzahl ausgewiesen. 3Die Bescheinigung weist 
gegebenenfalls darauf hin, dass die Prüfung endgültig nicht bestanden ist. 

(7) 1Alle Zeugnisse, Urkunden und Bescheinigungen nach Absatz 1 werden in deutscher Sprache ausge- 
stellt. 2Zusätzlich werden vom Prüfungsamt Übersetzungen in englischer Sprache ausgegeben. 

 

§ 22  Einsicht in die Prüfungsakten 
1Nach Abschluss einer Modulprüfung wird den Studierenden auf Antrag an das Prüfungsamt Einsicht in die 
vollständigen Prüfungsakten gewährt. 2Der Antrag ist spätestens binnen eines Jahres nach Bekanntgabe 
der Bewertung oder Aushändigung des Zeugnisses zu stellen. 

 

§ 23  Verfahrensvorschriften 
(1) Belastende Verwaltungsakte sind schriftlich zu begründen, mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu verse- 

hen und der Betroffenen oder dem Betroffenen zuzustellen. 
(2) 1Gegen Entscheidungen, denen die Bewertung einer Prüfungsleistung zu Grunde liegt, kann die oder 

der Betroffene binnen eines Monats nach Zustellung des Bescheids schriftlich bei dem nach § 3 zustän-
digen Organ Widerspruch erheben. 2Über den Widerspruch entscheidet das nach § 3 zuständige Organ. 

(3) 1Bringt der Prüfling in seinem Widerspruch konkret und substantiiert Einwendungen gegen Bewer-
tungen einer oder eines Prüfenden vor, leitet das nach § 3 zuständige Organ den Widerspruch der oder 
dem Prüfenden oder – im Falle der Bestellung von Erst- und Zweitprüfenden – beiden Prüfenden zur 
Stellung- nahme zu. 2Ändert die oder der Prüfende oder ändern die Prüfenden die Bewertung an-
tragsgemäß, so hilft das nach § 3 zuständige Organ dem Widerspruch ab. 3Anderenfalls überprüft das 
nach § 3 zustän- dige Organ unter Berücksichtigung der Stellungnahme oder der Stellungnahmen die 
Bewertung insbe- sondere darauf, ob 
1. das Prüfungsverfahren ordnungsgemäß durchgeführt worden ist, 
2. bei der Bewertung von einem falschen Sachverhalt ausgegangen worden ist, 
3. allgemein gültige Bewertungsgrundsätze nicht beachtet worden sind, 
4. eine vertretbare und mit gewichtigen Argumenten folgerichtig begründete Lösung als falsch bewertet 

worden ist, oder ob 
5. sich die oder der Prüfende von sachfremden Erwägungen hat leiten lassen. 

(4) Über den Widerspruch ist binnen drei Monaten zu entscheiden. 
(5) Das Widerspruchsverfahren darf nicht zur Verschlechterung der Prüfungsnote führen. 
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Vierter Teil: Schlussvorschriften 

 
§ 24  Inkrafttreten und Übergangsbestimmung 

(1) Diese Änderung der Prüfungsordnung tritt nach Genehmigung durch das Präsidium und nach ihrer Ver- 
öffentlichung im Verkündungsblatt der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover in    Kraft. 

(2) Studierende, die sich an der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover in den Studiengang Bache-
lor Sonderpädagogik eingeschrieben haben, unterliegen ab Inkrafttreten den Regelungen dieser 
Prüfungs- ordnung. 

(3) 1Die Fachspezifische Anlage des Zweitfachs 1.E Diversity Education tritt zum 30.09.2022 außer Kraft. 
2Prüfungen nach dieser Fachspezifischen Anlage der bisher geltenden Prüfungsordnung können 
letztma- lig bis zum 30.09.2022 abgelegt werden. 
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Anlagenverzeichnis 

 
Anlage 1: Module des Bachelorstudiengangs Sonderpädagogik 

1.A Erstfach Sonderpädagogik 
1.B Professionalisierungsbereich 

1.B.1 Erziehungswissenschaft 
1.B.2 Psychologie oder Soziologie 

1.C Zweitfach Angewandte Sprachwissenschaft 
1.D Zweitfach Deutsch 
1.E Zweitfach Diversity Education 
1.F Zweitfach Evangelische Religion 
1.G Zweitfach Geschichte 
1.H Zweitfach Katholische Religion 
1.I Zweitfach Kunst 
1.J Zweitfach Mathematik 
1.K Zweitfach Musik1 

1.L Zweitfach Sachunterricht 
1.M Zweitfach Sport 

Die Anlagen 1.A-M gliedern sich jeweils in 1.A-M.1 Pflichtmodule 

1.A-M.2 Wahlpflichtmodule 1.A-M.3 Wahlmodule 

1.A-M.4 Bachelorarbeit 

 

Anlage 2: Prüfungsformen 
2.1 Definitionen 
2.2 Glossar 

 

Anlage 3: Ergänzende Regelungen 
3.1 Melde- und Prüfungszeiträume 
3.2 Fristen zur Bewertung von Prüfungsleistungen 
3.3 Entfällt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

1 Das Fach Musik ist ein Lehrangebot der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover. 
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Anlage 1: Module des Bachelorstudiengangs Sonderpädagogik 

Die Abkürzungen uK oder uKA stehen für unbenotete Klausuren mit oder ohne Antwortwahlverfahren. 

Die Ziffer hinter der Abkürzung der Prüfungsleistung gibt den Umfang beziehungsweise die Dauer der Prü- 
fungsleistung an (zum Beispiel HA 20 den Seitenumfang einer Hausarbeit, ES 5000 die Wortanzahl eines 
Essays oder K 60 die Dauer einer Klausur in Minuten). 

 

1.A Erstfach Sonderpädagogik 
 

Anlage 1.A.1: Pflichtmodule 

 

 
Modul 

 

 
Lehrveranstaltungen 

 
Se- 

mes- 
ter 

ggf. Vo- 
rausset- 

zungen für 
die Zulas- 

sung 

 

Studienle- 
istung 

 

Prüfungsleis- tung 
 
Leis- 
tungs- 
punkte 

 
Basismodul A Einführung in 
die Hand- 

lungsfelder und Pädagogi- 
ken bei Beeinträchtigun- gen 
der Entwicklung 

A.1 Einführung in die Päda- 
gogiken bei Beeinträchtigun- 
gen der Entwicklung (Fach- 
richtungen) 

 

 

 

1. 

 

 

 

- 

 

 
1 Studien-
leistung in
jeder Ver- an-
staltung 

 

 

 

K 45-60 in A.1 

 

 

 

6 
A.2 Nachbereitung/ Bespre- 
chung des Vorpraktikums (Tu-
torien) 

 

 

 

 

Basismodul B Gesellschaft-
liche, familiale und personale 
Perspekti- ven der Inklusion 

B.1 Einführung in sonderpä- 
dagogisch relevante soziolo- 
gische Themenfelder und 
sonderpädagogische Theo- 
riebildung 

 

 

 

 

 

 

1.-2. 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 
1 Studien-
leistung in
jeder Ver- an-
staltung 

 

 

 

 

 

 
R oder HA ca.15 in 
B.3 

 

 

 

 

 

 

11 

B.2 Heterogenität/Diversität 
und Lebenswelt 

B.3 Heterogenität/Diversität in 
(inklusiven) pädagogi- schen 
Institutionen 

B.4Digitale Lernlandschaften: 
Inklusive Bildung 

 

 

 

 

 

 

 

Basismodul C Gegenstands-
bereich der Sonderpäda-
gogik 

C.1 Einführung in die Päda- 
gogik bei besonderem För- 
derbedarf 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.-2. 

 

 

 

 

 

 

 

 
- 

 

 

 

 

 

 

 

1 Studien-
leistung in
jeder Ver- an-
staltung 

 

 

 

 

 

 

 

 

R oder HA ca. 15 in 
C.2 

 

 

 

 

 

 

 

 
12 

C.2 Pädagogik bei besonde- 
rem Förderbedarf: histori- 
sche, vergleichende und ethi- 
sche Aspekte pädagogischen 
Handelns 

C.3 Wissenschaftstheoreti- 
sche und forschungsmethodi- 
sche Fragen in der Sonder- 
und Inklusionspädagogik 

C.4 Vertiefung in Bezug auf 
spezifische Entwicklungsbe- 
einträchtigungen (Fachrich- 
tungen) 
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Modul 

 

 
Lehrveranstaltungen 

 
Se- 

mes- 
ter 

ggf. Vo- 
rausset- 

zungen für 
die Zulas- 

sung 

 

Studienle- 
istung 

 

Prüfungsleis- tung 
 
Leis- 
tungs- 
punkte 

 

 

 

 
Aufbaumodul D Beobach-
tung, Begleitung und Gestal-
tung von Ent- wicklungs- 
und Lernpro- zessen unter 
erschwerten Bedingungen 

D.1 Einführung in diagnosti- 
sche Methoden: Schwer- punkt 
Beobachtung von Lern- und 
Entwicklungsprozessen 

 

 

 

 

 

 

3.-4. 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 
1 Studien-
leistung in
jeder Ver- an-
staltung 

 

 

 

 

 

 
DO in D.2 oder D.3 

 

 

 

 

 

 

13 

D.2 Individuelle Erschei- 
nungsformen außergewöhnli- 
chen Lernens 

D.3 Aspekte der Beobach- 
tung, Beurteilung und Gestal- 
tung von Entwicklungs- und 
Lernprozessen 

D.4 Beobachtungspraktikum 

 

 

 

 
 

Aufbaumodul E Kommu-
nikation und Inter- aktion in 
sonder-pädagogi- schen Ar-
beitsfeldern 

E.1 Einführung in die grund-
legenden Theorien der Kom-
munikation und Interaktion 

 

 

 

 

 

 
4.-5. 

 

 

 

 

 

 
- 

 

 

 

 
 

1 Studien-
leistung in
jeder Ver- an-
staltung 

 

 

 

 

 
R oder HA ca. 

3000-4000 Wörter 
in E.2 oder E.3 

 

 

 

 

 

 
11 

E.2 Methoden und Modelle: 
schulische und außerschuli- 
sche Kooperation, Beratung 
und Kommunikationsförde- 
rung 

E.3 Praxis: Beratungskompe- 
tenzen, Gesprächsführung, 
Konfliktmanagement und 
Sprecherziehung 

 

 

 

 

 
Aufbaumodul F Entwicklung 
und Entwick- lungs-bee-
inträchtigungen 

F.1 Entwicklung von Kindern 
und Jugendlichen aus kli- 
nisch-/ neuropsychologischer 
und psychiatrischer Sicht 1 

 

 

 

 

 

 
2.-4. 

 

 

 

 

 

 
- 

 

 

 

 

je 1 Stu- 
dienleis- 

tung in F.2 
und F.4 

 

 

 

 

 

 
ZP 

 

 

 

 

 

 
14 

F.2 Spezifische Entwick- lungs-
beeinträchtigungen 

F.3 Entwicklung von Kindern 
und Jugendlichen aus kli- 
nisch-/ neuropsychologischer 
und psychiatrischer Sicht 2 

F.4 Entwicklungsförderung 

 

 
Aufbaumodul G 

(Sonder-) Pädagogische 
Prävention, Intervention und 
Rehabilitation 

G.1 Einführung  

 

 

5.-6. 

 

 

 

- 

 

 
1 Studien-
leistung in
jeder Ver- an-
staltung 

 

 

 
DO oder HA ca. 

15 in G.4 

 

 

 

16 

G.2 Praxis-Seminare 

G.3 Praktikum in spezifi- schen 
Handlungsfeldern 

G.4 Supervision/ Praktikums- 
begleitung 

Vertiefungsmodul I Vertie-
fung ausgewählter sonder-
pädagogischer Aspekte 

I.1 Vertiefendes Seminar 1  

5.-6. 

 

- 

1 Studien-
leistung in
jeder Ver- an-
staltung 

K 90 oder R oder 
HA ca. 15 oder DO 

oder MP oder PF 
oder PR in I.1 

 

8  

I.2 Vertiefendes Seminar 2 

Summe           91 
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Anlage 1.A.2: Wahlpflichtmodule Alle Studierenden wählen 
- ein Modul H im Umfang von 8 LP (nach Anlage 1.A.2.1 bis 1.A.2.4) sowie 
- ein Modul C, und zwar: 

- Modul CP nach Anlage 1.A.2.5 (Sonderpädagogisches Schulpraktikum, Erstfach Sonderpädago- 
gik) verpflichtend für Studierende mit schulischem Schwerpunkt; 

- Modul C: Praktikum im Professionalisierungsbereich mit entwicklungspsychologischem Bezug 
(An- lage 1.B.1, Psychologie); verpflichtend für Studierende mit Schwerpunkt ‚Sprache und Kom-
munika- tion’; oder 

- Modul C: Berufsfelderkundung (Anlage 1.B.2, Soziologie). 

Für Studierende, die ihr Studium ab Wintersemester 2019/2020 in diesem Studiengang aufnehmen und den 
schulischen Schwerpunkt anstreben, ist das Modul H.1 verpflichtend zu belegen. 

 

1.A.2.1 : Wahlpflicht ‚Schulischer Schwerpunkt‘ (verpflichtend für Studierende, die den Master Lehramt 
für Sonderpädagogik anstreben) 

 

 
Modul 

 

Lehrveranstal- 
tungen 

Se- 
mes- ter 

ggf. Vorausset- 
zungen für die 

Zulassung 

 

Studienle- 
istung 

 
Prüfungsleistung 

Leis- 
tungs- 
punkte 

 

H.1 Grundlagen des Schrift- 
spracherwerbs und Entwicklung 
des mathematischen Denkens 

H.1.1 Erstunter- 
richt Mathematik 

 

 

4 

 

 

- 

 
1 Studien- 
leistung in 

jeder Veran- 
staltung 

 

K 60-90 oder HA ca. 
15 oder R in 

H.1.1 oder H.1.2 

 

 

8 H.1.2 Erstunter- 
richt Lesen u. 
Schreiben 

Summe           8 

 

1.A.2.2 : Wahlpflicht ‚Lernförderung und Erziehungshilfe‘ (außerschulischer Schwerpunkt) 

 

 
Modul 

 
Lehrveranstaltungen 

Se- 
mes- ter 

ggf. Vorausset- 
zungen für die 

Zulassung 

Studienle- 
istung 

Prüfungsleis- 
tung 

Leis- 
tungs- 
punkte 

 

 
H.2 Vertiefung von Be- zug-
stheorien der Lernför- der-
ung und Erziehungshilfe 

H.2.1 Bezugstheorien der
Lernförderung und Erzie-
hungshilfe 

 

 

 

4. 

 

 

 

- 

 

1 Studien- 
leistung in 

jeder Veran- 
staltung 

 

 
K 60-90 oder HA 
(ca. 15) in H.2.1 

 

 

 

8 H.2.2 Übung zu Bezugs- 
theorien der Lernförde- 
rung und Erziehungshilfe 

Summe           8 

 

1.A.2.3 : Wahlpflicht ‚Schwerpunkt Sprache und Kommunikation‘ (außerschulischer Schwerpunkt) 

 

 
Modul 

Lehrveranstaltun- gen Se- 
mes- ter 

ggf. Vorausset- 
zungen für die Zu- 

lassung 

 
Studienleistung 

Prüfungsleis- 
tung 

Leistungs- 
punkte 

 

H.3 Vertiefung medi- 
zinischer Grundla- 
gen 

H.3.1 Neurologie bei 
ausgewählten Stö- 
rungen 

 

 

4. 

 

 

- 

 

1 Studienleistung in 
jeder Veranstal- tung 

 

K 60-90 in 

H.3.1 oder H.3.2 

 

 

8 
H.3.2 Phoniatrie/ Pä- 
daudiologie 

Summe           8 
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1.A.2.4 : Wahlpflicht ‚Sonderpädagogische Handlungskompetenzen‘ 

 

 

Modul 

 

Lehrveranstaltungen 

 

Se- 
mes- 
ter 

ggf. Vo- 
raussetzun- 
gen für die 
Zulassung 

 
Studien- 
leistung 

 

Prü- 
fungs- 

leistung 

 

Leis- 
tungs- 
punkte 

 

 

H.4: Sonderpädagogische Hand- 
lungskompetenzen in bewe- gung-
sorientierten, musischen so- wie 
kulturellen und künstleri- schen 
Bereichen 

H.4.1 Sonderpädagogische Hand-
lungskompetenzen in be- wegung-
sorientierten, musischen sowie kul-
turellen und künstleri- schen 
Bereichen 

 

 

 

 
4. 

   

 

1 Studien- 
leistung in 
jeder Ver- 

anstal- tung 

 

 

 

 

DO in 
H.4.1 

 

 

 

 
8 H.4.2 Vertiefung zu den bewe- 

gungsorientierten, musischen 
sowie kulturellen und künstleri- 
schen Bereichen 

Summe           8 

 

1.A.2.5 : Wahlpflicht-Praktikum ‚Schulischer Schwerpunkt‘ 

 
Modul 

 
Lehrveranstaltungen 

Se- 
mes- ter 

ggf. Vorausset- 
zungen für die 

Zulassung 

Studienle- 
istung 

Prüfungs- 
leistung 

Leis- 
tungs- 
punkte 

 
CP 

Sonder-pädago- 
gisches Schul- 
praktikum 

CP.1 Arbeitsplatz Schule: Theoreti- 
sche Grundlagen, empirische Be- 
funde, praktische Herausforderungen 

 

 

3. 

 

 

- 

 

1 Studien- 
leistung in 

CP.2 

 

 
PF in CP.1 

(unbenotet) 

 

 

5 
CP 2 Orientierendes sonderpädagogi- 
sches Schulpraktikum 

Summe           5 

 

Anlage 1.A.3: Wahlmodule 

– entfällt – 

 

Anlage 1.A.4: Bachelorarbeit 

 
Modul 

 

Lehrveran- 
staltungen 

Se- 
mes- ter 

 
ggf. Voraussetzungen für die Zulassung 

Stu- 
dienle- 
istung 

Prü- fungs- 
leistung 

Leis- 
tungs- 
punkte 

 

Bachelor- 
arbeit 

Seminar zur
Bachelorar- 
beit 

 
6. 

mindestens 110 LP und bei Wahl des Zweit-faches 
Sport Nachweis der Ersten Hilfe sowie des Deutschen 

Rettungs-schwimmabzeichens in Bronze 

 
PR 

 
BA 40-60 

 
16 

Summe           16 

Das Modul Bachelorarbeit enthält eine Prüfungsleistung, die Bachelorarbeit. 
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1.B Professionalisierungsbereich 

Die Module der Erziehungswissenschaft nach Anlage 1.B.1 sind obligatorisch. Die Studierenden wählen zwi- 
schen Psychologie und Soziologie nach Anlage 1.B.2a oder 1.B.2b. 

 
Anlage 1.B.1: Pflichtmodule: Erziehungswissenschaft 

Eine Studienleistung in den Modulen der Erziehungswissenschaft kann sich aus mehreren Teilleistungen 
zusammensetzen. 

 

Modul 

 

Lehrveranstaltungen 

 

Semester 

ggf. Vorausset-
zungen für die Zu-
lassung 

 
Studienleis- 
tung 

 
Prüfungsleis- 
tung 

 
Leistungs- 
punkte 

 

 

 

Modul A 

Grundlagen der Er-
ziehungswis- sen-
schaft 

A.1 Seminar Exemplari- 
sche Auseinanderset- 
zung mit erziehungs- wis-
senschaftlichen Grundla-
gen 

 

 

 

Empfohlen 
im 1.Se- 
mester 

 

 

 

 

- 

 

 

1 

 

 

- 

 

 

 

 

6 
A.2 Vorlesung Grundla- 
gen der Erziehung und 
Bildung 

 

- 

 
K 60 

 

 

 

 

Modul B 

B.1 Vorlesung Grundfra- 
gen und Strukturprob- 
leme pädagogischen 
Handelns 

 

 

 

 
2. 

   

 
1 

 

 

 

 

ZP oder P 

 

   

Grundfragen pä- 
dagogischen Han- 
delns 

B.2 Seminar: Theorien und 
Modelle pädagogi- schen
Handelns 

  -  

1 

oder K 60 oder 
HA 10-15 oder 

PR oder R 

9 

  B.3 Seminar: Reflexion 
pädagogischer Hand- 
lungsprobleme 

 

3. 

   

1 

   

Summe           15 
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Anlage 1.B.2: Wahlpflichtmodule: Psychologie oder Soziologie 

Die Studierenden wählen zwischen Psychologie nach Anlage 1.B.2a und Soziologie nach Anlage 1.B.2b. 
Das Modul C (Praktikum oder Berufsfelderkundung) ist jeweils nur zu erbringen, wenn nicht das Modul CP 
(Anlage 1.A.2.5) im Erstfach Sonderpädagogik absolviert wurde. 

 
Anlage 1.B.2a: Psychologie 

 

Modul 

 

Lehrveranstaltungen 
 
Semes- ter 

ggf. Vorausset-
zungen für die Zu-
lassung 

 
Studienleis- 
tung 

 
Prüfungsleis- 
tung 

 
Leistungs- 
punkte 

 

 

Modul A 

Allgemeine  Psy- 
chologie 

A.1 Vorlesung Grund- 
lagen der Psychologie 

– Allgemeine Psycho- 
logie 

 

 

 

1. 

 

 

 

- 

 

 
-

 

 
K 60 

 

 

 

6 

A.2 Ein vertiefendes 
Seminar 

 
1 

 
-

 

 

 

 
Modul B 

Entwicklungs-psy- 
chologie 

B.1 Vorlesung Ent- 
wicklungspsychologie 

 

 

 

 

 
2. und 3. 

   
-

 
K 60 

 

 

 

 

 
9 

B.2 Entwicklungspsy- 
chologie 1 (vertiefen- 
des Seminar) 

 

1 

 

-

B.3 Entwicklungspsy- 
chologie 2 (vertiefen- 
des Seminar) 

 

1 

 

-

Modul C 

Praktikum im Pro-
fessionalisierungs- 
bereich mit ent-
wicklungs-psycho- 
logischem Bezug 

 

 

C.1  Außeruniversitä- 
res Praktikum 

 

 
Zwisch- en 
3. und 

4. 

 
Erfolgreich er-
brachte Prüfungs-
leistung in Mo- dul
B: Entwick- lungs-
psychologie 

 

 

 
1 

 

 

 
-

 

 

 
5 

Summe           15 - 20 
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Anlage 1.B.2b: Soziologie 
 

 

Modul 

 

Lehrveranstaltungen 

 
Semes- ter 

ggf. Vorausset-
zungen für die Zu-
lassung 

 
Studienleis- 
tung 

 
Prüfungsleis- 
tung 

 
Leistungs- 
punkte 

 

Grundlagen der So- zi-
ologie 

 

 
Vorlesung, Tutorium 

 

 
1. 

 

 
- 

 

 
1 

 

HA 7 oder K 60 

oder KA 60 

 

 
5 

 
Bildungssysteme und 
Sozialisations- 
prozesse 

 

Vorlesung 
 

 
2.-3. 

 

 
- 

 

1 
 

MP 20  oder 

K 60  oder 

KA 60  oder 
HA 7 oder PF 

 

 
10 Seminar oder Vorle- 

sung 
 
1 

 

Berufsfeld-erkun- 
dung 

Berufsfeldrelevantes 
Praktikum in nicht- 
schulischem Berufs- feld 

 

 
4. 

 

 
- 

 

 
1 

 

 
- 

 

 
5 

 

Summe 
           

15 - 20 

 
Anlage 1.B.3: Wahlmodule 

– entfällt – 

 
Anlage 1.B.4: Modul „Bachelorarbeit“ 

– entfällt – 
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1.C Angewandte Sprachwissenschaft 
 

Anlage 1.C.1: Pflichtmodule 

Prüfungs- und Studienleistungen eines Moduls können nicht in ein und derselben Veranstaltung erbracht 
werden. Wenn nicht anders in der fachspezifischen Anlage festgelegt, wählen die Studierenden in Abspra- 
che mit den Lehrenden, in welcher Veranstaltung des Moduls sie die jeweilige Leistung erbringen. 

Es wird dringend empfohlen, das Modul „K SE Kombimodul Spracherwerb“ erst nach dem Abschluss der 
vorangegangenen Module zu belegen. 

 
Modul 

 
Lehrveranstaltungen 

 

Semes- ter 
ggf. Vorausset- 
zungen für die 

Zulassung 

 

Studienleis- 
tung 

 

Prüfungsleis- 
tung 

 

Leistungs- 
punkte 

 
S 1 Einführung in die 
Sprach-wis- sen-
schaft 

 

S 1.1 Seminar 
 

 
3.-4. 

 

 
- 

 
1 Studienleis- 
tung pro Mo- 

dul 

 
 

K 90 oder 

MP 20-30 

 

 
10  

S 1.2 Seminar 

 

 

 

S 2 Grammatik 

S 2.1 Syntaktische Analyse 
I (Vorlesung od. Seminar) 

 

 

 

3.-4. 

 

 

 

- 

 

 
1 Studienleis- 
tung pro Mo- 

dul 

 

K 90 oder 

HA 10-15 

oder MP 20 - 30 

 

 

 

10 S 2.2 Syntaktische Ana- lyse 
II (Übung od. Semi- nar) 

 

 

 

 

 

K SE Kombimodul 
Spracherwerb 

insg. 2 Veranstaltungen aus 
- S 6 Sprachpsychologie, 

Spracherwerb und 
Mehrsprachigkeit 

oder 
- S 7 Deutsch als Fremd- 

und Zweitsprache 

oder 1 LV aus 
- D1.2 Sprachdidaktik in 

Kombination mit 1 LV 
aus S 6 oder S 7 

 

 

 

 

 

4.-6. 

   

 

 

 

1 Studienleis- 
tung pro Mo- 

dul 

 

 

 

K 90 oder 

HA 10-15 

oder PR oder 
MP 20-30 

 

 

 

 

 

10 

Summe           30 

 

Anlage 1.C.2: Wahlpflichtmodule 
– entfällt – 

 

Anlage 1.C.3: Wahlmodule 
– entfällt – 

 

Anlage 1.C.4: Bachelorarbeit 
– entfällt – 
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1.D Deutsch 
 

Anlage 1.D.1: Pflichtmodule 

Prüfungs- und Studienleistungen eines Moduls können nicht in ein und derselben Veranstaltung erbracht wer- 
den, außer im Modul D 1. Wenn nicht anders in der fachspezifischen Anlage festgelegt wählen die Studieren- 
den in Absprache mit den Lehrenden, in welcher Veranstaltung des Moduls sie die jeweilige Leistung erbrin- 
gen. 

 
Modul 

 
Lehrveranstaltungen 

 

Semes- ter 
ggf. Voraus-
setzungen für
die Zulassung 

 

Studienleis- 
tung 

 

Prüfungsleis- 
tung 

 

Leistungs- 
punkte 

 

 
L 1 Einführung in die
Literatur-wis- sen-
schaft I 

L 1.1 Methoden, Themen,
Theorien: Überblick (Vorle-
sung* od. Seminar) 

 

 

 
3. 

 

 

 
- 

 
Klausur 

   

 

 
10 L 1.2 Methoden, Themen,

Theorien: Vertiefung (Se- mi-
nar) 

   

HA 10-15 

 
S 1 Einführung in die
Sprach-wis- sen-
schaft 

 

S 1.1 Seminar 
 

 
4. 

 

 
- 

 

 
1 

 
 

K 90 oder 

MP 20-30 

 

 
10  

S 1.2 Seminar 

 

D 1 Einführung in 
die Fachdidaktik 

D 1.1 Literaturdidaktik (Vor- 
lesung od. Seminar) 

 

 
4.-6. 

 

 
- 

 

1 
HA 10-15 oder 

K 90 oder 

MP 20-30 oder 

PF 15-25 

 

 
10 D 1.2 Sprachdidaktik (Vor- 

lesung od. Seminar) 
 

1 

Summe           30 

* Die Vorlesung zu L 1.1 wird nur im Wintersemester angeboten. 

 

Anlage 1.D.2: Wahlpflichtmodule 
– entfällt – 

 
Anlage 1.D.3: Wahlmodule 

– entfällt – 

 
Anlage 1.D.4: Modul „Bachelorarbeit“ 

– entfällt – 
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1.E Diversity Education 
 

Anlage 1.E.1: Pflichtmodule 

 
Modul 

 
Lehrveranstaltungen 

 

Semes- 
ter 

ggf. Vorausset- 
zungen für die Zu-

lassung 

 

Studien- 
leistung 

 

Prüfungs- 
leistung 

Leis- 
tungs- 
punkte 

 

 

Basismodul (BM) Einfüh-
rung in die inter- kulturelle 
Bildung und Beratung 

BM.1: 

Grundfragen, Theorien und 
Konzepte inter-kultureller Bil- 
dungs- und Beratungsarbeit 

 
Empfoh- 
len im 3. 

 

 

 

 

- 

1 Stu- 
dienleis- 

tung 

 

 
HA oder MP 

oder ES 
oder AA 
oder PF 

 

 

 

 

10 
BM.2: 

Ursachen, Formen und Folgen
von Globalisierung und Migra-
tion/ Globales Lernen 

 

Empfoh- 
len im 
3./4. 

 

1 Stu- 
dienleis- 

tung 

 

 

 
Vertiefungsmodul (VM) 
Umgang mit Diversität 

VM.1: 

Umgang mit Diversität/ sozio- kul-
tureller und sprachlicher Vielfalt 
in Bildungs- und Bera- tungssitua-
tionen 

 

Empfoh- 
len im 4. 

 

 

 

 

BM.1 

 
1 Stu- 

dienleis- 
tung 

 

 
HA oder MP 

oder ES 
oder AA 
oder PF 

 

 

 

 

10 VM.2: 

Theorie der (interkulturellen) 
Beratung 

Empfoh- 
len im 4. 

1 Stu- 
dienleis- 

tung 

 

 
Praxismodul (PM) 
Berufsfeld-erkundung/ In-
terkulturelle Kompe- tenz 

PM.1: 

Praxiseinblick: Interkulturelle 
Bildungs- und Beratungsarbeit 

 

Empfoh- 
len im 5. 

 

 

 

BM.1 

1 Stu- 
dienleis- 

tung 

 

HA oder MP 
oder ES 
oder AA 
oder PF 

 

 

 

10 PM.2: 

Interkulturelle Kommunikation und 
Kompetenz in Bildungs- und 
Beratungssituationen 

 
Empfoh- 
len im 5. 

1 Stu- 
dienleis- 

tung 

Summe           30 

 

Anlage 1.E.2: Wahlpflichtmodule 
– entfällt – 

 

Anlage 1.E.3: Wahlmodule 
– entfällt – 

 

Anlage 1.E.4: Bachelorarbeit 
– entfällt – 
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1.F Evangelische Religion 

Eine der Studienleistungen sollte in einer Veranstaltung erbracht werden, die von einer evangelischen Do- 
zentin oder einem evangelischen Dozenten und einer katholischen Dozentin oder einem katholischen Do- 
zenten gemeinsam verantwortet wird. 

Innerhalb der Module müssen Studien- und Prüfungsleistungen in getrennten Veranstaltungen erbracht wer- 
den. 

 

Anlage 1.F.1: Pflichtmodule 

 
Modul 

 
Lehrveranstaltungen 

 

Semes- ter 
ggf. Voraussetzun- gen 

für die Zulas- sung 
 

Studienleis- 
tung 

 

Prüfungs- 
leistung 

 

Leistungs- 
punkte 

 

Basismodul 0 Einfüh-
rung 

 

BM 0b Bibelkunde 
AT/NT 

 
3 

 
- 

 
- 

 
K 60 

 
8 

 

 

 

 

 
Basismodul 3-4 Sys-
tematische The- olo-
gie/Kirchenge- 
schichte 

BM 3a Einführung Dog-
matik 

oder 

BM 3b Einführung Ethik 

und 

 

 

 

 

 

 

3-4 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

K 60 

 

 

 

 

 

 

8 
BM 4a Grundkurs Äl- 
tere Geschichte des 
Christentums 

oder 

BM 4b Grundkurs Neu-
ere Geschichte des 
Christentums 

 

 

 
 

Basismodul 5 Reli-
gions-pädagogik 

BM 5a Grundkurs Ge- 
schichte der Religi- on-
spädagogik 

 

 

 

 
5 

 

 

 
 

Vorausgegangene 
Teilnahme an BM 0b 

 

 

 

 
- 

 

 

 

 
K 60 

 

 

 

 
8 

 

BM 5b Grundkurs Re- li-
gionspädagogik und 
Religionsunterricht 

 

Themenmodul 3 
Fachwissenschaft 

 

TM 3 Fachwissen- 
schaft 

 

 
4-5 

 

Vorausgegangene 
Teilnahme an BM 0b 

 

1 Studienle- 
istung 

 

 
HA 15 

 

 
6 

Summe           30 

 

Anlage 1.F.2: Wahlpflichtmodule 

-entfällt - 

 

Anlage 1.F.3: Wahlmodule 
– entfällt – 

 

Anlage 1.F.4: Bachelorarbeit 
– entfällt – 
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1.G Geschichte 

 
Anlage 1.G.1: Pflichtmodule 

 

Modul 

 

Lehrveranstaltungen 

 

Semester

ggf. Vorausset-
zungen für die Zu-
lassung 

 
Studienleis- 
tung 

 
Prüfungs- 
leistung 

Leis- tungs- 
punkte 

          MP 15 oder  

  Vorlesung (GGD1) im 3. K/KA 60  

Grundlagen der 
Geschichtsdidaktik 

    (30%)  

10     Erfolgreich absol-    

  Seminar (GGD2) ab 4. vierte Prüfungs- 2 HA 10 (70%)  

      leistung „GGD1“      

Summe 10 

 
Anlage 1.G.2: Wahlpflichtmodule 

Es muss eines der Basismodule „BM Alte Geschichte“ oder „BM Mittelalter“ und eines der Basismodule „BM 
Frühe Neuzeit“ oder „BM Neuzeit / Zeitgeschichte“ absolviert werden. 

 

Modul 

 

Lehr- veranstaltungen 

 

Semester 

ggf. Vorausset-
zungen für die Zu-
lassung 

 
Studienleis- 
tung 

 
Prüfungs- 
leistung 

Leis- tungs- 
punkte 

 
BM Alte Ge- 
schichte 

Vorlesung  

3.-4. 

 

- 

1    

10 
Seminar mit Tutorium 1 PF 

 
BM 

Mittelalter 

Vorlesung 3.-4. - 1    

10 
Seminar mit Tutorium 3.-4. - 1 PF 

 
BM 

Frühe Neuzeit 

Vorlesung 3.-5. - 1    

10 
Seminar mit Tutorium 3.-5. - 1 PF 

BM 

Neuzeit / Zeitges-

chichte 

Vorlesung  
 

3.-5. 

 
 

- 

1    
 

10  

Seminar mit Tutorium 

 

1 

 

PF 

Summe 20 

 
Anlage 1.G.3: Wahlmodule 

– entfällt – 

 
Anlage 1.G.4: Modul „Bachelorarbeit“ 

– entfällt – 
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1.H Katholische Religion 
 

Anlage 1.H.1: Pflichtmodule 

Zu den Lehrveranstaltungen C.1, D.1 und E.1 sind insgesamt 2 der 3 Prüfungsleistungen in Form von Haus- 
arbeiten zu erbringen. 

 

Modul 

 

Lehrveranstaltungen
 
Se- 
mester 

ggf. Voraus- 
setzungen für 

die Zu- las-
sung 

 

Studienleistung 
 
Prüfungs- 
leistung 

 

LP

Modul A: 

Theologie als wissen- 
schaftliche Reflexion 
christlichen Selbstver- 
ständnisses (Bibli- 
sche/- Systematische 
Theologie) 

A.1 Grundkurs Biblische The- 
ologie 

 

 

 
3 

 

 

 
- 

Kurzreferat oder kleinere 
schriftliche Leistung 

K 90  

 

 
6 

 
A.2 Grundkurs Systematische 
Theologie 

 
Kurzreferat oder kleinere 
schriftliche Leistung 

 
 

K 90 

Modul B: 

Theologie als wissen- 
schaftliche Reflexion 
christlichen Selbst- 
verständnisses (Histo- 
rische/- Praktische The-
ologie) 

B.1 Grundkurs Historische The-
ologie 

 

 

 
3 

 

 

 
- 

Kurzreferat oder kleinere 
schriftliche Leistung 

K 90  

 

 
6 

 
B.2 Grundkurs Religionspä- da-
gogik 

 
Kurzreferat oder kleinere 
schriftliche Leistung 

 
 

PF 

Modul C: Kategorien 
theologi- 

schen Denkens: Bibli- 
sche/- Praktische The-
ologie 

 
C.1 Biblische Hermeneutik

 

 

4 

 

 

- 

Referat oder kleinere schrift-
liche Leistung 

HA 10-12 

oder MP 20 

 

 

6 
C.2 Religions-pädagogische 
Konzeptionen 

Referat oder kleinere schrift-
liche Leistung 

HA 10-12 

 

 
Modul D: Kategorien 
theologi- 

schen Denkens: Sys- 
tematische Theologie 

D.1 Theologische Anthropolo- 
gie 

 

 

 
5 

 

 

 
- 

Referat oder kleinere schrift-
liche Leistung 

HA 10-12 

oder MP 20 

 

 

 
6 

D.2 Ethik – verantwortende Ge-
staltung des persönlichen, sozi-
alen und gesellschaftli- chen 
Lebens 

 
Referat oder kleinere schrift-
liche Leistung 

 

MP 20 

Modul E: 

Theologie im Kontext: 
Christentum in Ge- 
schichte und Gegen- 
wart 

E.1 Religion in der biographi- 
schen Sozialisation 

 

 

6 

 

 

- 

Referat oder kleinere schrift-
liche Leistung 

MP 20  

 

6 E.2 Theologie im Kontext der 
Wissenschaften – inter-diszip- 
linäres Modul 

 

Referat oder kleinere schrift-
liche Leistung 

 
MP 20 

Summe           30

 

Anlage 1.H.2: Wahlpflichtmodule 

-entfällt - 

 

Anlage 1.H.3: Wahlmodule 

-entfällt - 

 

Anlage 1.H.4: Bachelorarbeit 
– entfällt – 
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1.I Kunst 
 

Anlage 1.I.1: Pflichtmodule 

Die Teilnahme an einer im Vorlesungsverzeichnis als Kompaktblock ausgewiesenen Lehrveranstaltung ist 
verpflichtend. 

 
Modul 

 
Lehrveranstaltungen 

 
Semester 

ggf. Vorausset- 
zungen für die 

Zulassung 

 

Studienleis- 
tung 

 

Prüfungs- 
leistung 

 

Leistungs- 
punkte 

 

 

Modul BA 1 Reflek-
tiertes künstler-
isches Ex- perimen-
tieren I 

BA 1.1 

Einführung in künstleri- sche 
Verfahren (mixed Media 
Werkstatt) 

 

 
3. 

 

 

 
- 

 

 
 

eine Seminar- 
arbeit 

 

 

 
DO 

 

 

 
9 

BA 1.2 

Künstlerische Praxis I 

4. 

 

 
Modul BA 2 Kun-
stwissen- schaft 

BA 2.1 

Einführung in die Kunst- wis-
senschaft 

 
4. 

 

 

 
- 

 

 
 

eine Seminar- 
arbeit 

 

 

 
HA (15) 

 

 

 
6 BA 2.2 

Umgang mit Originalen in 
Bildungsprozessen 

 
5. 

 

 

 

Modul BA 3 Ästhe-
tische Didak- tik 

BA 3.1 

Grundlagen der Kunstpä- 
dagogik und Kunstvermitt- 
lung 

 

5. 

 

 

 

 

- 

 

 

 
eine Seminar- 
arbeit 

 

 

 

 

HA (15) 

 

 

 

 

6 
BA 3.2 

Ästhetische Lern- und Bil- 
dungsprozesse von Kin- 
dern und Jugendlichen 

 

6. 

 

 

Modul BA 4 Reflek-
tiertes künstler-
isches Ex- perimen-
tieren II 

BA 4.1 

Künstlerische Praxis II 
 

5. 

 

 

 

 
- 

 

 

 

eine Seminar- 
arbeit 

 

 

 

 
KP 

 

 

 

 
9 

BA 4.2 

Künstlerische Projekte 
zwischen Heterogenität und 
Inklusion (auch als Exkur-
sion möglich) 

 

 
6. 

Summe           30 

 

Anlage 1.I.2: Wahlpflichtmodule 
– entfällt – 

 

Anlage 1.I.3: Wahlmodule 
– entfällt – 

 

Anlage 1.I.4: Bachelorarbeit 
– entfällt – 
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1.J Mathematik 
 

Anlage 1.J.1: Pflichtmodule 

 
Modul 

 
Lehrveranstaltungen 

Empf. 
Semes- ter 

Voraussetzun- 
gen für die Zu- 

lassung 

 

Studienleis- 
tung 

 

Prüfungs- 
leistung 

 

Leistungs- 
punkte 

 

 

 
Einführung in die 
Mathematik für die 
Sonderpädagogik 

 

Einführung in die Mathe- 
matik für die Sonderpäda- 
gogik 

 

 

 

 
3 

   

 

 

 
Ü 

 

 

 

 
K oder MP 

 

 

 

 
10 

 
 

Übung Einführung 

 

 

Elementare Algebra 

 

Elementare Algebra 

 

 

4 

   

 

Ü 

 

 

K oder MP 

 

 

5 Übung Elementare Al- gebra 

 

Einführung in die 
Mathematikdidaktik 
für die Sonderpäda- 
gogik 

Erstunterricht in Mathe- 
matik für die Sonderpäda- 
gogik 

 

 

 

4 

   

 

Eine Studien- 
leistung 

 

 
K oder HA o- 

der MP oder R 

 

 

 

6 Übung zu „Erstunterricht in 
Mathematik für die Son- 
derpädagogik“ 

 

 

 
Lehren und Lernen im 
MathematikUn- ter-
richt für die Son- 
derpädagogik 

Fachdidaktik der Primar- 
stufe für die Sonderpäda- 
gogik 

 
5 

  Eine Studien- 
leistung 

 

 

 
 

K oder HA o- 
der MP oder R 

 

 

 

 

9 

Fachdidaktik der Sekun-
darstufe I für die Sonder-
pädagogik 

 
6 

Eine Studien- 
leistung 

Zahlbereichserweiterung für 
die Sonderpädagogik 

 
6 

Eine Studien- 
leistung 

Summe           30 

 

Anlage 1.J.2: Wahlpflichtmodule 
– entfällt – 

 

Anlage 1.J.3: Wahlmodule 
– entfällt – 

 

Anlage 1.J.4: Bachelorarbeit 
– entfällt – 



Verkündungsblatt der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover vom 14.10.2021 20/2021 

Seite 29 

1.K Musik 
 

Anlage 1.K.1: Pflichtmodule 

 
Modul 

 
Lehrveranstaltungen 

Se- 
mes- ter 

ggf. Voraussetzun- 
gen für die Zulas- 

sung 

 

Studienle- 
istung 

 

Prüfungs- leis-
tung 

 

Leistungs- 
punkte 

 
Modul A Künstler-
ische Erfahrung 

Instrumentalunterricht 0,75 
SWS 

3.- 6  

 
- 

Vorspiel MU 15  

 
6 Gesangsunterricht 0,75 SWS 3.- 6. Vorsingen MU 15 

 

 
Modul B 

Musik-pädagogi- 
sche Grundlagen 

Seminar 1: 

Elementares Musizieren 
Grundlagen der Musikver- 
mittlung 

 

3. 

 

 

 

- 

 

Referat 

 

MP 15 

 

 

 

5 
Seminar 2: 

Musik und Körper, Rhythmik 

4. Gruppen- 
präsentation 

- 

 

 

Modul C Musiktheo-
rie 

Seminar 1: 

Allgemeine Musiklehre und 
Gehörbildung 

 
3. 

 

 

 

- 

Hausübun- 
gen 

 
- 

 

 

 

6 Seminar 2: 

Musiktheorie und Gehör-bil- 
dung 

 
4. 

Hausübun- 
gen 

 
K 120 

 
Modul D Musikges-
chichte 

Seminar: 

Überblick zur Musikge- 
schichte, Stilwandel in der 
Musik 

 

5. 

 

- 

 

Kurzreferat

 

K 90 

 

3

 

 

 
 

Modul E 

Musik-pädagogi- 
sche 

Praxis I 

Seminar 1: 

Digitale Musikmedien als 
Werkzeug für 

musikpädagogisches Han- 
deln 

 

 
3.- 4. 

 

 

 

 

 
- 

 

 
Produktion

   

 

 

 

 
6 

Seminar 2: 

Grundlagen der Singeleitung 

5.   MU 10 (Ein- 

studierung) 

Seminar 3: 

Freies Spiel mit Instrument und 
Stimme, Improvisation 

 
5. 

Gruppen- ge-
staltung 

 

 

Modul F 

Musik-pädagogi- 
sche Praxis II 

Seminar 1: Liedbegleitung 5.- 6.  

 

- 

Präsentation   

 

4 Seminar 2: Klassenmusizieren 
und mu- sikalische Animation 

 
6. 

 

1 Studienle- 
istung 

 

MU 10 (Ein- 

studierung) 

Summe           30

 

Anlage 1.K.2: Wahlpflichtmodule 
– entfällt – 

 

Anlage 1.K.3: Wahlmodule 
– entfällt – 

 

Anlage 1.K.4: Bachelorarbeit 
– entfällt – 



Verkündungsblatt der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover vom 14.10.2021 20/2021 

Seite 30 

1.L Sachunterricht 

Insgesamt sind vier Exkursionstage im Rahmen aller Veranstaltungen der Basismodule A - D zu erbringen. 

Anlage 1.L.1: Pflichtmodule 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Anlage 1.L.2: Wahlpflichtmodule 

– entfällt – 

 

Anlage 1.L.3: Wahlmodule 
– entfällt – 

 

Anlage 1.L.4: Bachelorarbeit 
– entfällt – 

 

 
Modul 

 

 
Lehrveranstaltungen 

 
 
Se- 
mester 

ggf. Vo- 
rausset- 
zungen für 
die Zulas- 
sung 

 
 
Studien-- 
leistung 

 
 
Prüfungs- 
leistung 

 
 
Leistungs- 
punkte 

 
 
 
 
 
 

Basismodul A 
Grundlagen 
des Sachun- 
terrichts und 
seiner Didaktik 

A.1 Vorlesung Einführung in Sachunterricht und 
seine Didaktik 

 
 
 
 
 
3. 

 
 
 
 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 
 

1 Studien- 
leistung pro
 Lehr- 
veranstal- 
tung 

 
 
 
 
 
 

K 120 o- 
der 
KU 
(10.000 
Zeichen) 

 
 
 
 
 
 
 
 

12 

A.2a 
Vorlesung 
Einführung in den sozialwissenschafts-bezoge- 
nen Bereich des Sachunterrichts 

A.2b Vertiefungsseminar 
Sozialwissenschafts-bezogenes Lehren und Ler-
nen im Sachunterricht 

A.3a Vorlesung 
Einführung in den naturwissenschaftsbezoge- 
nen Bereich des Sachunterrichts 

 
 
 
4. 

A.3b Vertiefungsseminar 
Naturwissenschafts-bezogenes Lehren und Ler-
nen im Sachunterricht 

 

Basismodul B 
Zum Umgang 
mit Welt 

B.1 Seminar 
Den eigenen Umgang mit Welt reflektieren 

 
 

4. 

 
 

- 

1 Studien- 
leistung pro
 Lehr- 
veranstal- 
tung 

PF oder 
PR mit 
schriftl. 
Anteil oder 
SA 

 
 

6 B.2 Seminar 
Umgangsweisen von Kindern mit Welt antizipie- 
ren und differenzieren 

 
 
Basismodul C 
Perspektiven- 
vernetzende 
Themenberei- 
che des Sach- 
unterrichts 

C.1 Vorlesung 
Einführung in perspektivenvernetzende The- 
menbereiche des Sachunterrichts 

 
 
 
 

5. 

  
 

1 Studien- 
leistung pro
 Lehr- 
veranstal- 
tung 

 
 
 
 
HA 15-20 
in C.2 

 
 
 
 

6 
C.2 Vertiefungsseminar 
Reflexion eines exemplarischen perspektiven- 
vernetzenden Themenbereichs (u.a. Mobilität, 
Medien/ Digitalisierung, Sexualbildung, Ge- 
sundheitsbildung, Friedenserziehung, Bildung 
für nachhaltige Entwicklung) 

 
Basismodul D 
Lehren und 
Lernen im Sa- 
chunterricht 

D.1 Seminar Grundlegende Prinzipien des Sa- 
chunterrichts 

 
 

6. 

 
 

- 

 
1 Studien- 
leistung pro
 Lehr- 
veranstal- 
tung 

K 120 o- 
der MP 
30 
oder KU 
(10.000 
Zeichen) 

 
 

6  
D.2 Lernvoraussetzungen und Lernförderung im 
Sachunterricht 

Summe      30 
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1.M Sport 

Für die Zulassung in Veranstaltungen der Vertiefungsphase (VP) muss die Studienleistung der zugehörigen 
Veranstaltung der Einführungsphase (EP) bestanden sein. 

Veranstaltungen mit gleichem Titel können im gesamten Bachelor- und Masterstudium nur einmal belegt be- 
ziehungsweise eingebracht werden. 

Bei der Anmeldung zum Modul „Bachelorarbeit“ im Erstfach Sonderpädagogik ist der Nachweis der Ersten 
Hilfe sowie des Deutschen Rettungsschwimmabzeichens in Bronze zu erbringen. 

 

Anlage 1.M.1: Pflichtmodule 

 
Modul 

 
Lehrveranstaltungen 

Se- 
mes- ter 

ggf. Vorausset- 
zungen für die 

Zulassung 

Stu- 
dienle- 
istung 

 

Prüfungsleis- 
tung 

Leis- 
tungs- 
punkte 

 

 
Einführung Erziehungs-, 
sozial- und gesell- 
schaftswiss. Sporttheorie 

EP Sport und Erziehung (2 SWS)  

 

 

3 

 

 

 

- 

1 Stu- 
dienleis- 

tung 

 

 
K 60 als Ab- 
schluss des 

Moduls 

 

 

 

6 EP Sport und Gesellschaft (2 
SWS) 

1 Stu- 
dienleis- 

tung 

 

 

 

 

 

 
Heterogenität im Schul- 
sport LSo 

Situative Bewegungsangebote (2 
SWS) 

 

 

 

 

 

 

3-4 

 

 

 

 

 

 

- 

1 Stu- 
dienleis- 

tung 

 
- 

 

 

 

 

 

 

8 

 

Anfängerschwimmen für Ba- che-
lor So (2 SWS) 

1 Stu- 
dienleis- 

tung 

 

 

 

HA 15 Psychomotorische Bewegungs- 
förderung für Bachelor So 

(2 SWS) 

1 Stu- 
dienleis- 

tung 

 
Kleine Spiele (1 SWS) 

1 Stu- 
dienleis- 

tung 

FP 15 (unbe- 
notet) 

 

 

 

Fachdidaktik So 

Berufsfeldspezifische Probleme
des Unterrichtens und Umgang mit
Heterogenität (2 SWS) 

 

 

 

3-5 

 

 
Studienleistung 

der EP Sport und 
Erziehung 

1 Stu- 
dienleis- 

tung 

 
AA 5 

 

 

 

4 Analyse, Planung oder Auswer- 
tung von Sportunterricht 

(2 SWS) 

1 Stu- 
dienleis- 

tung 

 
- 

Summe 18 
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Anlage 1.M.2: Wahlpflichtmodule 

Im Wahlpflichtbereich (insgesamt 12 Leistungspunkte) ist im Umfang von 7 Leistungspunkten entweder das 
Modul „Individualsport“ oder das Modul „Weitere Sportarten“ zu absolvieren. Das jeweils nicht studierte Mo- 
dul muss verpflichtend im Masterstudiengang Lehramt für Sonderpädagogik belegt werden. 

Weiterhin muss im Umfang von 5 Leistungspunkten entweder das Modul „Spielen“ oder das Modul „Spie- 
len/Wahlvertiefung“ absolviert werden. Das jeweils nicht studierte Modul ist verpflichtend im Masterstudien- 
gang Lehramt für Sonderpädagogik zu belegen. Wird im Bachelorstudium das Modul „Spielen“ mit einem 
Mannschaftsspiel belegt, muss im Masterstudium die „EP Mannschafts- oder Rückschlagspiel“ des Moduls 

„Spielen/Wahlvertiefung“ ein Rückschlagspiel sein – und umgekehrt. 

Die Exkursion im Modul „Weitere Sportarten“ darf nicht in einer Sportart absolviert werden, die schon als „EP 
Weitere Sportarten“ oder als VP im Modul „Spielen/Wahlvertiefung“ belegt wurde – und umgekehrt. 

 

 

 
Modul 

 

 
Lehrveranstaltungen 

 
Se- 

mes- 
ter 

 
ggf. Voraussetzun- gen 

für die Zulas- sung 

 

Studienleis- 
tung 

 

Prüfungsleis- 
tung 

Leis- 
tung 

s- 
punk 

te 

 

 
 

Individualsport 
TE/So 

EP Leichtathletik (2 SWS)  

 

 
3-5 

 

 

 
- 

1 Studien- leis-
tung 

 

FP 20 und K 45 in 
einer EP, FP 15 
(unbe- 

notet) in den bei- 
den anderen EPs 

 

 

 
7 

EP Schwimmen (2 SWS) 1 Studien- leis-
tung 

EP Turnen oder EP Gymnas- 
tik/Tanz (2 SWS) 

1 Studien- leis-
tung 

 

 
 

Weitere Sportar- ten 
TE/So 

EP Weitere Sportarten (2 SWS)  

 

 
3-5 

 

 

 
- 

1 Studien- leis-
tung 

 

FP 20 und K 45 
 

 

 
7 

EP Weitere Sportarten (2 SWS) 1 Studien- leis-
tung 

FP 15 

(unbenotet) 

Exkursion (7-14 Tage) 1 Studien- leis-
tung 

FP 15 

(unbenotet) 

 

 

Spielen 

EP Mannschafts- oder Rück- 
schlagspiel (2 SWS) 

 

 

3-6 

- 1 Studienleis- 
tung 

FP 15 

(unbenotet) 

 

 

5  

VP in einem Mannschafts- o- 
der Rückschlagspiel (2 SWS) 

 

Studienleistung der 
dazugehörigen EP 

 

1 Studien- leis-
tung 

FP 30 und K 60 als 
Abschluss des 

Moduls 

 

 
Spielen/ Wahlver- 
tiefung 

EP Mannschafts- oder Rück- 
schlagspiel (2 SWS) 

 

 

3-6 

 

- 
1 Studien- leis-
tung 

FP 15 

(unbenotet) 

 

 

5 VP in einer noch nicht vertief- 
ten Sportart (2 SWS) 

Studienleistung der 
dazugehörigen EP 

1 Studien- leis-
tung 

FP 30 und K 60 als 
Abschluss des 

Moduls 

Summe 12 

 

Anlage 1.M.3: Wahlmodule 
– entfällt – 

 

Anlage 1.M.4: Bachelorarbeit 
– entfällt – 
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Anlage 2: Prüfungsformen 

 

Anlage 2.1: Definitionen 
 

Aufsatz 

Ein Aufsatz ist eine selbstständig verfasste schriftliche Arbeit, die in der Regel unter Aufsicht während einer 
festgelegten Zeit innerhalb der Vorlesungszeit erstellt wird. 

 

Ausarbeitung 
1Ausarbeitungen sind selbstständige, wissenschaftliche Arbeiten zu einem vorgegebenen Thema. 2Sie be- 
inhalten Aufgabenstellung, Problembehandlung, Ergebnisse und Schlussfolgerung. 3Als Ausarbeitung gelten 
Berichte, Exkursionsberichte, Praktikumsberichte, Projektberichte oder Protokoll. 

 

Bestimmungsübungen 

Eine Bestimmungsübung beziehungsweise Bestimmungsprüfung ist die selbstständige Determination von tier-
ischen und pflanzlichen Organismen anhand von Bestimmungsschlüsseln bis zu einem vorgegebenen, taxon-
omischen Niveau. 

 

Dokumentation 
1Eine Dokumentation umfasst die Aufbereitung und Darstellung eines künstlerischen, kognitiven oder hand- 
lungsorientierten Prozesses. 2Dokumentationen können Berichte und Planwerke sein, die der fachlichen 
Praxis entsprechen. 3Ein Rahmen für die Seitenzahl oder die Anzahl der Pläne beziehungsweise Entwurfs- 
blätter kann durch die Lehrenden zu Beginn der Prüfung festgelegt werden und ist von der Aufgabe abhän- 
gig. 4Weitere Materialien können dem Bericht als Anlagen beigefügt werden. 

 

Essay 
1Ein Essay ist eine kritische Auseinandersetzung mit einer literarischen und/ oder wissenschaftlichen Frage 
in schriftlicher Form. 2Ein Gegenstand wird im größeren Gesamtzusammenhang entsprechend den üblichen 
akademischen Standards diskutiert und wissenschaftliche Positionen kritisch beurteilt beziehungsweise ana- 
lysiert. 

 

Experimentelles Seminar 
1Ein Experimentelles Seminar besteht aus einer Reihe von praktischen Versuchen, die unter Aufsicht in ei- 
nem Labor durchgeführt werden. 2Die Versuche werden in schriftlicher Form in einem Laborjournal und/ 
oder in Vorprotokollen vorbereitet und im Laborjournal und/ oder Versuchsprotokollen schriftlich aus-
gearbeitet. 3In der Regel erläutern die Studierenden darin ihre praktische Tätigkeit, interpretieren die Re-
sultate und setzen sie in einen fachwissenschaftlichen Bezug. 

 

Fachpraktische Prüfung 

Eine Fachpraktische Prüfung ist eine Semesterbegleitende Leistungsüberprüfung in der Sportpraxis. 

 

Fallstudie 

Eine Fallstudie ist eine Auswertung von Daten eines Experimentes, einschließlich der Methoden-beschrei- 
bung, der Programmlistings, der Interpretation und Schlussfolgerungen in Berichtsform. 

 

Hausarbeit 

Eine Hausarbeit ist eine selbstständige verfasste schriftliche Arbeit einer fachspezifischen oder fächerüber- 
greifenden Aufgabenstellung. 

 

Klausur ohne Antwortwahlverfahren 

Eine Klausur ist eine schriftliche oder elektronische Arbeit unter Aufsicht. 
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Klausur mit Antwortwahlverfahren 
1Eine Klausur ist eine schriftliche oder elektronische Arbeit unter Aufsicht. 2Klausuren können in Teilen nach 
dem Antwortwahlverfahren (z. B. Single-Choice, Multiple-Choice) durchgeführt werden. 3Bei der Aufstellung 
der Prüfungsfragen und Antworten ist festzulegen, welche Antworten als zutreffend anerkannt werden. 4Bei 
Prüfungen nach dem Antwort-Wahl-Verfahren sind die Prüfungsfragen und Antworten im Vorfeld von zwei 
Prüfungsberechtigten auf Fehler, Konsistenz des Inhalts und Angemessenheit zu überprüfen. 5Ergibt eine 
spätere Überprüfung der Prüfungsfragen, dass einzelne Prüfungsaufgaben offensichtlich fehlerhaft sind, gel- 
ten sie als nicht gestellt. 6Bei der Bewertung ist von der um die fehlerhaften Fragen verminderten Zahl der 
Prüfungsaufgaben auszugehen. 7Die Verminderung der Zahl der Prüfungsaufgaben darf sich nicht zum 
Nachteil eines Prüflings auswirken. 

 

Kolloquium 
1Das Kolloquium umfasst eine Präsentation und eine anschließende Diskussion über Fragestellung, Metho- 
den und Ergebnisse der Arbeit. 2Sätze 2 bis 5 der Definition der mündlichen Prüfungen gelten entsprechend. 

 

Künstlerische Präsentation 
1Eine künstlerische Präsentation beinhaltet ein oder mehrere künstlerische Exponate (Bilder, Fotos, Objekte, 
Skulpturen, Installation, Videoarbeit etc.) sowie eine Dokumentation des ästhetischen Prozesses in Form 
einer adäquaten (medialen) Darstellung, z. B. Arbeitsprotokolle/Tagebuch, Skizzen/Fotos mit schriftlicher 
Kommentierung. 2Eine künstlerische Präsentation findet vor einer oder einem Prüfenden und einer oder ei- 
nem sachkundigen Beisitzenden als Einzelprüfung statt. 3Sätze 2 bis 5 der Definition der mündlichen Prüfun- 
gen gelten entsprechend. 

 

Künstlerisch-Wissenschaftliche Präsentation 
1Eine künstlerisch-wissenschaftliche Präsentation beruht auf der Wechselwirkung zwischen künstlerischen 
Prozessen und wissenschaftlicher Auseinandersetzung, welche in einem künstlerischen Projekt aufbereitet 
und in angemessener Form dargestellt werden. 2Die in der Präsentation enthaltenen bildlichen und sprachli- 
chen Argumentations- und Interpretationslinien werden entweder in einem mündlichen Vortrag mit Diskus- 
sion erörtert oder in einer Hausarbeit erläutert. 3Eine künstlerisch-wissenschaftliche Präsentation findet vor 
einer oder einem Prüfenden und einer oder einem sachkundigen Beisitzenden als Einzelprüfung statt. 
4Sätze 2 bis 5 der Definition der mündlichen Prüfungen gelten entsprechend. 

 

Kurzarbeit 

Eine Kurzarbeit ist eine selbstständige, schriftliche, entwerferische oder planerische Bearbeitung einer fach- 
spezifischen oder fächerübergreifenden Aufgabenstellung innerhalb einer festgelegten Bearbeitungszeit. 

 

Laborübungen 
1Eine Laborübung besteht aus einer Reihe von praktischen Versuchen oder Programmieraufgaben mit 
schriftlichen Ausarbeitungen (Versuchsprotokolle). 2In der Regel erläutern die Studierenden ihre praktische 
Tätigkeit, interpretieren die Resultate und setzen sie in einen fachwissenschaftlichen Bezug. 

 

Master-Kolloquium 

Im Master-Kolloquium werden die Inhalte der Masterarbeit diskutiert und können vertieft werden. 

 

Modell 
1Modelle erweitern die zweidimensionale entwerferische oder planerische Arbeit und dienen der räumlichen 
Verdeutlichung sowie Klärung einer Planung. 2Sie werden je nach Aufgabenstellung und Schwerpunkt in 
verschiedenen Maßstäben erstellt. 

 

Mündliche Prüfung 
1Die mündliche Prüfung findet nichtöffentlich in Gegenwart einer oder eines Beisitzenden statt, die oder der 
selbst die durch die Prüfung festzustellende oder eine gleichwertige Qualifikation besitzt. 2Wesentliche Ge- 
genstände der Prüfungsleistung werden in einem Protokoll festgehalten. 3Studierende, die sich an einem 
späteren Prüfungstermin der gleichen Prüfung unterziehen wollen, sowie andere Mitglieder der Hochschule, 
die ein eigenes berechtigtes Interesse geltend machen, sind als Zuhörende bei mündlichen Prüfungen zuzu- 
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lassen. 4Dies erstreckt sich nicht auf die Beratung und Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses an den bezi-
ehungsweise die zu Prüfenden. 5Auf Antrag des beziehungsweise der zu Prüfenden sind die Zuhörerin- nen 
und Zuhörer nach Satz 3 auszuschließen. 

 

Musikalische Erarbeitung in einer Lerngruppe 

In der „musikalischen Erarbeitung in einer Lerngruppe“ soll die Fähigkeit gezeigt werden, pädagogisch-prak- 
tische Fertigkeiten (insbesondere schulpraktisches Musizieren) in einer Schulklasse oder auch einer kleine- 
ren Gruppe methodisch und didaktisch angemessen anzuwenden. 

 

Musikpraktische Präsentation 
1Eine Musikpraktische Präsentation findet vor zwei Prüfenden oder einer oder einem Prüfenden sowie einer 
oder einem sachkundigen Beisitzenden als Einzelprüfung statt. 2Sätze 2 bis 5 der Definition der mündlichen 
Prüfungen gelten entsprechend. 

 

Musikpädagogisch-praktische Präsentation 

Eine Musikpädagogisch-praktische Präsentation geht aus einem musikpädagogischen Seminar hervor und 
umfasst eine musikalische Darbietung von Schülerinnen und Schülern. 

 

Pädagogisch orientiertes Konzert 
1Das pädagogisch orientierte Konzert ist eine Leistung mit Bezug auf das künstlerische Hauptfach, in der die 
pädagogische Ausrichtung (gegebenenfalls im Sinne zeitgemäßer Konzertpädagogik) in der Ausführung und 
Darstellung/Aufführung eine gewichtige Rolle spielt. 2Es wird im Regelfall in einer schulischen Lerngruppe 
präsentiert. 

 

Planung und Durchführung einer Lehrveranstaltungseinheit 

Die Planung und Durchführung einer Lehrveranstaltungseinheit erfolgt im Kontext einer fachpraktischen 
Lehrveranstaltung und umfasst die Vorbereitung und Durchführung einer Unterrichtseinheit von in der Regel 
60 Minuten sowie deren Dokumentation und Reflexion in Form einer schriftlichen Ausarbeitung. 

 

Portfolio 
1Ein Portfolio dokumentiert den Lernprozess zu bestimmten Fragestellungen oder Aufgaben, die von den 
Lehrenden zu Veranstaltungsbeginn festgelegt werden. 2Die systematische Selbstreflexion erfolgt veranstal- 
tungsbegleitend beziehungsweise retrospektiv und umfasst je nach Absprache die Zusammenstellung diver- 
ser Materialien in einer Sammelmappe. 3Optional ist als ein ergänzendes Gespräch über das Portfolio mög- 
lich. 4Dieses Gespräch ist wie das Portfolio selbst kompetenzorientiert. 

 

Präsentation 
1Eine Präsentation umfasst die Aufbereitung eines vorgegebenen Themas mit Hilfe elektronischer Medien 
und gegebenenfalls die Darbietung im mündlichen Vortrag. 2Bei der Multimedia-Präsentation spielen die Me- 
dien im weitesten Sinne eine bedeutende Rolle, wobei der „Multi-Aspekt“ durch Stellwand, Poster oder 
Power-Point-Präsentation aber auch durch typische Musik- und Filmmedien sowie durch musikpädagogisch 
orientierte Medien (besonders kreative Vermittlungsaspekte) im gegenseitigen Zusammenwirken erfüllt wer- 
den kann 3Die Form der Präsentation und die Dauer des mündlichen Vortrags werden in Absprache festge- 
legt. 4Sieht die Anlage eine Präsentation mit Ausarbeitung (PR/A) vor, muss eine schriftliche Ausarbeitung 
die Präsentation ergänzen. 

 

Projektarbeit 

Eine Projektarbeit umfasst die schriftliche Abfassung eines Antrags für ein Forschungsprojekt und die Prä- 
sentation der Projektidee in einem Seminarvortrag (mit Diskussion). 
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Referat 

Ein Referat umfasst: 
1. eine eigenständige und vertiefte Auseinandersetzung mit einem Problem aus dem Arbeitszusammen- 

hang der Lehrveranstaltung unter Einbeziehung und Auswertung einschlägiger Literatur, 
2. die Darstellung der Arbeit und die Vermittlung ihrer Ergebnisse im Vortrag sowie in der anschlie-

ßenden Diskussion, 
3. gegebenenfalls eine schriftliche Ausarbeitung. 

Seminararbeit 

Eine Seminararbeit ist eine experimentelle, dokumentarische oder darstellende wissenschaftlich-praktische 
Leistung (Projekt). 

 

Seminarleistung 

Eine Seminarleistung umfasst eine Hausarbeit und deren Vortrag mit anschließender Diskussion. 

 

Stegreif 
1Innerhalb eines Stegreifs soll eigenständige Recherche und die Fähigkeit des kreativen und/ oder wissen- 
schaftlich-analytischen Arbeitens unter Zeitdruck erprobt werden. 2Das Ergebnis ist die Anfertigung eines 
Entwurfs oder eines Plans/einer Planung zu einer fachspezifischen oder fächerübergreifenden Aufgabe in 
konzeptioneller Hinsicht unter besonderer Berücksichtigung der studienfachbezogenen Aspekte. 3Die Bear- 
beitungszeit eines Tagesstegreifs beträgt 24 Stunden, die Bearbeitungszeit eines Wochenstegreifs sieben 
Tage. 

 

Studienarbeiten 
1Eine Studienarbeit umfasst die Bearbeitung einer fachspezifischen oder fächerübergreifenden Aufgaben- 
stellung in theoretischer, experimenteller oder konstruktiver Hinsicht sowie die Darstellung und Erläuterung 
der erarbeiteten Lösungen in einer für die berufliche Tätigkeit üblichen Weise. 2Der Bearbeitungsumfang 
wird in der Anlage (in Monaten oder Zeitstunden) verbindlich festgelegt. 3Das Thema einer Studienarbeit 
kann von jeder Professorin oder jedem Professor der beteiligten Fakultäten oder Hochschulen vorgeschla- 
gen werden. 4Mit Genehmigung des nach § 3 zuständigen Organs kann das Thema auch von einer Profes-
sorin oder einem Professor vorgeschlagen werden, die oder der nicht Mitglied der beteiligten Fakultä- ten 
oder Hochschulen ist. 5Gegebenfalls kann das nach § 3 zuständige Organ eine Liste beschließen, die die 
Erstprüferschaft einschränkt. 6Das Thema der Studienarbeit wird von der oder dem Prüfenden nach An- 
hörung des Prüflings festgelegt. 7Die Ausgabe des Themas erfolgt über das nach § 3 zuständige Organ oder 
die vom nach § 3 zuständigen Organ beauftragten Stelle; die Ausgabe ist aktenkundig zu machen. 8Die Auf- 
gabenstellung und ein Bearbeitungszeitplan müssen mit der Ausgabe des Themas festliegen. 9Während der 
Anfertigung der Arbeit wird die zu prüfende Person von der oder dem Prüfenden betreut. 10Die Zeit von der 
Ausgabe des Themas bis zur Ablieferung der Studienarbeit beträgt sechs Monate. 11Das Thema einer Arbeit 
kann nur einmal und nur innerhalb der ersten acht Wochen der Bearbeitungszeit zurückgegeben werden. 
12Die Arbeit ist fristgemäß in zweifacher Ausfertigung bei der vom nach § 3 zuständigen Organ benannten 
Stelle abzuliefern; der Abgabezeitpunkt ist aktenkundig zu machen. 13Bei der Bewertung kann auch der Ver- 
lauf der Bearbeitung berücksichtigt werden. 14Die Arbeit ist in der Regel innerhalb von vier Wochen nach ih- 
rer Abgabe zu bewerten. 

 

Theaterpraktische Präsentation 
1Eine Theaterpraktische Präsentation ist die Darstellung theaterpraktischer Arbeit in prozesshafter oder pro- 
duktorientierter Form vor Zuschauern. 2Sätze 2 bis 5 der Definition der mündlichen Prüfungen gelten ent- 
sprechend. 

 

Übungen 
1Eine Übung als Prüfungsleistung wird unter Aufsicht während einer festgesetzten Übungszeit innerhalb des 
Vorlesungsplans durchgeführt. 2Zum Bestehen muss ein bestimmter Anteil der Übungsaufgaben gemäß der 
entsprechenden der Vorgabe der beziehungsweise des Lehrenden gelöst werden. 
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Unterrichtsgestaltung 
1Eine Unterrichtsgestaltung umfasst die selbstständige Planung und Durchführung einer Unterrichtsstunde 
im Rahmen eines Fachpraktikums an einer Förderschule oder in einem inklusiven Setting. 2Die Unterrichts- 
stunde wird von einer Mentorin beziehungsweise einem Mentor sowie vom Seminarleiter beziehungsweise 
von der Seminarleiterin des Vorbereitungsseminars begutachtet und bewertet. 

 

Vortrag 
1In einem Vortrag soll der/die zu Prüfende nachweisen, dass er/sie wissenschaftliche Sachverhalt kurz und 
präzise darstellen kann und die Fertigkeit beherrscht, in einer wissenschaftlich kritischen Diskussion seinen 
Standpunkt zu verteidigen. 2Um eine objektive Bewertung zu gewährleisten, muss der/die zu Prüfende ein 
Manuskript des Vortrages vor dem mündlichen Vortrag bei der für den betreffenden Kurs verantwortlichen 
Dozentin oder dem Dozenten abgeben. 

 

Zeichnerische Darstellung 
1Zeichnerische Darstellungen erläutern, klären und präsentieren die entwerferische sowie planerische Ar-
beit. 2Sie werden je nach Aufgabenstellung und Themenschwerpunkt in verschiedenen Maßstäben und 
Techni- ken erstellt. 

 

Zusammengesetzte Prüfungsleistung 
1Eine zusammengesetzte Prüfungsleistung besteht aus bis zu fünf Teilen. 2Die Teile können z. B. eine Klau- 
sur, eine mündliche Prüfung, ein Praktikum oder eine Hausarbeit sein. 
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Anlage 2.2.: Glossar der Prüfungsleistungen A Aufsatz 

AA Ausarbeitung 

BA Bachelorarbeit 

BÜ Bestimmungsübungen 

DO Dokumentation 

ES Essay 

EX Experimentelles Seminar 

FP Fachpraktische Prüfung 

FS Fallstudie 

HA Hausarbeit 

K Klausur ohne Antwortwahlverfahren 

KA Klausur mit Antwortwahlverfahren 

KO Kolloquium 

KP Künstlerische Präsentation 

KU Kurzarbeit 

KW künstlerisch-wissenschaftliche Präsentation LÜ Laborübungen 

MA Masterarbeit 

ME Musikalische Erarbeitung in einer Lerngruppe ML Master-Kolloquium 

MO Modelle 

MP mündliche Prüfung 

MU Musikpraktische Präsentation 

MK Musikpädagogisch-praktische Präsentation P Projektarbeit 

PD Planung und Durchführung einer Lehrveranstaltungseinheit PF Portfolio 

PK Pädagogisch orientiertes Konzert 

PR Präsentation 

PW Planwerk 

R Referat 

SA Seminararbeit 

SG Stegreif 

SM Seminarleistung 

ST Studienarbeiten 

TP Theaterpraktische Präsentation 
U Unterrichtsgestaltung 

uK unbenotete Klausur 

uKA unbenotete Klausur im Antwort-Wahl-Verfahren Ü Übungen 
V Vortrag 

ZD Zeichnerische Darstellung 

ZP Zusammengesetzte Prüfungsleistungen 
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Anlage 3 Ergänzende Regelungen 

 
Anlage 3.1.: Melde- und Prüfungszeiträume 

 

1Das nach § 3 zuständige Organ legt die Variante für diesen Studiengang beziehungsweise für die Fächer 
dieses Studiengangs fest. 2Es ist zwischen Variante 1 (ein Melde-/ ein Prüfungszeitraum) und Variante 2 
(zwei Melde-/ zwei Prüfungszeiträume) zu entscheiden. 
3Variante 1 Meldezeitraum im Wintersemester:  15.11. – 30.11. 

Prüfungszeitraum im Wintersemester: 15.12. – 14.04. 

Meldezeitraum im Sommersemester: 15.05. – 31.05. 

Prüfungszeitraum im Sommersemester: 15.06. – 14.10. 
4In der Zeit vom 15.10. – 14.11. für das Wintersemester und in der Zeit vom 15.04. – 14.05. für das Som-
mer- semester sollen keine Prüfungen stattfinden. 
5Variante 2 Meldezeitraum I im Wintersemester: 15.11. – 30.11.  

Prüfungszeitraum I im Wintersemester: 15.12. – 28.02.  

Meldezeitraum II im Wintersemester: 16.03. – 23.03.  

Prüfungszeitraum II im Wintersemester: 24.03. – 14.04.  

Meldezeitraum I im Sommersemester: 15.05. – 31.05.  

Prüfungszeitraum I im Sommersemester: 15.06. – 31.08.  

Meldezeitraum II im Sommersemester 16.09. – 23.09.  

Prüfungszeitraum II im Sommersemester 24.09. – 14.10. 
6In den Zeiten vom 15.10. – 14.11. und vom 01.03. – 15.03. für das Wintersemester sowie in den Zeiten 

15.04. – 14.05. und 01.09. – 15.09. für das Sommersemester sollen keine Prüfungen stattfinden. 7Bachelor- 
arbeiten sowie Projekt- und Studienarbeiten können außerhalb der gem. Anlage 3.1 geregelten Zeiträume 
angemeldet werden. 8Zu beachten ist, dass innerhalb eines Studiengangs für fachfremde Module (Lehrex- 
porte) abweichende Melde- und Prüfungszeiträume gelten können. 
9Für die gemäß Anlage 3.3 zur Prüfungsordnung aufgeführten Prüfungsformen soll eine Anmeldung im ers- 
ten Meldezeitraum beider Varianten erfolgen. 

 

Anlage 3.2: Fristen zur Bewertung von Prüfungsleistungen 
 

Die Noteneingabe durch die Prüfenden hat in Abhängigkeit zu in Anlage 3.1. gewählten Varianten für: Vari-
ante 1: 

- bis zum 15.04. für das Wintersemester, 
- bis zum 15.10. für das Sommersemester Variante 2: 
- bis zum 01.09. (erster Prüfungszeitraum) /15.10. (zweiter Prüfungszeitraum) für das Sommersemes-

ter 
- bis zum 01.03. (erster Prüfungszeitraum) /15.04 (zweiter Prüfungszeitraum) für das Wintersemester 

zu erfolgen. 

 

Anlage 3.3: Entfällt 
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Das Präsidium der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover hat am 01.09.2021 gemäß § 37 Abs. 1 Nr. 5. b) des 
Niedersächsischen Hochschulgesetzes die nachfolgende Änderung der Prüfungsordnung für den Masterstudiengang 
"Lehramt an berufsbildenden Schulen" vom 30.09.2016, in der Fassung der letzten Änderung vom 18.09.2020, geneh-
migt. Die Prüfungsordnung tritt nach ihrer hochschulöffentlichen Bekanntmachung im Verkündungsblatt der Gottfried 
Wilhelm Leibniz Universität Hannover zum 01.10.2021 in Kraft. 

 
 

Änderung der Prüfungsordnung für den Masterstudiengang "Lehramt an berufsbildenden Schulen" 
an der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover 

vom 30.09.2016, in der Fassung der letzten Änderung vom 18.09.2020 
 

Die Fakultät für Architektur und Landschaft, die Fakultät für Elektrotechnik und Informatik, die Fakultät für 
Maschinenbau, die Fakultät für Mathematik und Physik, die Naturwissenschaftliche Fakultät, die Philosophi-
sche Fakultät sowie die Leibniz School of Education der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover ha-
ben gemäß §§ 7 Absatz 3, 44 Absatz 1 des Niedersächsischen Hochschulgesetzes die folgende Änderung 
der Prüfungsordnung erlassen. 
 

Übersicht 
 

Erster Teil: Allgemeines  
§ 1 Zweck der Prüfung und Hochschulgrad 
§ 2 Dauer und Gliederung des Studiums 
§ 3 Zuständigkeit (Studiendekanin oder Studiendekan, Prüfungsausschuss) 
 

Zweiter Teil: Masterprüfung 
§ 4 Aufbau und Inhalt der Prüfung 
§ 5 Prüferinnen und Prüfer sowie Beisitzende 
§ 6 Studien- und Prüfungsleistungen 
§ 7 Masterarbeit  
§ 8 Bestehen und Nichtbestehen  
§ 9 Zusätzliche Module und Prüfungen 
§ 10 Anerkennung bereits erbrachter Studien- und Prüfungsleistungen 
§ 10a Einstufungsprüfungen für Flüchtlinge 
§ 11 Fernstudium 
 

Dritter Teil: Prüfungsverfahren 
§ 12 Zulassung zu Prüfungsleistungen 
§ 13 Anmeldung 
§ 14 Wiederholung 
§ 15 Versäumnis, Rücktritt, Fristverlängerung 
§ 16 Prüfungsmodalitäten in Härtefällen 
§ 17 Bewertung von Prüfungsleistungen 
§ 18 Täuschung, Ordnungsverstoß 
§ 19 Leistungspunkte und Module 
§ 20 Gesamtnotenbildung 
§ 21 Zeugnisse und Bescheinigungen 
§ 22 Einsicht in die Prüfungsakten 
§ 23 Verfahrensvorschriften  
 

Vierter Teil: Schlussvorschriften 
§ 24 Inkrafttreten und Übergangsbestimmung 
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Erster Teil: Allgemeines 
 

§ 1  Zweck der Prüfung und Hochschulgrad 
(1) 1Die Masterprüfung bildet einen weiteren berufsqualifizierenden Abschluss des Studiums. 2Durch die 

Masterprüfung soll festgestellt werden, ob der Prüfling die Fähigkeit besitzt, nach wissenschaftlichen oder 
wissenschaftlich-künstlerischen Grundsätzen auf fortgeschrittenem Niveau selbstständig zu arbeiten und 
wissenschaftliche Erkenntnisse anzuwenden; ferner soll festgestellt werden, ob er die fachlichen Zusam-
menhänge der beruflichen Fachrichtung und des Unterrichtsfaches überblickt und die für den Übergang 
in die Berufspraxis notwendigen Fachkenntnisse und Handlungskompetenzen erworben hat. 3Durch die 
Masterprüfung soll ferner festgestellt werden, ob der Prüfling die didaktischen und bildungswissenschaft-
lichen Voraussetzungen für die Aufnahme des Vorbereitungsdienstes für das Lehramt an berufsbilden-
den Schulen erworben hat.  

(2) Nach bestandener Masterprüfung verleiht die Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover den akade-
mischen Grad „Master of Education (M. Ed.)“. 

 
§ 2  Dauer und Gliederung des Studiums 
1Die Regelstudienzeit beträgt zwei Jahre. 2Der Zeitaufwand für das Präsenzstudium und Selbststudium be-
trägt 120 ECTS-Leistungspunkte (Leistungspunkte) zu je 30 Stunden. 3Das Studium gliedert sich in vier Se-
mester. 
 
§ 3  Zuständigkeit (Studiendekanin oder Studiendekan, Prüfungsausschuss) 
(1) 1Für die Wahrnehmung der Aufgaben nach dieser Prüfungsordnung ist die Direktorin oder der Direktor für 

Studium und Lehre der Leibniz School of Education zuständig. 2Im Einvernehmen mit der Studiendirekto-
rin oder dem Studiendirektor wird aus Mitgliedern der beteiligten Fakultäten ein Prüfungsausschuss gebil-
det. 3Über die Zusammensetzung entscheiden die beteiligten Fakultäten. 

(2) 1Dem Prüfungsausschuss gehören fünf Mitglieder an, und zwar drei Mitglieder aus der Hochschullehrer-
gruppe, ein Mitglied, das die Mitarbeitergruppe vertritt und in der Lehre tätig ist, sowie ein Mitglied der 
Studierendengruppe. 2Die Mitglieder des Prüfungsausschusses sowie deren Vertretungen werden durch 
die jeweiligen Gruppenvertretungen in den am Studiengang beteiligten Fakultäten benannt. 3Der Vorsitz 
und der stellvertretende Vorsitz, über die der Prüfungsausschuss entscheidet, müssen von Mitgliedern 
der Hochschullehrergruppe oder habilitierten Mitgliedern ausgeübt werden. 4Das studentische Mitglied 
hat in Bewertungsfragen und bei der Entscheidung über die Anerkennung von Prüfungsleistungen nur 
beratende Stimme. 5Die Studiendekaninnen oder Studiendekane der am Studiengang beteiligten Fakultä-
ten sowie die Direktorin oder der Direktor für Studium und Lehre der Leibniz School of Education können, 
falls sie nicht als Mitglieder des Prüfungsausschusses benannt sind, an den Sitzungen des Prüfungsaus-
schusses mit beratender Stimme teilnehmen. 

(3) 1Die Mitglieder des Prüfungsausschusses und deren Vertretungen unterliegen der Amtsverschwiegen-
heit. 2Sofern sie nicht im öffentlichen Dienst stehen, sind sie durch die Vorsitzende oder den Vorsitzen-
den zur Verschwiegenheit zu verpflichten. 

(4) 1Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, soweit die Mehrheit der stimmberechtigten Mitglieder anwe-
send ist. 2Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen gefasst; Stimmenthal-
tungen gelten als nicht abgegebene Stimmen. 

(5) 1Die Sitzungen des Prüfungsausschusses sind nicht öffentlich. 2Über die Sitzungen des Prüfungsaus-
schusses wird eine Niederschrift geführt. 3In dieser sind die wesentlichen Gegenstände der Erörterung 
und die Beschlüsse festzuhalten. 

(6) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, an der Abnahme von Prüfungen beobach-
tend teilzunehmen.  

(7) 1Der Prüfungsausschuss kann Befugnisse widerruflich auf den Vorsitz und den stellvertretenden Vorsitz 
übertragen. 2Der Prüfungsausschuss kann sich zur Erfüllung seiner Aufgaben einer von ihm beauftragten 
Stelle bedienen. 3Die oder der Vorsitzende bereitet die Beschlüsse des Prüfungsausschusses vor, führt 
sie aus und berichtet dem Prüfungsausschuss laufend über diese Tätigkeit. 4Die Übertragung der Befug-
nisse auf den Vorsitz oder den stellvertretenden Vorsitz ist für Fälle nach § 18 Absatz 1 ausgeschlossen.  

(8) Der Prüfungsausschuss kann sich eine Geschäftsordnung geben. 
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Zweiter Teil: Masterprüfung 
 

§ 4  Aufbau und Inhalt der Prüfung 
(1) 1Die Masterprüfung wird studienbegleitend abgenommen. 2Sie besteht aus Prüfungs- und gegebenenfalls 

Studienleistungen innerhalb der gewählten beruflichen Fachrichtung, des Unterrichtsfaches sowie dem 
Bereich Bildungswissenschaften und Berufs- und Wirtschaftspädagogik (Anlage 1). 3Die Prüfungs- und 
gegebenenfalls Studienleistungen sind in Pflichtmodulen nach Anlage 1.A-S.1, dem Pflichtmodul „Mas-
terarbeit“ nach Anlage 1.A-S.4 und gegebenenfalls Wahlpflichtmodulen nach Anlage 1.A-S.2 sowie Wahl-
modulen nach Anlage 1.A-S.3 zu erbringen.  

(2) Die den Modulen zugeordneten Lehrveranstaltungen ergeben sich aus dem Modulhandbuch oder dem 
Vorlesungsverzeichnis. 

(3) Das Masterstudium gliedert sich in: 
- die berufliche Fachrichtung im Umfang von 42 Leistungspunkten (Anlage 1.B-G) 
- das Unterrichtsfach im Umfang von 28 Leistungspunkten (Anlage 1.H-S) 
- die Bildungswissenschaften und die Berufs- und Wirtschaftspädagogik im Umfang von 30 Leistungs-

punkten (Anlage 1.A) 
- das Modul „Masterarbeit“ im Umfang von 20 Leistungspunkten (Anlage 1.A-S.4.) 

(4) 1Im Rahmen des Masterstudiums sind in der beruflichen Fachrichtung ein vierwöchiges schulisches Prak-
tikum und im Unterrichtsfach ein zweiwöchiges schulisches Praktikum zu absolvieren. 2Die Praktika wer-
den im Rahmen eines Moduls mit einer begleitenden Lehrveranstaltung erbracht. 3Näheres hierzu regelt 
die Praktikumsordnung. 

(5) Ist das gewählten Unterrichtsfach eine Fremdsprache, so ist in einem Land, in dem die Sprache Amts-
sprache ist, ein dreimonatiger studienrelevanter Auslandsaufenthalt zu absolvieren. 

 
§ 5  Prüferinnen und Prüfer sowie Beisitzende 
1Das nach § 3 zuständige Organ bestellt für die Module des Studiengangs Lehramt an berufsbildenden 
Schulen Mitglieder der Hochschullehrergruppe der am Studiengang beteiligten Fakultäten der Gottfried Wil-
helm Leibniz Universität Hannover als Prüfungsberechtigte sowie die Beisitzenden. 2Das nach § 3 zustän-
dige Organ kann weitere Prüfende bestellen, sofern diese mindestens die durch die Prüfung festzustellende 
oder eine gleichwertige Qualifikation besitzen. 3Soweit sie die Voraussetzungen nach Satz 2 erfüllen, kön-
nen auch Prüfende bestellt werden, die nicht Mitglieder oder Angehörige der Gottfried Wilhelm Leibniz Uni-
versität Hannover sind. 4Zur Beisitzerin oder zum Beisitzer darf nur bestellt werden, wer mindestens die 
durch die Prüfung festzustellende oder eine gleichwertige Qualifikation erworben hat. 5Die Bestellung von 
Beisitzenden kann vom nach § 3 zuständigen Organ auch auf die Prüfenden delegiert werden. 
 
§ 6  Studien- und Prüfungsleistungen 
(1) 1Studienleistungen sind insbesondere unbenotete Hausübungen, Laborübungen, Präsenzübungen, Prak-

tikumsberichte, Klausuren, Vorträge und Hausarbeiten. 2Die zu erbringenden Studienleistungen werden 
in den jeweiligen Modulbeschreibungen näher erläutert und von den Lehrenden spätestens zu Beginn 
der Lehrveranstaltung festgelegt. 3Studienleistungen sind in der Regel binnen eines Jahres nach Ende 
der zugehörigen Lehrveranstaltung zu erbringen. 

(2) 1Prüfungsleistungen sind die Masterarbeit, Aufsätze, Ausarbeitungen, Dokumentationen, Hausarbeiten, 
Klausuren mit und ohne Antwortwahlverfahren, Kolloquien, Kurzarbeiten, Mündliche Prüfungen, Projekt-
arbeiten, Portfolios, Präsentationen, Referate, Stegreife, Seminarleistungen, Übungen, Zeichnerische 
Darstellungen und Zusammengesetzte Prüfungsleitungen. 2Näheres zu den Prüfungsformen regelt An-
lage 2.1. 

(3) 1Sind nach den Anlagen 1.A-S.1, 1.A-S.2 oder 1.A-S.3 in einem Modul alternative Prüfungsformen vorge-
sehen oder kann eine Prüfungsform durch eine andere ersetzt werden, muss die Ankündigung der Prü-
fungsform spätestens zu Beginn des Semesters erfolgen. 2Gleiches gilt für die Gewichtung der einzelnen 
Bestandteile, wenn die Anlagen 1.A-S.1, 1.A-S.2 oder 1.A-S. eine zusammengesetzte Prüfungsleistung 
vorsehen. 

(4) Studien- und Prüfungsleistungen können in Form von Gruppenarbeiten abgenommen werden, sofern 
sich die einzelnen Beiträge aufgrund objektiver Kriterien deutlich abgrenzen und getrennt bewerten las-
sen. 
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(5) Bei der Abgabe von schriftlichen Hausarbeiten (Prüfungs- und Studienleistungen) ist schriftlich zu versi-
chern, dass  
a) die Arbeit selbstständig verfasst wurde,  
b) keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt wurden und 
c) alle Stellen der Arbeit, die wörtlich oder sinngemäß aus anderen Quellen übernommen wurden, als 

solche kenntlich gemacht sind und 
d) die Arbeit in gleicher oder ähnlicher Form noch keiner Prüfungsbehörde vorgelegen hat. 

(6) 1Während des Semesters können in Ergänzung zu den jeweiligen Prüfungsleistungen bis zu fünf kleine 
Leistungen in Form von Vorträgen, Präsentationen oder Kurzklausuren angeboten werden. 2Die Teil-
nahme der Studierenden ist freiwillig. 3Hat eine Studentin oder ein Student an einer oder mehreren Leis-
tungen während des Semesters erfolgreich teilgenommen, wird das erreichte Ergebnis bei der Bewer-
tung der Prüfungsleistung als Bonus berücksichtigt. 4Der Anteil der Leistung beziehungsweise Leistungen 
darf maximal zu 20 vom Hundert in die Prüfungsnote eingehen. 5Die Anzahl sowie die Bewertung der 
Leistungen ist von den Prüfenden zu Beginn des Semesters anzugeben. 6Die Bestnote für die Prüfungs-
leistung kann auch ohne die Teilnahme an den Leistungen erreicht werden. 7Eine Nichtteilnahme an ein-
zelnen Leistungen beziehungsweise ein Nichtbestehen einzelner Leistungen führt nicht zu einer Ver-
schlechterung der Gesamtbewertung der Prüfungsleistung. 8Die ergänzenden Leistungen sind so zu ge-
stalten, dass der innerhalb des jeweiligen Moduls in den Anlagen vorgesehene Zeitaufwand für Präsenz- 
und Selbststudium (Leistungspunkte) eingehalten wird. 

(7) 1Testate können ergänzend zur Bewertung einer Prüfungsleistung herangezogen werden. 2Sie sind ge-
nau einer Prüfungsleistung zugeordnet und dienen der studienbegleitenden Kontrolle des Lernfortschritts. 
3In die Bewertung des Testats können Einzelkriterien wie Hausübungen oder mündliche beziehungs-
weise schriftliche Kurzprüfungen eingehen. 4Testatbewertungen werden nicht explizit im Zeugnis ausge-
wiesen, sie gehen nach Maßgabe des oder der Prüfenden in die Bewertung der Prüfungsleistung mit ei-
nem Gewicht von maximal 25 vom Hundert ein. 5Ein Bestehen der Prüfung muss auch ohne Testatbe-
wertung möglich sein. 6Erworbene Testatbewertungen können nach Maßgabe des oder der Prüfenden 
erhalten bleiben, auch wenn die Prüfungsleistung nicht bestanden wurde. 7Die Modalitäten zur Durchfüh-
rung von Testaten und ihre Einbeziehung in die Prüfungsnoten sind von der oder dem zuständigen Prü-
fenden bis spätestens zu Veranstaltungsbeginn durch Aushang bekannt zu geben. 

 
§ 7  Masterarbeit 
(1) 1Das Modul Masterarbeit besteht aus der Masterarbeit und gegebenenfalls einer mündlichen Prüfungs-

leistung und/ oder einer Studienleistung entsprechend der Anlage 1.A-S.4. 2Die Masterarbeit soll zeigen, 
dass der Prüfling in der Lage ist, innerhalb einer vorgegebenen Frist ein Problem aus der gewählten be-
ruflichen Fachrichtung oder dem gewählten Unterrichtsfach oder den Bildungswissenschaften und der 
Berufs- und Wirtschaftspädagogik selbstständig nach wissenschaftlichen Methoden zu bearbeiten. 3Für 
das bestandene Modul Masterarbeit werden 20 Leistungspunkte vergeben. 

(2) 1Das Thema der Masterarbeit muss dem Prüfungszweck (§ 1 Absatz 1) und dem für die Bearbeitung zur 
Verfügung stehenden Zeitraum nach Absatz 4 angemessen sein. 2Die Themenausgabe darf erst nach 
erfolgter Zulassung gemäß § 12 Absatz 3 erfolgen.  

(3) 1Das Thema kann einmal innerhalb des ersten Drittels der Bearbeitungszeit zurückgegeben werden. 
2Eine erneute Anmeldung nach Rückgabe des Themas muss innerhalb von sechs Monaten erfolgen. 3Er-
folgt eine Anmeldung nicht innerhalb dieser Frist, wird ein von der Erstprüferin oder dem Erstprüfer fest-
gelegtes Thema mit einer nach Maßgabe von Absatz 4 Satz 1 festgesetzten Bearbeitungsfrist zugestellt. 
4§ 15 Absatz 2 Satz 1 bis Satz 4 gilt entsprechend. 

(4) 1Die Masterarbeit ist binnen 4 Monaten nach Ausgabe schriftlich und zusätzlich in elektronischer Form 
abzuliefern. 2Bei empirischen beziehungsweise experimentellen Arbeiten kann auch eine Dauer von 
sechs Monaten vorgesehen werden.3Die Masterarbeit soll innerhalb von sechs Wochen, spätestens nach 
zehn Wochen, von den beiden Prüfenden bewertet werden.  
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(5) Bei der Abgabe der Masterarbeit ist schriftlich zu versichern, dass  
a) die Arbeit selbstständig verfasst wurde,  
b) keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt wurden,  
c) alle Stellen der Arbeit, die wörtlich oder sinngemäß aus anderen Quellen übernommen wurden, als 

solche kenntlich gemacht sind und  
d) die Arbeit in gleicher oder ähnlicher Form noch keiner Prüfungsbehörde vorgelegen hat. 

(6) 1Der Ablauf des Prüfungsverfahrens im Modul Masterarbeit ergibt sich aus der Modulbeschreibung im 
Modulhandbuch. 2Beinhaltet das Modul Masterarbeit mehr als eine Prüfungsleistung, setzt sich die Note 
entsprechend der Anlage 1.A-S.4 zusammen.  

(7) 1Die Masterarbeit ist in deutscher Sprache, in Absprache mit der Prüferin oder dem Prüfer oder den Prü-
fenden auch in englischer Sprache abzufassen. 2Darüber hinaus kann im begründeten Einzelfall die Ab-
fassung in einer anderen Sprache zugelassen werden. 3Über Anträge gemäß Satz 2 beschließt das nach 
§ 3 zuständige Organ spätestens mit der Entscheidung über die Zulassung (§ 12). 

 
§ 8  Bestehen und Nichtbestehen der Masterprüfung 
(1) Die Masterprüfung ist bestanden, wenn die Module, die in § 4 in Verbindung mit den Anlagen 1 genannt 

werden, bestanden worden sind und mindestens 120 ECTS-Leistungspunkte erworben wurden. 
(2) 1Die Masterprüfung ist endgültig nicht bestanden, wenn die Wiederholung einer nicht bestandenen Prü-

fungsleistung, die nach § 4 erforderlich ist, gemäß § 14 nicht mehr möglich ist. 2Über die endgültig nicht 
bestandene Masterprüfung ergeht ein schriftlicher Bescheid. 

 
§ 9  Zusätzliche Module und Prüfungen 
(1) 1Studierende können sich auf Antrag innerhalb der gewählten beruflichen Fachrichtung, des gewählten 

Unterrichtsfaches oder des Bereiches Bildungswissenschaften und Berufs- und Wirtschaftspädagogik 
über die in den Anlagen 1.A-S.2 und 1.A-S.3 genannten Prüfungsleistungen hinaus weiteren als den für 
die Erreichung der Mindestleistungspunktzahl erforderlichen Prüfungen dieses Studiengangs unterziehen 
(Zusatzprüfungen). 2Gleiches gilt für zusätzlich absolvierte Module dieses Studiengangs (Zusatzmodule). 
3Auf Antrag an das nach § 3 zuständige Organ können auch Prüfungen und Module außerhalb des Studi-
engangs absolviert werden. 

(2) Die Ergebnisse von Zusatzprüfungen sowie von Zusatzmodulen, die gemäß § 19 Absatz 2 Satz 1 be-
standen sind, werden auf Antrag an das nach § 3 zuständige Organ in die Abschlussdokumente und die 
sonstigen Dokumente gemäß § 21 aufgenommen, jedoch bei der Festsetzung der Gesamtnote nicht mit 
einbezogen.  

 
§ 10  Anerkennung bereits erbrachter Studien- und Prüfungsleistungen 
(1) 1Bereits erbrachte Studien- und Prüfungsleistungen können unter den nachfolgend bestimmten Voraus-

setzungen anerkannt werden. 2Anträge auf Anerkennung sollen zu Beginn des Studiums gestellt werden. 
3Nach Beginn eines Prüfungsverfahrens ist eine Anerkennung für diese Prüfungs- beziehungsweise Stu-
dienleistung nicht mehr möglich. 4Der Antrag ist an das nach § 3 zuständige Organ zu richten. 5Über den 
Antrag ist in der Regel binnen sechs Wochen zu entscheiden. 6Die Frist beginnt mit dem Vorliegen aller 
für die Entscheidung erforderlichen Unterlagen. 7Studien- und Prüfungsleistungen, die im Rahmen eines 
Studiums an der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover erbracht wurden, werden von Amts we-
gen anerkannt. 

(2) 1Studien- und Prüfungsleistungen, die an einer Hochschule im In- oder Ausland erbracht wurden, werden 
nach Maßgabe des Übereinkommens über die Anerkennung von Qualifikationen im Hochschulbereich in 
der europäischen Region von 11. April 1997 (Lissaboner Konvention) anerkannt, wenn keine wesentli-
chen Unterschiede zu den nach dieser Prüfungsordnung zu erbringenden Studien- und Prüfungsleistun-
gen bestehen. 2Im Zweifel sind Stellungnahmen des Prüfenden, eines Mitglieds der Gottfried Wilhelm 
Leibniz Universität Hannover, das nach § 5 in dem Modul, für das die Anerkennung beantragt wird, prü-
fungsberechtigt ist, oder der Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen einzuholen. 3Die Beweislast 
für die nicht gegebene Gleichwertigkeit oder für wesentliche Unterschiede trägt die Gottfried Wilhelm 
Leibniz Universität Hannover. 4Das Verfahren regelt der Orientierungsrahmen zur Anerkennung von Stu-
dien- und Prüfungsleistungen der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover. 
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(3) 1Außerhalb des Studiums erworbene berufliche Kompetenzen werden in einem Umfang von bis zu 50 
vom Hundert der nach § 2 erforderlichen Leistungspunkte anerkannt, wenn sie gleichwertig sind. 2Die 
Beweislast für die nicht gegebene Gleichwertigkeit oder für wesentliche Unterschiede trägt die Gottfried 
Wilhelm Leibniz Universität Hannover. 3Das Verfahren regelt der Orientierungsrahmen für die Anerken-
nung beruflich erworbener Kompetenzen der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover.  

(4) 1Für anerkannte Prüfungsleistungen werden die Noten übernommen oder bei abweichender Notenskala 
umgerechnet, die darauf entfallenden Studienzeiten anerkannt und Leistungspunkte entsprechend den  
Anlagen 1.A-S vergeben. 2Bei im Ausland erbrachten Leistungen bleibt die Prüfungsleistung auf Antrag 
unbenotet, dies gilt insbesondere im Fall des Absatzes 3 Satz 1. 3Die Anerkennung wird in den Ab-
schlussdokumenten nach § 21 gekennzeichnet. 

(5) Die Entscheidung über die Anerkennung oder Nichtanerkennung ist der Antragstellerin oder dem Antrag-
steller schriftlich mitzuteilen; § 23 Absatz 1 ist zu beachten. 

(6) 1Ein einschlägiges an einer Hochschule abgeschlossenes Studium kann auf die fachwissenschaftlichen 
Module der beruflichen Fachrichtungen Elektrotechnik (Anlage 1.C) oder Metalltechnik (Anlage 1.G) an-
gerechnet werden. 2Die im Zeugnis des ersten Studiums ausgewiesene Abschlussnote wird zur Berech-
nung der Gesamtnote nach § 20 Absatz 3 für die angerechneten Prüfungsleistungen übernommen. 

 
§ 10 a  Einstufungsprüfungen für Flüchtlinge 
Kenntnisse und Fähigkeiten, die nach Maßgabe der Prüfungsordnung für den Abschluss des Studiums erfor-
derlich sind, können von Personen, die glaubhaft gemacht haben, dass sie fluchtbedingt den Nachweis von 
bereits absolvierten Studienzeiten und Prüfungsleistungen nicht erbringen können, in einer besonderen Ein-
stufungsprüfung nachgewiesen und auf Module angerechnet werden. 
 
§ 11  Fernstudium 
Durch Beschluss des nach § 3 zuständigen Organs können ausgewählte Module auch als Fernstudienmo-
dule angeboten werden. 
 

Dritter Teil: Prüfungsverfahren 
 

§ 12  Zulassung zu Prüfungsleistungen 
(1) 1Für Prüfungen in Masterstudiengängen ist unter Berücksichtigung von Absatz 2 zugelassen, wer in dem 

betreffenden Studiengang an der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover eingeschrieben ist. 
2Weitere Zulassungsvoraussetzungen zu einzelnen Prüfungsleistungen sind den Anlagen 1.A-S zu ent-
nehmen. 

(2) 1Die Zulassung für Prüfungen in Masterstudiengängen wird versagt, wenn eine Prüfungsleistung in einem 
Modul, das einem Pflichtmodul dieses Studiengangs gleichsteht, in einem bisherigen Studiengang end-
gültig nicht bestanden worden ist. 2Endgültig nicht bestandene Prüfungsleistungen in einem Modul, das 
einem Wahlpflichtmodul des Studiengangs entspricht, für den die Zulassung beantragt wird, können in 
diesem Studiengang nicht wiederholt werden. 

(3) 1Zur Masterarbeit muss die Zulassung beantragt werden. 2Die Zulassung zur Masterarbeit setzt voraus, 
dass im Rahmen der Masterprüfung mindestens 60 Leistungspunkte erworben, berufspraktische Tätig-
keiten im Umfang von 52 Wochen nachgewiesen werden und – soweit vorgesehen – weitere in der An-
lage 1.A-S.4 aufgeführte Voraussetzungen erfüllt wurden. 3Die in den fachspezifischen Anlagen der Un-
terrichtsfächer Englisch (1.J.4), Spanisch (1.R.4), Katholische Religion (1.M.4) beziehungsweise Sport 
(1.S.4) vorgesehenen Auslandsaufenthalte, Sprachnachweise beziehungsweise der Nachweis der Ersten 
Hilfe sowie des Deutschen Rettungsschwimmabzeichens in Bronze sind auch dann bis zum Zeitpunkt 
der Anmeldung zur Masterarbeit nachzuweisen, wenn die Masterarbeit in der beruflichen Fachrichtung 
nach Anlage 1.B-G.4 oder im Bereich Bildungswissenschaften und Berufs- und Wirtschaftspädagogik 
nach Anlage 1.A.4 geschrieben wird. 4Über Ausnahmen entscheidet bei Vorliegen wichtiger Gründe das 
nach § 3 zuständige Organ.  

(4) 1Die Zulassung nach Absatz 3 wird versagt, wenn die Zulassungsvoraussetzungen nicht erfüllt sind. 
2Über die Nichtzulassung erhält der Prüfling einen Bescheid.  
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§ 13  Anmeldung 
1Für den Antritt zu einer Prüfungsleistung und zur Wiederholung einer Prüfungsleistung ist innerhalb des 
Zeitraums, den das nach § 3 zuständige Organ festgesetzt hat, eine gesonderte Anmeldung erforderlich. 
2Das nach § 3 zuständige Organ kann festlegen, dass zu einzelnen Studienleistungen ebenfalls eine Anmel-
dung erforderlich ist. 3Es gelten zum Zeitpunkt der Einführung des integrierten Campusmanagementsystems 
die gemäß Anlage 3.1 aufgeführten Regelungen. 
 
§ 14  Wiederholung 
(1) 1Bestandene Prüfungsleistungen können nicht wiederholt werden. 2Eine nicht bestandene Prüfungsleis-

tung kann zweimal wiederholt werden. 3Masterarbeiten sowie Projekt- und Studienarbeiten können ab-
weichend davon nur einmal wiederholt werden. 4Begonnene Prüfungsleistungen aus Pflichtmodulen und 
aus Wahlpflichtmodulen sind zu wiederholen, bis sie bestanden sind oder eine Wiederholung nach Satz 2 
oder Satz 3 nicht mehr möglich ist; § 19 Absatz 2 Satz 3 und § 19 Absatz 3 Satz 3 bleiben unberührt. 5Als 
Beginn einer Prüfungsleistung gilt die erste Teilnahme an der Prüfung oder die Ausgabe des Themas. 
6Nicht bestandene Prüfungsleistungen aus Wahlmodulen müssen nicht wiederholt werden; sie können 
durch andere Wahlmodule ersetzt werden. 7Bei Zusammengesetzten Prüfungsleistungen müssen im 
Falle des Nichtbestehens alle Teilprüfungen wiederholt werden. 

(2) 1Wiederholungen von Prüfungsleistungen können nach Wahl der oder des Prüfenden in einer anderen, in 
§ 6 Absatz 2 genannten Prüfungsform abgenommen werden. 2Die Bekanntgabe der Prüfungsform muss 
spätestens zu Beginn der Anmeldefrist (§ 13 Satz 1) erfolgen. 

(3) 1In der letzten Wiederholung einer Prüfungsleistung darf für eine tatsächlich erbrachte Klausur die Note 
„nicht ausreichend“ oder bei unbenoteten Klausuren die Bewertung „nicht bestanden“ nur nach einer Er-
gänzungsprüfung erteilt werden. 2Diese Ergänzungsprüfung, deren Inhalt sich auf den Inhalt der voraus-
gegangenen Klausur beziehen muss, wird in der Regel innerhalb von sechs Wochen nach Bekanntgabe 
des Ergebnisses abgenommen. 3Wird die Ergänzungsprüfung als mündliche Prüfung durchgeführt, muss 
an der Prüfung neben der oder dem Prüfenden eine Beisitzerin oder ein Beisitzer teilnehmen. 4Eine 
mündliche Ergänzungsprüfung soll die Dauer von maximal 20 Minuten in der Regel nicht überschreiten. 
5Die Ergänzungsprüfung kann mit Ausnahme einer Klausur auch in einer anderen, in § 6 Absatz 2 ge-
nannten Prüfungsform abgenommen werden. 6Nach der Ergänzungsprüfung kann im Falle des Beste-
hens der Prüfungsleistung nur die Note "ausreichend (4,0)" oder bei unbenoteten Prüfungsleistungen nur 
die Note „bestanden“ vergeben werden. 7Die Ergänzungsprüfung ist ausgeschlossen, wenn für die Be-
wertung der schriftlichen Prüfungsleistung § 18 Anwendung gefunden hat. 8Studierende sind nach Be-
kanntgabe des Ergebnisses der letzten Wiederholungsklausur mindestens drei Wochen vor der Ergän-
zungsprüfung durch das Prüfungsamt zu dieser zu laden. 9§ 15 Absatz 2 gilt entsprechend.  

 
§ 15  Versäumnis, Rücktritt, Fristverlängerung 
(1) 1Der Rücktritt von einer Anmeldung zu einer Prüfungsleistung sowie zu einer Wiederholung einer Prü-

fungsleistung kann bis zum Beginn der Prüfung erfolgen. 2Das Nichterscheinen zu einem festgesetzten 
Prüfungstermin wird als Rücktritt gewertet. 3Als Beginn einer Prüfung gilt bei Prüfungsleistungen mit Ab-
gabeterminen die Ausgabe des Themas. 4Als Beginn einer Zusammengesetzten Prüfungsleistung gilt 
entsprechend § 14 Absatz 1 Satz 5 der Beginn des ersten Prüfungsteils. 5Tritt der beziehungsweise die 
Studierende vom ersten Prüfungsteil einer Zusammengesetzten Prüfungsleistung zurück, gilt dieser 
Rücktritt für die gesamte Prüfung. 6Der Rücktritt nach Satz 1 ist ohne Angabe von Gründen zulässig. 

(2) 1Versäumt ein Prüfling den festgesetzten Abgabetermin oder tritt er von einer Prüfungsleistung erst nach 
deren Beginn zurück, wird die betreffende Prüfungsleistung mit "nicht bestanden“ bewertet. 2Abweichend 
hiervon gilt die Prüfungsleistung als nicht unternommen, wenn für das Versäumnis oder den Rücktritt 
wichtige Gründe unverzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. 3Im Krankheitsfall ist 
ein ärztliches und auf Verlangen des nach § 3 zuständigen Organs ein fach- oder amtsärztliches Attest 
vorzulegen. 4Die Entscheidung über die Anerkennung der wichtigen Gründe trifft das nach § 3 zuständige 
Organ. 5In den Fällen des Satzes 2 kann das nach § 3 zuständige Organ die Bearbeitungsdauer um ins-
gesamt höchstens ein Drittel der vorgesehenen Bearbeitungsdauer verlängern. 6Eine Verlängerung dar-
über hinaus ist nur in begründeten Einzelfällen zulässig. 
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§ 16  Prüfungsmodalitäten in Härtefällen  
1Das nach § 3 zuständige Organ ermöglicht Studierenden, die eine länger andauernde gravierende Beein-
trächtigung durch amts- oder fachärztliches Attest nachweisen, Prüfungsleistungen in gleichwertiger anderer 
Form, zu anderen Terminen oder innerhalb anderer Fristen zu erbringen. 2Bei Nachweis anderer wichtiger 
Gründe, insbesondere in Fällen des Mutterschutzgesetzes und der Elternzeit, ist entsprechend zu verfahren. 
 
§ 17  Bewertung von Prüfungsleistungen  
(1) 1Prüfungsleistungen werden von den Prüfenden in der Regel binnen eines Monats bewertet. 2Prüfungs-

leistungen werden in der Regel benotet. 3Studienleistungen sowie unbenotete Prüfungsleistungen wer-
den mit „bestanden“ oder „nicht bestanden“ bewertet. 4Es gelten zum Zeitpunkt der Einführung des inte-
grierten Campusmanagementsystems die gemäß Anlage 3.2. aufgeführten Regelungen. 5Bei der Beno-
tung von Prüfungsleistungen sind folgende Notenstufen zu verwenden:  
1,0; 1,3 = „sehr gut“ = eine besonders hervorragende Leistung, 
1,7; 2,0; 2,3 = „gut“ = eine erheblich über den durchschnittlichen Anforderungen liegende Leistung, 
2,7; 3,0; 3,3 = „befriedigend“ = eine Leistung, die in jeder Hinsicht den durchschnittlichen Anforderungen 

entspricht, 
3,7; 4,0 = „ausreichend“ = eine Leistung, die trotz ihrer Mängel den Mindestanforderungen entspricht, 
5,0 = „nicht ausreichend“ = eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den Anforderungen nicht mehr 

genügt.  
6Eine mit "nicht ausreichend" bewertete Prüfungsleistung ist nicht bestanden. 

(2) 1Wird eine Prüfungsleistung durch zwei Prüfende bewertet, ist sie nur bestanden, wenn beide Prüfende 
die Prüfungsleistung mit „bestanden“, „ausreichend“ oder besser bewerten. 2Die Note errechnet sich in 
diesem Fall aus dem Durchschnitt der von den Prüfenden festgesetzten Einzelnoten. 3§ 20 Absatz 3 
Satz 5 gilt entsprechend. 

(3) 1Eine zusammengesetzte Prüfungsleistung im Sinne des § 6 Absatz 3 Satz 2 ist bestanden, wenn der 
anhand der Gewichtung der einzelnen Noten errechnete Durchschnitt 4,0 oder besser beträgt. 2Dabei ist 
es unerheblich, ob einzelne Teilleistungen nicht bestanden wurden. 3§ 20 Absatz 3 Satz 5 gilt entspre-
chend. 

(4) 1Eine nach dem Antwort-Wahl-Verfahren (z.B. Single-Choice oder Multiple-Choice) durchgeführte Prü-
fung ist bestanden, wenn der Prüfling mindestens 50 vom Hundert der maximal zu vergebenden Punkte 
erreicht hat (absolute Bestehensgrenze). 2Abweichend davon wird in den Fällen, in denen der Mittelwert 
aller Prüfungen abzüglich 18 vom Hundert schlechter ist als die absolute Bestehensgrenze, der so ermit-
telte Wert als relative Bestehensgrenze festgelegt. 3Zur Ermittlung der einzelnen Prüfungsergebnisse 
werden die Differenz zwischen der relativen und absoluten Bestehensgrenze bei jedem Prüfling addiert. 
4Bei Wiederholungsprüfungsleistungen gilt die durchschnittliche Prüfungsleistung der Prüflinge des ers-
ten möglichen Prüfungstermins.  

(5) 1Hat der Prüfling bei Leistungen nach dem Antwort-Wahl-Verfahren die für das Bestehen der Prüfung er-
forderliche Mindestzahl an Punkten nach Absatz 4 erreicht, so lautet die Note  
1,0 = „sehr gut“, wenn er mindestens 95 vom Hundert, 
1,3 = „sehr gut“, wenn er mindestens 90 vom Hundert, 
1,7 = „gut“, wenn er mindestens 85 vom Hundert 
2,0 = „gut“, wenn er mindestens 80 vom Hundert, 
2,3 = „gut“, wenn er mindestens 75 vom Hundert, 
2,7 = „befriedigend“, wenn er mindestens 70 vom Hundert,  
3,0 = „befriedigend“, wenn er mindestens 65 vom Hundert,  
3,3 = „befriedigend“, wenn er mindestens 60 vom Hundert, 
3,7 = „ausreichend“, wenn er mindestens 55 vom Hundert, und 
4,0 = „ausreichend“ (4,0), wenn er die Mindestzahl 
der zu vergebenden Punkte erreicht hat. 2Hat der Prüfling die für das Bestehen der Prüfung erforderliche 
Mindestzahl an Punkten nicht erreicht, lautet die Note „nicht bestanden“. 
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§ 18  Täuschung, Ordnungsverstoß 
(1) 1Beim Versuch, das Ergebnis einer Prüfungs- oder Studienleistung durch Täuschung zu beeinflussen, 

wird die betreffende Leistung mit "nicht bestanden“ bewertet. 2Das Mitführen nicht zugelassener Hilfsmit-
tel nach Beginn der Leistung ist stets ein Täuschungsversuch. 3Als nicht zugelassene Hilfsmittel gelten 
auch elektronische Kommunikationsgeräte. 4In besonders schwerwiegenden Fällen – insbesondere bei 
einem wiederholten Verstoß nach Satz 2 oder einem Plagiat – kann das nach § 3 zuständige Organ den 
Prüfling von der Erbringung weiterer Prüfungs- und Studienleistungen ausschließen oder die gesamte 
Prüfung als endgültig nicht bestanden erklären. 5Satz 4 gilt auch bei Verstößen in anderen Studiengän-
gen der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover. 

(2) 1Wer sich eines Ordnungsverstoßes schuldig macht, kann von der Fortsetzung der betreffenden Prü-
fungsleistung ausgeschlossen werden; in diesem Fall gilt die betreffende Prüfungsleistung als mit "nicht 
bestanden“ bewertet. 2§ 14 bleibt unberührt, soweit es sich nicht um einen Fall des § 18 Absatz 1 Satz 4 
handelt. 

 
§ 19  Leistungspunkte für Module 
(1) 1Die in den Anlagen 1.A-S aufgeführten Leistungspunkte für ein Modul werden vergeben, wenn die zuge-

hörigen Studienleistungen erbracht und die geforderten Prüfungsleistungen bestanden oder mit „ausrei-
chend“ oder besser benotet wurden. 2Für Module, die nach den Anlagen 1.A-S in Form von modulüber-
greifenden Prüfungen abgeprüft werden (Modulgruppe), werden Leistungspunkte erst nach Bestehen der 
modulübergreifenden Prüfung vergeben. 

(2) 1Ein Modul ist nach Erwerb aller in den Anlagen 1.A-S genannten Leistungspunkte bestanden. 2Die Mo-
dulnote oder die Modulgruppennote wird entsprechend § 20 Absatz 3 aus den Noten der im Rahmen des 
Moduls oder der Modulgruppe bestandenen benoteten Prüfungsleistungen gebildet. 3Eine Modulgruppe 
ist bestanden, wenn alle zur Prüfung gehörenden Module und die modulübergreifende Prüfung bestan-
den worden sind. 

(3) 1In Bereichen jenseits der Pflichtmodule nach Anlage 1.A-S.1 können jeweils mehr Module gewählt und 
abgelegt werden als zur Erlangung der notwendigen Leistungspunkte notwendig sind. 2Die Berechnung 
der Gesamtnote regeln § 20 Absatz 1 bis Absatz 3. 3Sind die für die Gesamtprüfung erforderlichen Leis-
tungspunkte erreicht und ist die erforderliche Anzahl an Wahlpflichtmodulen oder Wahlmodulen bestan-
den, kann das Prüfungsverfahren in den übrigen begonnenen und noch nicht bestandenen Wahlpflicht-
modulen oder Wahlmodulen auf Antrag abgebrochen werden. 

(4) Die berufliche Fachrichtung beziehungsweise das Unterrichtsfach und der Bereich Bildungswissenschaf-
ten und Berufs- und Wirtschaftspädagogik ist bestanden, wenn alle der beruflichen Fachrichtung bezie-
hungsweise dem Unterrichtsfach oder dem Bereich Bildungswissenschaften nach Anlage 1.A-S zugeord-
neten erforderlichen Module bestanden wurden.  

 
§ 20  Gesamtnotenbildung 
(1) 1Zur Berechnung der Gesamtnote nach Absatz 3 werden die bestandenen und benoteten Pflichtmodule 

sowie die bestandenen und benoteten Wahlpflicht- und Wahlmodule mit den besten Bewertungen heran-
gezogen, soweit die Studierende oder der Studierende nichts anderes beantragt hat. 2Die übrigen be-
standenen Wahlpflicht- und Wahlmodule werden als Zusatzprüfungen gemäß § 9 behandelt. 

(2) 1Zur Berechnung der Gesamtnote nach Absatz 3 dürfen nur die Noten der Module berücksichtigt werden, 
die für das Erreichen der Leistungspunkte nach § 4 erforderlich sind. 2Soweit sich durch die Wahl des 
letzten Moduls, das zum Erreichen der nach § 4 erforderlichen Leistungspunkte notwendig ist, eine ge-
ringfügige Überschreitung dieser Punktezahl ergibt, werden die Module bei der Berechnung der Gesamt-
note entsprechend Absatz 3 einbezogen. 
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(3) 1Die Gesamtnote der Masterprüfung errechnet sich als arithmetisches Mittel der Gesamtnoten der berufli-
chen Fachrichtung und des Unterrichtsfaches sowie der Note des Moduls Masterarbeit und der Note des 
Bereiches Bildungswissenschaften. 2Dabei werden die nach den Anlagen aufgeführten Leistungspunkte 
als Gewichte verwendet. 3Die Gesamtnote der beruflichen Fachrichtung, des Unterrichtsfaches und des 
Bereiches Bildungswissenschaften wird entsprechend § 20 Absatz 1 bis 3 aus allen der beruflichen Fach-
richtung beziehungsweise dem Unterrichtsfach oder dem Bereich Bildungswissenschaften zugeordneten 
Einzelnoten der Module gebildet. 4Die Gesamtnote lautet  
- bei einem Durchschnitt bis 1,5: „sehr gut“, 
- bei einem Durchschnitt über 1,5 bis 2,5: „gut“, 
- bei einem Durchschnitt über 2,5 bis 3,5: „befriedigend“, 
- bei einem Durchschnitt über 3,5 bis 4,0: „ausreichend“, 
- bei einem Durchschnitt über 4,0: „nicht bestanden“. 
5Bei der Bildung der Gesamtnote nach Satz 4 wird nur die erste Dezimalstelle hinter dem Komma berück-
sichtigt; alle weiteren Stellen werden ohne Rundung gestrichen.  

(4) Lautet die Gesamtnote mindestens 1,3, so wird das Prädikat „mit Auszeichnung“ verliehen und auf den 
Dokumenten gemäß § 21 vermerkt. 

(5) 1Die Modulnote wird – sofern die Anlagen 1.1 – 1.4 keine abweichende Regelung vorsehen - als arithme-
tisches Mittel aus allen zum Modul gehörenden benoteten Prüfungsleistungen gebildet. 2Dabei werden 
die in den Anlagen ausgewiesenen besonderen Gewichte oder anteiligen Leistungspunkte gewichtend 
verwendet. 3Ist in Modulen mit mehreren benoteten Prüfungsleistungen kein gesondertes Gewicht ausge-
wiesen oder eine Aufteilung der Leistungspunkte anteilig auf die Prüfungsleistungen nicht erfolgt, werden 
die Prüfungsleistungen bei der Bildung der Modulnote gleichgewichtet berücksichtigt. 4Entsprechend Ab-
satz 3 Satz 4 wird bei der Modulnote nur die erste Stelle hinter dem Komma berücksichtigt. 5Alle weiteren 
Stellen werden ohne Rundung gestrichen. 

 
§ 21  Zeugnisse und Bescheinigungen 
(1) 1Über die bestandene Masterprüfung wird eine Urkunde über den verliehenen akademischen Grad sowie 

ein Zeugnis mit Einzelnachweisen ausgestellt. 2Ferner erhalten die Studierenden ein Diploma Supple-
ment und eine Bescheinigung über die relative ECTS-Notenverteilung (Einstufungstabelle) sowie auf An-
trag an das Prüfungsamt eine Bescheinigung über die Gesamtnote des Studiums als Grade Point 
Average (GPA). 

(2) 1Das Zeugnis gibt die berufliche Fachrichtung und deren Note, das Unterrichtsfach und dessen Note so-
wie den Bereich Bildungswissenschaften und Berufs- und Wirtschaftspädagogik und dessen Note, den 
Titel der Masterarbeit und deren Note sowie die erworbenen Leistungspunkte und die Gesamtnote der 
Prüfung sowie gegebenenfalls das Prädikat „mit Auszeichnung“ (§ 20 Absatz 4) an. 2Dem Zeugnis wird 
ein Verzeichnis der bestandenen Module (einschließlich des Moduls „Masterarbeit“) beigefügt, das die 
zugeordneten Lehrveranstaltungen und Leistungspunkte sowie die Benotung oder Bewertung der Prü-
fungsleistungen ausweist. 3Alle Noten werden als Dezimalzahl ausgewiesen. 4Als Tag des Bestehens der 
Masterprüfung wird auf allen Dokumenten der Tag angegeben, an dem das letzte nach § 20 Absatz 1 für 
die Berechnung der Gesamtnote relevante Modul erbracht worden ist. 5Das Ausstellungsdatum für alle 
Abschlussdokumente ist das Tagesdatum des Drucks.  

(3) 1Das Diploma Supplement enthält eine Beschreibung der durch den Studiengang erworbenen Qualifikati-
onen sowie die gemäß § 20 Absatz 3 ermittelte Gesamtnote. 2Absatz 2 Satz 3 bis Satz 5 gelten entspre-
chend. 

(4) 1Die Bescheinigung über die relative ECTS-Notenverteilung wird in Form einer Einstufungstabelle ausge-
stellt. 2Die Ermittlung basiert auf dem ECTS Users‘ Guide der Europäischen Kommission in der jeweils 
geltenden Fassung. 3Das nach § 3 zuständige Organ legt dazu innerhalb der Rahmenvorgaben des Prä-
sidiums die Parameter für die Kohortenbildung fest und stellt sie dem Prüfungsamt zur Verfügung.  
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(5) 1Die Bescheinigung über die Gesamtnote des Studiums als Grade Point Average (GPA) weist die im 
Zeugnis nach Absatz 2 angegebenen Prüfungsleistungen zusätzlich in folgenden GPA-Notenwertäquiva-
lenten aus:  
Note Notenwertäquivalente 
1,0  = 4,0 
1,3  = 3,7 
1,7  = 3,3 
2,0  = 3,0 
2,3  = 2,7 
2,7  = 2,3 
3,0  = 2,0 
3,3  = 1,7 
3,7  = 1,3 
4,0  = 1,0 
2Aus den Notenwertäquivalenten dieser Prüfungsleistungen werden gemäß § 19 Absatz 2 Satz 2 Noten-
wertäquivalente für die Modulnoten gebildet. 3Anhand der Notenwertäquivalente dieser Module wird der 
GPA gemäß § 20 Absatz 1 bis Absatz 3 als Durchschnitt der Notenwertäquivalente ermittelt. 4Bei der Bil-
dung der Gesamtnote nach § 20 Absatz 3 Satz 4 wird auf die erste Dezimalstelle hinter dem Komma auf-
gerundet.  

(6) 1Im Fall des § 8 Absatz 2 sowie bei anderweitigem Ausscheiden aus dem betreffenden Studiengang an 
der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover wird auf Antrag eine Bescheinigung ausgestellt, wel-
che die bestandenen Prüfungsleistungen und Module, deren Bewertungen und die dafür vergebenen 
Leistungspunkte aufführt. 2Alle Noten werden als Dezimalzahl ausgewiesen. 3Die Bescheinigung weist 
gegebenenfalls darauf hin, dass die Prüfung endgültig nicht bestanden ist. 

(7) 1Alle Zeugnisse, Urkunden und Bescheinigungen nach Absatz 1 werden in deutscher Sprache ausge-
stellt. 2Zusätzlich werden vom Prüfungsamt Übersetzungen in englischer Sprache ausgegeben. 

 
§ 22  Einsicht in die Prüfungsakten 
1Nach Abschluss einer Modulprüfung wird den Studierenden auf Antrag an das Prüfungsamt Einsicht in die 
vollständigen Prüfungsakten gewährt. 2Der Antrag ist spätestens binnen eines Jahres nach Bekanntgabe 
der Bewertung oder Aushändigung des Zeugnisses zu stellen. 
 
§ 23  Verfahrensvorschriften 
(1) Belastende Verwaltungsakte sind schriftlich zu begründen, mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu verse-

hen und der Betroffenen oder dem Betroffenen zuzustellen.  
(2) 1Gegen Entscheidungen, denen die Bewertung einer Prüfungsleistung zu Grunde liegt, kann die oder der 

Betroffene binnen eines Monats nach Zustellung des Bescheids schriftlich bei dem nach § 3 zuständigen 
Organ Widerspruch erheben. 2Über den Widerspruch entscheidet das nach § 3 zuständige Organ. 

(3) 1Bringt der Prüfling in seinem Widerspruch konkret und substantiiert Einwendungen gegen Bewertungen 
einer oder eines Prüfenden vor, leitet das nach § 3 zuständige Organ den Widerspruch der oder dem 
Prüfenden oder – im Falle der Bestellung von Erst- und Zweitprüfenden – beiden Prüfenden zur Stellung-
nahme zu. 2Ändert die oder der Prüfende oder ändern die Prüfenden die Bewertung antragsgemäß, so 
hilft das nach § 3 zuständige Organ dem Widerspruch ab. 3Anderenfalls überprüft das nach § 3 zustän-
dige Organ unter Berücksichtigung der Stellungnahme oder der Stellungnahmen die Bewertung insbe-
sondere darauf, ob 
1. das Prüfungsverfahren ordnungsgemäß durchgeführt worden ist, 
2. bei der Bewertung von einem falschen Sachverhalt ausgegangen worden ist, 
3. allgemein gültige Bewertungsgrundsätze nicht beachtet worden sind, 
4. eine vertretbare und mit gewichtigen Argumenten folgerichtig begründete Lösung als falsch bewertet 

worden ist, oder ob 
5. sich die oder der Prüfende von sachfremden Erwägungen hat leiten lassen. 

(4) Über den Widerspruch ist binnen drei Monaten zu entscheiden. 
(5) Das Widerspruchsverfahren darf nicht zur Verschlechterung der Prüfungsnote führen. 
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Vierter Teil: Schlussvorschriften 
 

§ 24  Inkrafttreten und Übergangsbestimmung 
(1) Diese Änderung der Prüfungsordnung vom 30.09.2016, in der Fassung der letzten Änderung vom 

18.09.2020, tritt nach Genehmigung durch das Präsidium und nach ihrer Veröffentlichung im Verkün-
dungsblatt der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover zum 01.10.2021 in Kraft. 

(2) Studierende, die sich an der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover in den Masterstudiengang 
Lehramt an berufsbildenden Schulen eingeschrieben haben, unterliegen ab Inkrafttreten den Regelungen 
dieser Prüfungsordnung. 

(3) Die fachspezifische Anlage des Faches Sport der Prüfungsordnung in der Fassung vom 03.03.2017 ist 
weiterhin gültig. Prüfungen gemäß der genannten Anlage können letztmalig zum 30.09.2022 abgelegt 
werden. Im Anschluss erfolgt eine automatische Überführung in die zu dem Zeitpunkt geltende Prüfungs-
ordnung.  
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Anlagenverzeichnis 
 
Anlage 1: Module des Masterstudiengangs Lehramt an berufsbildenden Schulen 

1.A Bildungswissenschaften und Berufs- und Wirtschaftspädagogik 
1.B Berufliche Fachrichtung Bautechnik 
1.C Berufliche Fachrichtung Elektrotechnik 
1.D Berufliche Fachrichtung Farbtechnik und Raumgestaltung 
1.E Berufliche Fachrichtung Holztechnik 
1.F Berufliche Fachrichtung Lebensmittelwissenschaft 
1.G Berufliche Fachrichtung Metalltechnik 
1.H Unterrichtsfach Chemie 
1.I Unterrichtsfach Deutsch 
1.J Unterrichtsfach Englisch 
1.K Unterrichtsfach Evangelische Religion 
1.L Informatik 
1.M Unterrichtsfach Katholische Religion 
1.N Unterrichtsfach Mathematik 
1.O Unterrichtsfach Physik 
1.P Unterrichtsfach Politik 
1.Q Unterrichtsfach Sozial-/Sonderpädagogik in der beruflichen Bildung 
1.R Unterrichtsfach Spanisch 
1.S Unterrichtsfach Sport 
 
Innerhalb der jeweiligen fachspezifischen Anlage sind die Module unterteilt in 
 
1.A-S.1. Pflichtmodule 
1.A-S.2. Wahlpflichtmodule 
1.A-S.3. Wahlmodule 
1.A-S.4. Masterarbeit 
 

Anlage 2: Prüfungsformen 
2.1 Definitionen 
2.2 Glossar 
 

Anlage 3: Ergänzende Regelungen 
3.1 Melde- und Prüfungszeiträume 
3.2 Fristen zur Bewertung von Prüfungsleistungen 
3.3 Entfällt 
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Anlage 1: Module des Masterstudiengangs Lehramt an berufsbildenden Schulen 
Die Abkürzungen „uK“ oder „uKA“ stehen für unbenotete Klausuren mit oder ohne Antwortwahlverfahren. 
Die Ziffer hinter der Abkürzung der Prüfungsleistung gibt den Umfang beziehungsweise die Dauer der Prü-
fungsleistung an (zum Beispiel HA 20 den Seitenumfang einer Hausarbeit, ES 5000 die Wortanzahl eines 
Essays oder K 60 die Dauer einer Klausur in Minuten). 
 
1.A Bildungswissenschaften und Berufs- und Wirtschaftspädagogik 

Anlage 1.A.1: Pflichtmodule 

Falls die Masterarbeit im Bereich „Bildungswissenschaften und Berufs- und Wirtschaftspädagogik“ geschrie-
ben wird, muss mindestens eine Prüfungsleistung der drei Pflichtmodule eine Hausarbeit sein. 

Modul Lehrveranstaltungen 
Se-

mester 

ggf. Voraus-
setzungen für 
die Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Voraussetzungen und 
Bedingungenberuf- 
lichen Lernens und 
Lehrens 

Theorien und Konzepte zur 
Gestaltung beruflicher Lehr-
Lernprozesse 

Ab 1. 

- 1  

MP 20 
oder 

HA 15 
12 

Berufliche Sozialisation - 1  

Professionalisierung des Per-
sonals beruflicher Aus- und 
Weiterbildung 

- 1  

Inklusionspädagogische An-
sätze in der beruflichen Bil-
dung 

- 1  

System beruflicher Bil-
dung 

Historische, organisatorische 
und rechtliche Zugänge 

Ab 2. 

- 1  

MP 20 
oder 

HA 15 
9 

Organisationsentwicklung und 
Qualitätssicherung 

- 1  

Schnittstellen und Übergänge 
der beruflichen Bildung 

- 1  

Aktuelle Entwicklun-
gen im System beruf-
licher Bildung 

Nationale und internationale 
Perspektiven auf Strukturen 
beruflicher Bildung 

Ab 3. 

- 1  
MP 20 
oder 

HA 15 
9 

Reformansätze der berufli-
chen Aus- und Weiterbildung 

- 1  

Berufsbildungsforschung - 1  

Summe      30 

 

Anlage 1.A.2: Wahlpflichtmodule 

– entfällt – 

 

Anlage 1.A.3: Wahlmodule 

– entfällt – 

 

Anlage 1.A.4: Modul „Masterarbeit“ 

Modul Lehr-
veranstaltungen 

Se-
mester 

ggf. Voraussetzungen für die 
Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Masterarbeit Kolloquium 4 

mindestens 60 LP, Nachweis be-
rufspraktischer Tätigkeiten und ge-
gebenenfalls weitere Zulassungs-

voraussetzungen 
entsprechend dem gewählten Un-

terrichtsfach 

1  MA 20 

Das Modul Masterarbeit enthält eine Prüfungsleistung und eine Studienleistung. 
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1.B Bautechnik 

 

Anlage 1.B.1: Pflichtmodule 

Modul 
Lehrveranstaltun-
gen 

Semester 
Voraussetzun-
gen für die Zu-

lassung 
Studienleistung Prüfungsleistung LP 

Fertigungstechnik 
Bau 2 

Vorlesung 2 - 2 K 90 5 

Fachdidaktik 

Bautechnik 1 
Vorlesung 3 - 1 MP 30 5 

Bauschäden Vorlesung 3 - 1 keine 4 

Fachpraktikum 
Fachpraktikum/  Be-
gleitseminar 

3 - 4 - 2 DO 8 

Fachdidaktik 

Bautechnik 2 
Vorlesung 4 - 1 MP 30 5 

Summe      27 

 

 

Anlage 1.B.2: Wahlpflichtmodule 

Im Wahlpflichtbereich sind 15 Leistungspunkte zu erbringen. 

Modul 
Lehr-veranstal-
tungen 

Semester 
Voraussetzun-
gen für die Zu-

lassung 
Studienleistung Prüfungsleistung LP 

Bauwerkserhaltung und 
Materialprüfung 

Vorlesung/Übung 1 oder 3 - keine ZP 5 

Kostenplanung und Pro-
jektmanagement 

Vorlesung/Übung 1-4 - 1 HA 5 

Ausschreibung, 

Vergabe und Abrech-
nung 

Vorlesung/Übung 1-4 - 1 HA 5 

Erweiterte Baukonstruk-
tion 

Seminar 1-4 - 1 ZP 5 

Baukonstruktion kom-
pakt 

Workshop oder 
Blockseminar 

1-4 - 1 KO 30 5 

Raumakustik Seminar 1-4 - 1 K 120 5 

Leichtbau, Grundlagen Seminar 1-4 - keine ZP 5 

Entwerfen von Tragwer-
ken 

Seminar 1-4 - keine ZP 5 

Erweiterte Gebäude-
technik 

Projekt kurz oder 
Seminar oder 
Workshop  

1-4 - keine AA oder ZP 5 

Energieeffizientes 
Bauen 

Seminar 1-4 - keine AA oder ZP 5 

Summe      15 
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Anlage 1.B.3:  

- entfällt - 

 

Anlage 1.B.4: Modul „Masterarbeit“ 

 

Modul Semester 
Voraussetzungen für die Zulas-

sung 
Studienleistung 

Prüfungsleis-
tung 

LP 

Masterarbeit 4 

mind. 60 LP, 

Nachweis berufspraktischer Tätigkei-
ten gem. PraktO 

und gegebenenfalls weitere Zulas-
sungsvoraussetzungen entspre-

chend dem gewählten Unterrichts-
fach  

keine 

MA 17 

20 

KO 3 

Das Modul Masterarbeit enthält zwei Prüfungsleistungen. 
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1.C Elektrotechnik 
Anlage 1.C.1: Pflichtmodule 
Die Zuordnung einzelner Lehrveranstaltungen zu den Modulen regelt der Kompetenzbereiche- und Modul-
katalog (KuMoK) und das Vorlesungsverzeichnis für die Studiengänge in den Bereichen Elektrotechnik und 
Informationstechnik. Den Modulbeschreibungen sind Details über Qualifikationsziele, Lehrinhalte, -formen etc. 
der Module zu entnehmen. 
Die Klausurdauer beträgt in der Regel 25 Minuten pro Leistungspunkt. Die Dauer der mündlichen Prüfung soll 
in der Regel 10 Minuten pro Leistungspunkt nicht überschreiten. Näheres regelt der Kurs- und Modulkatalog. 
Die Art der Studienleistungen wird, wenn nicht anders vermerkt, durch den Modulkatalog für die berufliche 
Fachrichtung „Elektrotechnik“ geregelt.  

Modul Lehrveranstaltung 
Se-

mester 

ggf. Voraus-
setzungen für 
die Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistu
ngs-

punkte 

Nachrichtentechnik für 
LbS 

Grundlagen der Nachrichten-
technik 

2 - 1  5 

 
Energietechnik für LbS 

Energietechnik für Lehrkräfte I 1 - - 

MP oder K 

7 

Energietechnik für Lehrkräfte 
II 

2 - - 

Erneuerbare Energien und in-
telligente Energieversor-
gungskonzepte 

2 - 1 - 

Regelungstechnik Regelungstechnik 1 - 1 K oder MP 5 

Fachdidaktische Pra-
xis I 

Fachdidaktische Vertiefung 
(Forschungsseminar) 

1 - 1 
- 4 

Schule der Zukunft  2 - 1 

Fachdidaktische Pra-
xis II 

Programmierpraktikum mit 
Unterrichtsbezug 

2 - 1 

MP oder K 6 
Fachdidaktisches Projekt inkl. 
Fachpraktikum 

3 - 1 

Summe 27 

 
Anlage 1.C.2: Wahlpflichtmodule 
 
Es ist eine aus drei Vertiefungsrichtungen (Energietechnik, Automatisierungstechnik, Mikroelektronik) in fol-
genden Modulen zu wählen, in der drei Vorlesungen mit Übungen und ggf. Laborübungen belegt werden. Die 
Festlegung der Vertiefungsrichtung erfolgt durch die Entscheidung für die erste Prüfungsleistung in einem von 
diesen Modulen. Die jeweils zweite Lehrveranstaltung in dem jeweiligen ersten Modul muss aus dem Modul-
katalog der Elektrotechnik und Informationstechnik (Master) innerhalb des jeweiligen Kompetenzfeldes ge-
wählt werden.  
 
Vertiefungsrichtung: Energietechnik 

Modul Lehrveranstaltung 
Se-

mester 

ggf. Voraus-
setzungen für die 

Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Vertiefungsmodul I – 
Energietechnik 

Grundlagen der Energiever-
sorgung 

2 - - K oder MP 

10 Lehrveranstaltung aus dem 
Kompetenzfeld elektrische 
Energietechnik 

3 - 1 - 

Vertiefungsmodul II – 
Energietechnik 

Elektrische Energieversor-
gung I 

3 - - K oder MP 5 

Summe 15 
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Vertiefungsrichtung: Automatisierungstechnik 
 

Modul Lehrveranstaltung 
Se-

mester 

ggf. Voraus-
setzungen für 
die Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Vertiefungsmodul I – 
Automatisierungs-
technik 

Entwurf diskreter Steuerungen 3 - - K oder MP 

10 Lehrveranstaltung aus dem 
Kompetenzfeld Automatisie-
rungstechnik 

4 - 1 - 

Vertiefungsmodul II – 
Automatisierungs-
technik 

Sensorik und Nanosensoren – 
Messen nichtelektrischer Grö-
ßen 

3 - - K oder MP 5 

Summe 15 

 
Vertiefungsrichtung: Mikroelektronik 
 

Modul Lehrveranstaltung 
Se-

mester 

ggf. Voraus-
setzungen für 
die Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Vertiefungsmodul I – 
Mikroelektronik 

Entwurf integrierter digitaler 
Schaltungen 

3 - - K oder MP 

10 
Lehrveranstaltung aus dem 
Kompetenzfeld Mikroelektronik 

4 - 1 - 

Vertiefungsmodul II – 
Mikroelektronik 

Grundlagen der Halbleiterbau-
elemente 

3 - - K oder MP 5 

Summe 15 

 
Anlage 1.C.3: Wahlmodule 
– entfällt – 
 
Anlage 1.C.4: Modul „Masterarbeit“ 
 

Modul Lehrveranstaltung 
Se-

mester 
ggf. Voraussetzungen für die 

Zulassung 
Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Masterarbeit Master-Kolloquium 4 

mindestens 60 LP, 
Nachweis berufspraktischer Tä-

tigkeiten und gegebenenfalls 
weitere Zulassungsvorausset-
zungen entsprechend dem ge-

wählten Unterrichtsfach 

1 MA 20 

Summe 20 

 

Das Modul „Masterarbeit“ enthält eine Prüfungsleistung und eine Studienleistung.  
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1.D Farbtechnik und Raumgestaltung 

 

Anlage 1.D.1: Pflichtmodule 

Modul 
Lehr-veranstal-
tungen 

Semester 
Voraussetzun-
gen für die Zu-

lassung 
Studienleistung Prüfungsleistung LP 

Gestaltungstechnik 2 Vorlesung/Übung 2 - 1 2 PR 5 

Beschichtungs- und 
Belegetechnik 2 

Vorlesung/ Labor-
übung 

2 - 1 
PR (33%), 

K 90 (67%) 
5 

Gestaltungstechnik 3 Vorlesung/Übung 3 - 1 K 90, PR 5 

Fachdidaktik Farb-
technik und Raumge-
staltung 1 

Vorlesung 3 - 1 MP 30 5 

Bauschäden Vorlesung 3 - 1 keine 4 

Fachpraktikum 
Fachpraktikum/  
Begleitseminar 

3 und 4 - 2 DO 8 

Fachdidaktik Farb-
technik und Raumge-
staltung 2 

Vorlesung 4 - 1 MP 30 5 

Summe      37 

 

Anlage 1.D.2: Wahlpflichtmodule 

Aus dem Wahlpflichtbereich ist ein Modul im Umfang von 5 Leistungspunkten zu erbringen. 

Modul 
Lehr-veranstal-
tungen 

Semester 
Voraussetzun-
gen für die Zu-

lassung 
Studienleistung Prüfungsleistung LP 

Betriebsplanung und 
Organisation 

Vorlesung/Übung 1 oder 3 - 2 K 120 5 

Vertiefte mediale Ar-
chitektur-darstellung 

Seminar 1-4 - 1 ZP 5 

Kostenplanung und 
Projekt-management 

Vorlesung/Übung 1-4 - 1 HA 5 

Ausschreibung, 
Vergabe und Abrech-
nung 

Vorlesung/Übung 1-4 - 1 HA 5 

Raumakustik Seminar 1-4 - 1 K 120 5 

Material- und medien-
spezifische künstleri-
sche Projekte 

Seminar/Übung 2 oder 4 - 1 KP oder ZP 5 

Farbe und Grafik in 
Raum und Architektur 

Seminar/Übung 2 oder 4 - 1 KP oder ZP 5 

Summe      5 

 

Anlage 1.D.3:  

- entfällt - 
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Anlage 1.D.4: Modul „Masterarbeit“ 

Modul Semester 
Voraussetzungen für die Zulas-

sung 
Studienleistung 

Prüfungsleis-
tung 

LP 

Masterarbeit 4 

mind. 60 LP, 

Nachweis berufspraktischer Tätig-
keiten gem. PraktO und gegebenen-
falls weitere Zulassungsvorausset-
zungen entsprechend dem gewähl-

ten Unterrichtsfach  

keine 

MA 17 

20 

KO 3 

Das Modul Masterarbeit enthält zwei Prüfungsleistungen. 
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1.E Holztechnik 

 

Anlage 1.E.1: Pflichtmodule 

Modul 
Lehr-veranstal-
tungen 

Semester 
Voraussetzun-
gen für die Zu-

lassung 
Studienleistung Prüfungsleistung LP 

Fertigungstechnik 
Holz 3 

Vorlesung/Übung 2 - keine K 90 oder MP 20 5 

Bau- und Möbelgestal-
tung 

Vorlesung/Übung 2 - 1 MP 30 5 

Betriebsplanung und 
Organisation 

Vorlesung/Übung 3 - 2 K 120 5 

Fachdidaktik Holztech-
nik 1 

Vorlesung 3 - 1 MP 30 5 

Bauschäden Vorlesung 3 - 1 keine 4 

Fachpraktikum 
Fachpraktikum/ Be-
gleitseminar 

3 und 4 - 2 DO 8 

Fachdidaktik Holztech-
nik 2 

Vorlesung 4 - 1 MP 30 5 

Summe      37 

 

 

Anlage 1.E.2: Wahlpflichtmodule 

Aus dem Wahlpflichtbereich ist ein Modul im Umfang von 5 Leistungspunkten zu erbringen. 

Modul 
Lehrveranstaltun-
gen 

Semester 
Voraussetzun-
gen für die Zu-

lassung 
Studienleistung Prüfungsleistung LP 

Gestaltungs-technik 1 Vorlesung/Übung 1  - 1 
MP 20 (33%), 

K 90 (67%) 
5 

Vertiefte mediale Ar-
chitektur-darstellung 

Seminar 1-4 - 1 ZP 5 

Kostenplanung und 
Projekt-management 

Vorlesung/Übung 1-4 - 1 HA 5 

Ausschreibung, 
Vergabe und Abrech-
nung 

Vorlesung/Übung 1-4 - 1 HA 5 

Raumakustik Seminar 1-4 - 1 K 120 5 

Leichtbau, Grundlagen Seminar 1-4 - keine ZP 5 

Summe      5 
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Anlage 1.E.3:  

- entfällt - 

 

Anlage 1.E.4: Modul „Masterarbeit“ 

 

Modul Semester 
Voraussetzungen für die Zu-

lassung 
Studien-leis-

tung 
Prüfungs-leis-

tung 
LP 

Masterarbeit 4 

mind. 60 LP, 

Nachweis berufspraktischer Tä-
tigkeiten gem. PraktO und ge-
gebenenfalls weitere Zulas-
sungsvoraussetzungen ent-

sprechend dem gewählten Un-
terrichtsfach  

keine 

MA 17 

20 

KO 3 

Das Modul Masterarbeit enthält zwei Prüfungsleistungen. 
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1.F Lebensmittelwissenschaft  
Anlage 1.F.1: Pflichtmodule 

Modul Lehrveranstaltungen Semes-
ter 

ggf. Voraus-
setzungen für 
die Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Didaktik  
im Berufsfeld Er-
nährung 

A) Planung von Lehr-
Lernarrangements I (S) 

B) Planung von Lehr-
Lernarrangements II 
(S) 

ab 1. / 
ein-se-
mestrig 

  

 

HA  

5 

Lebensmittelsi-
cherheit 

A) Qualitätsmanage-
ment (V) 

B) Monitoring  (S) 

C) Grundlagen der To-
xikologie (S) 

ab 1. / 
einse-
mestrig 

 R zu C) K 120 oder  
M ca. 20 o-
der R oder 
HA  5 

Technologie und 
Verfahrenstechnik 
von Lebensmitteln 
– Getreide, 
Fleisch, Gastrono-
mie 

A)  Lebensmitteltech-
nologie - Getreide, 
Fleisch, Gastronomie 
(V) 

B) Spezielle Verfahren 
der Lebensmitteltech-
nologie (S) 

ab 1. / 
zweise-
mestrig 

 AA zu B) K 120 oder  
M ca. 20 o-
der  R oder 
HA zu A) 

 

8 

Ernährungsassozi-
ierte Erkrankun-
gen – Wissen-
schaftliche Grund-
lagen und Praxis  

A) Ernährungsassozi-
ierte Erkrankungen (V) 

B) Ernährung in Prä-
vention und Therapie 
(S) 

ab 2. / 
einse-
mestrig 

 KO zu B)  M ca. 20  5 

Didaktisches und 
methodisches  
Handeln im Be-
rufsfeld  
Ernährung 

A) Methoden und Me-
dien (S) 

B) Planung, Durchfüh-
rung und Evaluation ei-
nes Lehr- Lernarrange-
ments (S) 

ab 3. / 
einse-
mestrig 

  HA  

5 

Berufsfelddidaktik: 
Schulische Praxis  

A) Vorbereitung des 2. 
Schulpraktikums (S) 

B) Durchführung des 2. 
Schulpraktikums (P) 

4 Wochen 

C) Nachbereitung des 
2. Schulpraktikums (S) 

ab 3. / 
zweise-
mestrig 

 

 

  

 

AA   

8 

Summe      36 

 

  



Verkündungsblatt der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover vom 14.10.2021 20/2021 

Seite 63 

Anlage 1.F.2: Wahlpflichtmodule 
Es ist ein Wahlpflichtmodul zu wählen.  

Modul Lehr-veranstaltungen Semes-
ter 

ggf. Voraus-
setzungen für 
die Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Berufliche Fach-
praxis Ernährung  

A) Seminar (S) 

B) Experimentelle 
Übung  
(S) 

ab 1. / 
einse-
mestrig 

  V  

6 

Technologie und 
Verfahrenstechnik: 
Gastronomie und 
Gemeinschafts-
verpflegung 

A) Seminar (S)  

B) Experimentelle 
Übung  
S) 

ab 1 / 
einse-
mestrig 

 

 

K 60 oder R  

6 

Technologie und 
Verfahrenstechnik:  
Fleischtechnik 

A) Seminar (S) 

B) Experimentelle 
Übung (S)   

ab 1 / 
ein-
semes-
trig 

  AA  

6 

Technologie und 
Verfahrenstechnik:  
Getreide-, Back- 
und Süßwaren-
technik 

A) Seminar (S)  

B) Experimentelle 
Übung (S)  

ab 1./ 
ein-
semes-
trig 

  AA  

6 

Summe      6 

 

Anlage 1.F.3: Wahlmodule:  
Entfällt 
 
Anlage 1.F.4: Modul „Masterarbeit“ 

Modul Lehrveranstaltungen Semes-
ter 

ggf. Voraus-
setzungen für 
die Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Masterarbeit  ab 4. mind. 60 LP  MA  17  

20 ML 60 3 
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1.G Metalltechnik 
 
Anlage 1.G.1: Pflichtmodule 

Modul Lehrveranstaltung 
Se-

mester 

ggf. Voraus-
setzung für die 

Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

LBSM1 
Steuerungstech-
nik 

Automatisierung 1  - K oder MP 5 

LBSM2 
Fertigungs-ver-
fahren 

Spanen - Modelle, Metho-
den und Innovationen 

2  - K oder MP 5 

BFM3 
Berufswissen-
schaftliche Ana-
lysen 

Einführung in die Berufswis-
senschaften der Metalltech-
nik 

2  
Empirische 

Studie 
HA 5 

Berufswissenschaftliche 
Studie 

3  

BFM4 

Berufsbildungs-
praxis in der be-
ruflichen Fach-
richtung Metall-
technik 

Fachdidaktische Projekte 1  Referat 

MP 

4 

12 
Praktikumsbegleitung 2  Praktikum 2 

Praktikum in der beruflichen 
Fachrichtung 

3  
Prakti-

kums-be-
richt 

6 

BFM5 

Curriculum- und 
Unterrichts-ge-
staltung in der 
beruflichen 
Fachrichtung 
Metalltechnik 

Didaktik der beruflichen 
Fachrichtung Metalltechnik 

2  Referat 

HA 5 
Analyse und Gestaltung be-
ruflichen Lernens 

2  
Präsenta-

tion 

Summe       32 

 
Anlage 1.G.2: Wahlpflichtmodule 
Es sind zwei Module aus dem Modulkatalog der Fakultät für Maschinenbau zu wählen. 

Modul 
Lehr-

veranstaltung 
Semester 

ggf. 
Voraussetzung für 

die Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

LBSMW1 Wahlmodul I      5 

LBSMW2 Wahlmodul II      5 

Summe       10 

 
Anlage 1.G.4: Masterarbeit 

Modul Lehr-
veranstaltung 

Se-
mester 

ggf. Voraussetzung für die 
Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Masterarbeit  4 

mindestens 60 LP, 
Nachweis berufspraktischer Tätigkei-
ten und gegebenenfalls weitere Zu-
lassungsvoraussetzungen entspre-

chend dem gewählten Unterrichtsfach 

 

MA 17 

ML 3 

Das Modul Masterarbeit enthält zwei Prüfungsleistungen, die Masterarbeit und das Master-Kolloquium. 
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1.H Chemie 
 
Die Abkürzung „SWS“ steht für Semesterwochenstunden. Bei Seminaren (S) und Experimentellen Übungen 
(EÜ) können die Studierenden nach Maßgabe der Seminar- oder Übungsleitung zur Anwesenheit verpflich-
tet werden. Zulassungsvoraussetzung für Übungen ist stets die Teilnahme an den zugehörigen Sicherheits-
belehrungen. Über Ausnahmen von den Voraussetzungen für die Zulassung zur Übung entscheidet die Lei-
terin oder der Leiter der Übung. 
 
Anlage 1.H.1: Pflichtmodule 

Modul Lehrveranstaltungen Sem. 

ggf. Voraus-
setzungen für 

die 
Zulassung 

Studien-
leistungen 

Voraus-
setzungen für die 

Zulassung zur 
Übung 

PL LP 

Rechen-me-
thoden der 
Chemie 1 

Vorlesung (2 SWS) Re-
chenmethoden der Che-
mie I 

1 

- K 120 - - 5 
Übung (2 SWS) Re-
chenmethoden der Che-
mie I 

1 

Physikalische 
Chemie 1 für 
Lehramt 

Vorlesung (2 SWS) 
Physikalische Chemie I 

2 

- K180 - - 7 
Übung (2 SWS) Physi-
kalische Chemie I 

2 

Fach-prakti-
kum 

Begleitende Lehrveran-
staltung, 
2 Wochen Schule 

2,3 - 

Seminar: Regel-
mäßige Teil-

nahme, schriftli-
che Ausarbei-

tungen 

- 

HA (Prak-ti-
kums-be-

richt, Refle-
xion) 

4 

FC 3 Fach-di-
daktik 3 

Demonstrations-prakti-
kum 

1,3 - 
Präsenz-, Haus- 
und Schulübun-

gen 
- H, VA 4 

Summe 20 

 
Anlage 1.H.2: Wahlpflichtmodule 
 
Es sind Wahlpflichtmodule im Umfang von mindestens 8 LP zu wählen. 

Modul Lehr-veranstaltungen Sem. 
ggf. Voraus-

setzungen für die 
Zulassung 

Studien-
leistungen 

Voraus-setzungen für 
die Zulassung zur 

Übung 
PL LP 

Anorgani-
sche Che-
mie 2 für 
Lehramt 

Vorlesung (2 SWS) An-
organische Chemie II 
 
EÜ+S (6 SWS) Anorga-
nische Chemie I für 
Lehramt 

3 
 
 
3 

Abgeschlossene 
Ü+S aus Anorga-
nische Chemie 2 

für Lehramt 

Ü + S Anorga-
nische Chemie 
I für Lehramt 

- MP 30 8 

Organische 
Chemie 2für 
Lehramt 

Vorlesung (2 SWS) Or-
ganische Chemie II 
EÜ+S (10 SWS) Organ-
ische Chemie I 

4 

Abgeschlossene 
Ü+S aus Organi-

sche Chemie 2 für 
Lehramt 

Ü+S Organ-
ische Chemie I 

- K 180 9 

Physikali-
sche Che-
mie 2 
für Lehramt 

EÜ+S (9 SWS) Physika-
lische Chemie I 

 

Abgeschlossene 
Ü+S aus Physika-
lische Chemie 2 

für Lehramt 

Ü + S Physika-
lische Chemie 
I für Lehramt 

Abgeschlossene Mo-
dule Physikalische Che-
mie 1 für Lehramt und 
Rechen-methoden der 

Chemie 1 

MP 30 9 

Summe 8 

 
Anlage 1.H.3: Wahlmodule 
– entfällt – 
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Anlage 1.H.4: Masterarbeit 
 
Das Modul „Masterarbeit“ besteht je nach Aufgabenstellung aus praktischen und/oder theoretischen Arbei-
ten und wird mit 20 Leistungspunkten bewertet. 

Modul 
Lehr-

veranstaltungen 
Se-

mester 
ggf. Voraussetzungen für die 

Zulassung 
Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Masterarbeit  4 
mindestens 60 LP sowie Nachweis 

berufspraktischer Tätigkeiten 
eine Studien-

leistung 
MA mit ML 20 

Das Modul Masterarbeit enthält eine Prüfungsleistung, die Masterarbeit mit dem Master-Kolloquium. 
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1.I Deutsch 
Prüfungs- und Studienleistungen eines Moduls können nicht in ein und derselben Veranstaltung erbracht wer-
den. Die Studierenden wählen in Absprache mit den Lehrenden, in welcher Veranstaltung des Moduls sie die 
jeweilige Leistung erbringen. 
 
Anlage 1.I.1: Pflichtmodule 

Modul Lehrveranstaltungen 
Se-

mester 

ggf. Voraus-
setzungen für 
die Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Fachprakti-
kum LBS 
 

Vorbereitung auf das Fach- 
praktikum: 
1 Veranstaltung in der Literatur- 
didaktik oder der Sprachdidaktik Ab 1. - 1  

PF 10-20  
oder AA 10-

15 

8 
 
 

Praktikum in der Schule (2 Wo-
chen) 

Summe      8 

 
Anlage 1.I.2: Wahlpflichtmodule 
Es sind zwei Wahlpflichtmodule zu wählen, die noch nicht in der Bachelorphase belegt worden sind. Dabei 
muss ein Modul aus dem Bereich Literatur (L 3-L 4) und eines aus dem Bereich Sprachwissenschaft (S 3-S 
5, S 7) nachgewiesen werden. 

Modul 
Lehr-

veranstaltungen 
Se-

mester 

ggf. Voraus-
setzungen für 
die Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

L 3 Literaturgeschichte 

L 3.1 Literatur bis 
1830 (Vorlesung od. 
Seminar) 

Ab 1. - 1  HA 10-15 10 
L 3.2 Literatur ab 
1830 (Vorlesung od. 
Seminar) 

L 4 Medien - Kultur - 
Wissen 

Vorlesung od. Semi-
nar Ab 1. - 1  HA 10-15 10 

Seminar 

S 3 Sprache, Gesell-
schaft und Medien 

Vorlesung od. Semi-
nar Ab 1. - 1  

HA 10-15 oder 
K 90 oder PR 

oder MP 20-30 
10 

Seminar 

S 4 Deutsch in Ge-
schichte und Gegenwart 

Vorlesung od. Semi-
nar 

Ab 1. - 1  

HA 10-15 oder 
K 90 oder PR 

oder MP 20-30 o-
der PF 

10 

Seminar 

S 5 Bedeutung und Ge-
brauch von Sprache 

Vorlesung od. Semi-
nar Ab 1. - 1  

HA 10-15 oder 
K 90 oder PR 

oder MP 20-30 
10 

Seminar 

S 7 Deutsch als Fremd- 
und Zweitsprache 

S 7.1 Grundlagen 
Ab 1.  

 

HA 10-15 oder 
oder K 90 oder 
PR oder MP 20-

30  
10 

S 7.2 Vertiefung 1   

Summe      20 

 
Anlage 1.I.3: Wahlmodule 
– entfällt – 
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Anlage 1.I.4: Modul „Masterarbeit“ 

Modul 
Lehr-

veranstaltung 
Se-

mester 
ggf. Voraussetzungen für die 

Zulassung 
Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Masterarbeit Master-Kolloquium 4 
mindestens 60 LP sowie Nachweis be-

rufspraktischer Tätigkeiten 
- MA 60-65 20 

Das Modul Masterarbeit enthält eine Prüfungsleistung. 
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1.J Englisch 

Anlage 1.J.1: Pflichtmodule 

Für das Modul „Advanced Methodology of Teaching English as a Foreign Language“ mit Fachpraktikum gilt: 
Eine Ausnahmeregelung besteht für diejenigen Studierenden, denen ein Aufenthalt als Teaching Assistant 
o.ä. als Fachpraktikum angerechnet wird. Die Prüfungsleistung besteht für sie aus der Bearbeitung eines 
„Teaching Assistant Fachpraktikumsberichts“ nach Rückkehr. 

Modul Lehrveranstaltungen 
Se-

mester 

ggf. Voraus-
setzungen für die 

Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistun
gs-

punkte 

Intermediate and 
Advanced Linguistics 
TECH 

LingF4 (2 SWS) 

ab 1 - 

1  HA 5000 
oder 

PR/AA 4000 
oder 

K/KA 90 
oder 

MP 30 

9 LingA1 oder LingA2 
(2 SWS) 

1  

Advanced 
Methodology of 
Teaching English as a 
Foreign Language mit 
Fachpraktikum 

DidA (2 SWS) 

2-3 - 

1  HA 5000 
oder 

PR/AA 4000 
oder 

K/KA 90 
oder 

MP 30 

6 

9 

DidPA (2 SWS) 
Planung und Analyse von 
Englischunterricht 

1  

Fachpraktikum 
(2 Wochen) 

1  AA 2000 3 

Summe 18 

 

Anlage 1.J.2: Wahlpflichtmodule 

Studierende wählen das Modul, das sie noch nicht im Bachelorstudium absolviert haben. 

Modul Lehrveranstaltungen 
Se-

mester 

ggf. Voraus-
setzungen für die 

Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Intermediate American 
Literature and Culture 

AmerF2 (2 SWS) 
ab 1 - 

- K/KA 60 
oder 

MP 20 
10 

AmerF3 (2 SWS) 1  

Intermediate British  
Literature and Culture 

BritF2 (2 SWS) 
ab 1 - 

- K/KA 60 
oder 

MP 20 
10 

BritF3 (2 SWS) 1  

Summe 10 

 

Anlage 1.J.3: Wahlmodule 

– entfällt – 

 

Anlage 1.J.4: Modul „Masterarbeit“ 

Für die Zulassung wird nach § 12 Absatz 3 Satz 3 ein dreimonatiger studienrelevanter Auslandsaufenthalt in 
einem Land, in dem die Amtssprache Englisch ist, vorausgesetzt, soweit der Nachweis nicht bereits bei der 
Zulassung zum Masterstudiengang vorgelegt wurde. 

Modul 
Lehr-

veranstaltungen 
Se-

mester 
ggf. Voraussetzungen für die 

Zulassung 
Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Masterarbeit Kolloquium 4 
mind. 60 LP, Nachweis des Auslands-
aufenthaltes sowie Nachweis berufs-

praktischer Tätigkeiten 
- MA 60-65 20 

Das Modul Masterarbeit enthält eine Prüfungsleistung. 
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1.K Evangelische Religion 

Innerhalb der Module müssen Studien- und Prüfungsleistungen in getrennten Veranstaltungen erbracht wer-
den. 
 
Anlage 1.K.1: Pflichtmodule 

Modul Lehr-veranstaltungen 
Se-

mester 

ggf. Voraus-
setzungen für 
die Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Vertiefungsmodul 4-5 
Kirchengeschichte/Reli-
gionspädagogik 

VM 4a Zentrale Themen der 
Theologiegeschichte 
oder 
VM 4b Brennpunkte der The-
ologiegeschichte der Neuzeit 
und 
VM 5a Gesellschaftliche und 
systemische Bedingungen für 
Religionsunterricht 
oder 
VM 5b Inhaltliche und anthro-
pologische Bedingungen für 
Religionsunterricht 

1-2 - 
1 Studien-

leistung 
HA 15 oder 

MP 30 
10 

Themenmodul 7 
Fachpraktikum (Lehramt 
an berufsbildenden 
Schulen) 

TM 7a Vorbereitung auf das 
Fachpraktikum für Lehramt an 
berufsbildenden Schulen 2 - 

1 Studien-
leistung 

AA 10-12 8 

TM 7b Fachpraktikum 

Summe      18 

 
Anlage 1.K.2: Wahlpflichtmodule 
Es muss entweder Vertiefungsmodul 1-3 oder Themenmodul 2 gewählt werden. 

Modul Lehr-veranstaltungen 
Se-

mester 

ggf. Voraus-
setzungen für 
die Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Vertiefungsmodul 1-3 
Biblische Theologie / 
Systematische Theolo-
gie 

VM 1 Altes Testament 
oder 
VM 2 Neues Testament 
und 
VM 3a Exemplarische Prob-
leme und Entwürfe christlicher 
Dogmatik 
oder 
VM 3b Exemplarische Prob-
leme und Entwürfe christlicher 
Ethik 

2-4 - 
1 Studien-

leistung 
HA 15 o-

der MP 30 
10 

Themenmodul 2 
Schlüsselthemen in 
fachwissenschaftlicher 
und fachdidaktischer 
Vernetzung (Wahl-
pflicht) 

TM 2a Altes Testament/Neues 
Testament 

2-4 - 
1 Studien-

leistung 
PF 10 TM 2b Kirchengeschichte/Sys-

tematische Theologie 

TM 2c Religionspädagogik 

Summe      10 

 
Anlage 1.K.3: Wahlmodule 
– entfällt – 
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Anlage 1.K.4: Masterarbeit 

Modul 
Lehr-

veranstaltungen 
Se-

mester 
ggf. Voraussetzungen für die 

Zulassung 
Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Masterarbeit Master-Kolloquium 4 
mindestens 60 LP sowie Nachweis 

berufspraktischer Tätigkeiten 
1 Studien-

leistung 
MA 20 

Das Modul Masterarbeit enthält eine Prüfungsleistung, die Masterarbeit. 
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1.L Informatik 
 

Für die Dauer von Prüfungen gelten die folgenden Richtwerte: 

(1) Mündliche Prüfungen dauern mindestens 15 Minuten, höchstens aber 60 Minuten. Innerhalb dieses Rah-
mens sollen mündliche Prüfungen pro Leistungspunkt 1 - 4 Minuten dauern. 

(2) Schriftliche Prüfungen (Klausuren) dauern mindestens 45 Minuten, höchstens aber 180 Minuten. 

Innerhalb dieses Rahmens sollen Klausuren 5 - 15 Minuten pro Leistungspunkt dauern. 

Anlage 1.L.1: Pflichtmodule  

Modul Lehrveranstaltung 
Semes-

ter 

ggf. Vo-
rausset-

zungen für 
die Zulas-

sung 

Studien-
leistung 

Prü-
fungs-
leis-
tung 

LP 

Betriebssysteme 

Vorlesung Praktische Einführung 
in Betriebssysteme 

Übung 

1 - 
1 Studien-

leistung 
- 5 

Grundlagen der Soft-
ware-Technik 

Vorlesung Grundlagen der Soft-
ware-Technik 

Übung 

3 - - K 5 

Anwendungen und 
Auswirkungen für Lehr-
amt an berufsbildenden 
Schulen  

Seminar Gesellschaftliche Aspekte 
der Informatik 

2 - 
1 Studien-

leistung 
- 

8 Vorlesung Grundlagen der Daten-
banksysteme 

Übung 

2 - - K / MP 

Fachdidaktische As-
pekte der Informatik für 
Lehramt an berufsbil-
denden Schulen  

Programmierpraktikum für LbS 1 - 
1 Studien-

leistung 
K / MP 5 

Schulpraktische Stu-
dien für Lehramt an be-
rufsbildenden Schulen 

Fachdidaktisches Hauptprojekt 
inkl. Fachpraktikum II 

3 - 
1 Studien-

leistung 
K / MP 5 

Summe 28 

Anlage 1.L.2: Wahlpflichtmodule 

-entfällt- 

Anlage 1.L.3: Wahlmodule 

-entfällt- 

Anlage 1.L.4: Masterarbeit 

Modul Lehrveranstaltung 
Semes-

ter 

ggf. Vor-
aussetzun-
gen für die 
Zulassung 

Studien-
leistung 

Prü-
fungs-

leistung 
LP 

Masterarbeit Master-Kolloquium  4 
mindestens 

60 LP 
1 Studien-

leistung 
MA 20 

Summe 20 

Das Modul Masterarbeit enthält eine Prüfungsleistung, die Masterarbeit.  
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1.M Katholische Religion 
 
Anlage 1.M.1: Pflichtmodule 
 
Eine der Studienleistungen in den Vertiefungsmodulen oder Aufbaumodulen muss in einer Veranstaltung 
erbracht werden, die von einer evangelischen Dozentin oder einem evangelischen Dozenten und einer ka-
tholischen Dozentin oder einem katholischen Dozenten gemeinsam verantwortet wird, sofern im Wahlpflicht-
bereich nicht Aufbaumodul 5 gewählt wird. 

Modul Lehrveranstaltungen 
Se-

meste
r 

ggf. Voraus-
setzungen 

für die 
Zulassung 

Studienleistung 
Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Fachpraktikum 

Vorbereitende Lehr-
veranstaltung 2 - - AA 10-12 7 

Fachpraktikum 

Vertiefungsmodul 5: 
Kategorien systematisch-
theologischen Denkens: 
Moraltheologie/ Christli-
che Sozialwissenschaften 

VM 5a Glaube und sitt-
liches Handeln 

1-3 - 

Referat oder kleinere 
schriftliche Leistung 

HA 10-12 9 
VM 5b Kirche und Ge-
sellschaft 

Referat oder kleinere 
schriftliche Leistung 

Vertiefungsmodul 6: 
Fachdidaktische Differen-
zierung: 

VM 6a Didaktik des 
Religionsunterrichts 

1-3 - 

Referat oder kleinere 
schriftliche Leistung MP 20 o-

der K 90 
6 

VM 6b Methodik des 
Religionsunterrichts 

Referat oder kleinere 
schriftliche Leistung 

Summe      22 

 
Anlage 1.M.2: Wahlpflichtmodule 
Es müssen Wahlpflichtmodule im Umfang von mindestens 6 LP gewählt werden. 

Modul Lehr-veranstaltungen 
Se-

mes-
ter 

ggf. 
Voraus-

setzungen 
für die 

Zulassung 

Studienleistung 
Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Vertiefungsmodul 4: 
Kategorien biblisch-theo-
logischen Denkens: Exe-
gese 

VM 4a Exegese und Theo-
logie des AT 

1-3 - 

Referat oder kleinere 
schriftliche Leistung 

HA 10-12 9 
VM 4b Exegese und Theo-
logie des NT 

Referat oder kleinere 
schriftliche Leistung 

Vertiefungsmodul 7: 
Kategorien systematisch-
theologischen Denkens: 
Dogmatik 

VM 7a Theologische Anth-
ropologie 

1 - 

Referat oder kleinere 
schriftliche Leistung MP 20 o-

der K 90 
6 

VM 7b Christologie/ Sote-
riologie 

Referat oder kleinere 
schriftliche Leistung 

Aufbaumodul 4: 
Theologie im Kontext IV: 
Religion und Religiosität 
im gesellschaftlichen Kon-
text 

AM 4a Religionsphiloso-
phie/ Religionskritik 

1-3 - 

Referat oder kleinere 
schriftliche Leistung 

MP 20 o-
der K 90 

6 
AM 4b Religion in biogra-
phischer Sozialisation 

Referat oder kleinere 
schriftliche Leistung 

Aufbaumodul 5: 
Theologie im Kontext V: 
Ökumenische Theologie 

AM 5 Ökumenische Theo-
logie - konfessionell-ko-
operatives Modul 

3 - 
Referat oder kleinere 
schriftliche Leistung 

MP 20 o-
der K 90 

3 

Aufbaumodul 6: 
Theologie im Kontext VI: 
Theologie interdisziplinär 

AM 6 Theologie im Kon-
text der Wissenschaften - 
inter-disziplinäres Modul 

4 - 
Referat oder kleinere 
schriftliche Leistung 

MP 20 o-
der K 90 

3 

Summe      6-9 

 
Anlage 1.M.3: Wahlmodule 
- entfällt - 
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Anlage 1.M.4: Masterarbeit 
 
Fachspezifische Voraussetzung für die Zulassung zum Studium des Faches Katholische Theologie ist der 
Nachweis fachbezogener Grundkenntnisse in Latein. Der Nachweis der Sprachkenntnisse ist Zulassungsvo-
raussetzung zur Masterarbeit. 

Modul 
Lehr-

veranstaltungen 
Se-

mester 
ggf. Voraussetzungen für die 

Zulassung 
Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Masterarbeit Master-Kolloquium 4 
60 LP, Nachweis von fachbezogenen 

Grundkenntnissen in Latein sowie 
Nachweis berufspraktischer Tätigkeiten 

1 Studien-
leistung 

MA 20 

Das Modul Masterarbeit enthält eine Prüfungsleistung, die Masterarbeit. 
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1.N Mathematik 
 
A) Für die Dauer von Prüfungen gelten die folgenden Richtwerte: 
(1) Mündliche Prüfungen dauern mindestens 15 Minuten, höchstens aber 60 Minuten. Innerhalb dieses Rah-

mens sollen mündliche Prüfungen pro Leistungspunkt 1-4 Minuten dauern. 
(2) Schriftliche Prüfungen (Klausuren) dauern mindestens 45 Minuten, höchstens aber 180 Minuten. Innerhalb 

dieses Rahmens sollen Klausuren 5-15 Minuten pro Leistungspunkt dauern. 
B) Falls nicht anders vermerkt, so beziehen sich Prüfungen auf das gesamte Modul mit einer angemessenen 

Gewichtung der einzelnen Lehrveranstaltungen. 
 
Anlage 1.N.1: Pflichtmodule 

Modul Lehrveranstaltungen Se-
mester 

ggf. Voraus-
setzungen für 
die Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs
punkte 

Fachpraktikum (LBS) 

Begleitende 
Lehrveranstaltung 

2 oder 3 - 

Eine 
Leistung 

gemäß § 6 
Absatz 1 

AA 4 
Schulpraktikum 

Fachdidaktik 
Mathematik (LBS) 

Fachdidaktische 
Veranstaltungen im Umfang 
von mindestens 4 LP 

1 und 2 - 
Ü oder SL 
oder PF 
oder R 

MP oder 
PF oder 

HA oder K 
4 

Geometrie für das 
Lehramt 

VL Geometrie für das Lehramt 
Übung Geometrie für das 
Lehramt 

Ab 2 -  K 10 

Summe      18 

 
Anlage 1.N.2: Wahlpflichtmodule 
 
Sofern das Modul Stochastische Methoden für LbS im Bachelorstudiengang Technical Education noch nicht 
absolviert wurde, ist dies verpflichtend/obligatorisch. Andernfalls ist das Modul Algorithmische Mathematik für 
LbS zu absolvieren. Diese Übergangsregel gilt längstens bis zum 30.09.2022. 
 

Modul Lehr-veranstaltungen Se-
mester 

ggf. Voraus-
setzungen für die 

Zulassung 

Studienlei
stung 

Prüfungs
leistung 

Leistungsp
unkte 

Stochastische 
Methoden für LBS 

Stochastik A 
Übung Stochastik A Ab 5 

- 
Ü 
 

Ü 

K 
10 

Stochastik B 
Übung Stochastik B Ab 6 K 

Algorithmische 
Mathematik für LBS 

Angewandtes Programmieren 
VL Numerische Mathematik A 
Übung Numerische Mathematik A 

Ab 1 
Ab 3 

Stochastische 
Methoden für LbS 

Ü 
Ü K 10 

Summe      10 

 
Anlage 1.N.3: Wahlmodule  
– entfällt – 
 
Anlage 1.N.4: Masterarbeit 

Modul Lehrveranstaltungen Se-mester ggf. Voraussetzungen für 
die Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Masterarbeit Master-Kolloquium 4. 
Semester 

mindestens 60 LP sowie 
Nachweis berufspraktischer 

Tätigkeiten 
V MA 20 

Das Modul Masterarbeit enthält eine Prüfungsleistung, die Masterarbeit.  
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1.O Physik 
 
A) Für die Dauer von Prüfungen gelten die folgenden Richtwerte: 
(1) Mündliche Prüfungen dauern mindestens 15 Minuten, höchstens aber 60 Minuten. Innerhalb dieses Rah-

mens sollen mündliche Prüfungen pro Leistungspunkt 1-4 Minuten dauern. 
(2) Schriftliche Prüfungen (Klausuren) dauern mindestens 45 Minuten, höchstens aber 180 Minuten. Innerhalb 

dieses Rahmens sollen Klausuren 5-15 Minuten pro Leistungspunkt dauern. 
B) Falls nicht anders vermerkt, so beziehen sich Prüfungen auf das gesamte Modul mit einer angemessenen 

Gewichtung der einzelnen Lehrveranstaltungen. 
 
Anlage 1.O.1: Pflichtmodule 

Modul Lehrveranstaltungen Semes
ter 

ggf. 
Voraussetzun

gen für die 
Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungsle
istung 

Leistungsp
unkte 

Fachpraktikum 

Begleitende Lehrveranstaltung 

3 - 

Eine Studien-
leistung 

gemäß § 6 
Absatz 1 

AA 4 
Schulpraktikum 

Fortgeschrittene 
Fachdidaktik Physik 

Fachdidaktische 
Veranstaltungen der Physik im 
Umfang von mindestens 4 LP 

ab 1 - 

jeweils SL 
MP oder K 
(über die 

Fachdidakti
sche 

Veranstaltu
ng) 

8 
Praktikum Experimente und 
Experimentieren im 
Physikunterricht (PEX) 

LÜ und SL 

Kerne, Teilchen, 
Festkörper für LBS 

Kerne und Teilchen  
Übung zu Kerne und Teilchen 

2 - 
Ü 

MP oder K 6 
Festkörperphysik I 
Übung zu Festkörperphysik I Ü 

Summe     18 

 
Anlage 1.O.2: Wahlpflichtmodule 
Es sind zwei Module zu wählen. 
 

Festkörperphysik II 
für LBS 

Festkörperphysik II 
Ab 1 - Ü K oder MP 5 

Übung  Festkörperphysik II 

Atom- und Molekül-
physik für LBS 

Atom- und Molekülphysik für das 
Lehramt 

Ab 1 - Ü K oder MP 5 
Übung Atom- und Molekülphysik für 
das Lehramt 

Kohärente Optik für 
LBS 

Kohärente Optik 
Ab 2 - Ü K oder MP 5 

Übung Kohärente Optik 

Strahlenschutz für 
LBS Strahlenschutz und Radioökologie Ab 1 - LÜ K oder MP 5 

 
Anlage 1.O.3: Wahlmodule – entfällt – 
 
Anlage 1.O.4: Masterarbeit 

Modul Lehrveranstaltung
en Semester ggf. Voraussetzungen für die 

Zulassung 
Studien-
leistung 

Prüfungsl
eistung 

Leistungs
punkte 

Masterarbeit Master-Kolloquium 4. Semester mindestens 60 LP sowie Nachweis 
berufspraktischer Tätigkeiten V MA 20 

Das Modul Masterarbeit enthält eine Prüfungsleistung, die Masterarbeit.  
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1.P Politik 

Anlage 1.P.1: Pflichtmodule 

Modul Lehrveranstaltungen 
Se-

mester 

ggf. Voraus-
setzungen für 
die Zulassung 

Studienleistung 
Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Fachpraktikum 
und Fachdidaktik 
(Master LBS) 

Fachpraktikum  
(2 Wochen) 

1 - 

1  

AA 10-12 8 
Begleitende Lehrveran-
staltung 

1 

Summe      8 

 

Anlage 1.P.2: Wahlpflichtmodule 

Es sind zwei Wahlpflichtmodule zu belegen, die noch nicht im Bachelorstudiengang Technical Education stu-
diert worden sind. 

Modul Lehrveranstaltungen 
Se-

mester 

ggf. Voraus-
setzungen für 
die Zulassung 

Studienleistung 
Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Politische Ideenge-
schichte und Theo-
rien der Politik 

Vorlesung oder Seminar 

1-3 - 

1  K 60 oder 
KA 60 oder 
MP 20 oder 
HA 10-12 

10 
Vorlesung oder Seminar 1 

Politische Soziologie 

Vorlesung oder Seminar 

1-3 - 

1  K 60 oder 
KA 60 oder 
MP 20 oder 
HA 10-12 

10 
Vorlesung oder Seminar 1 

Internationale Bezie-
hungen 

Vorlesung oder Seminar 
1-3 - 

1  
K 60 oder 

KA 60 oder 
MP 20 oder 
HA 10-12 

10 

Vorlesung oder Seminar 1 

Arbeit und Organisa-
tion 

Seminar oder Vorlesung 

1-3 - 

1  MP 20 oder 
K 60 oder 

KA 60 oder 
HA 7 oder PF 

10 
Seminar 1 

Gesellschaftstheorie 

Seminar oder Vorlesung 

1-3 - 

1  MP 20 oder 
K 60 oder 

KA 60 oder 
HA 7 oder PF 

10 
Seminar 1 

Weltgesellschaft 
und Kulturvergleich 

Seminar oder Vorlesung 

1-3 - 

1  MP 20 oder 
K 60 oder 

KA 60 oder 
HA 7 oder PF 

10 
Seminar 1 

Bildungssysteme 
und Sozialisations-
prozesse 

Seminar oder Vorlesung 

1-3 - 

1  MP 20 oder 
K 60 oder 

KA 60 oder 
HA 7 oder PF 

10 Vorlesung 1 

  

Summe      20 

 

Anlage 1.P.3: Wahlmodule 

-entfällt – 
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Anlage 1.P.4: Modul „Masterarbeit“ 

Modul 
Lehr-

veranstaltungen 
Se-

mester 
ggf. Voraussetzungen für die 

Zulassung 
Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Masterarbeit Master-Kolloquium 4 
mindestens 60 LP sowie Nach-
weis berufspraktischer Tätigkei-

ten 
1 MA 60-80 20 

Das Modul Masterarbeit enthält eine Prüfungsleistung und eine Studienleistung. 
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1.Q Sozial-/Sonderpädagogik in der beruflichen Bildung 
 
Anlage 1.Q.1: Pflichtmodule 

Modul Lehrveranstaltungen 
Se-

mester 

ggf. Voraus-
setzungen für 
die Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Modul 7: 
Gewinn eines wissen-
schaftlichen Verständ-
nisses der Zielgruppe 

7.1 Sichtweisen, Zugänge, Theo-
rien zur beruflichen Förderpäda-
gogik Empfoh-

len im 
1./2. 

- 
1 Stu-

dien-leis-
tung pro 
Modul 

MP 15 o-
der AA o-
der SA o-
der HA je-

weils 
10-15 

7 7.2 Theorien zu Lebenswelten 
und Milieus 

- 

7.3 Verhaltensauffälligkeiten und 
Einzelfallförderung 

- 

Modul 8: 
Erarbeitung förderpä-
dagogischer Konzepte 
(Didaktik und Metho-
dik) 

8.1 Spezielle Didaktik und Curri-
culumsentwicklung 

Empfoh-
len im 
1./2. 

- 

1 Stu-
dien-leis-
tung pro 
Modul 

MP 15 o-
der AA o-
der SA o-
der HA je-

weils 
10-15 

7 
8.2 Lerntheorien, Lernstrategien 
und Lernschwierigkeiten 

- 

8.3 Professionalisierung (Diag-
nostik, Testtheorie, Beratungs-
konzepte, Teamentwicklung) 

- 

Modul 9: 
Erarbeitung förderpä-
dagogischer Institutio-
nen, Strukturen und 
Diskurse 

9.1 Begleitveranstaltung zu den 
schulpraktischen Studien 

Empfoh-
len im 
3./4. 

- 

1 Stu-
dien-leis-
tung pro 
Modul 

- 3 

Modul 10: 
Überblick und Ver-
ständnis gesellschaft-
licher Rahmen-bedin-
gungen 

10.1 Historische und internatio-
nale Aspekte beruflicher Förder-
pädagogik Empfoh-

len im 
3./4. 

- 1 Stu-
dien-leis-
tung pro 
Modul 

MP 15 o-
der AA o-
der SA o-
der HA je-

weils 
10-15 

7 
10.2 Gesellschaftliche Exklusion 
und Desintegration 

- 

10.3 Wandel der Erwerbsarbeit - 

Summe      24 

 
Anlage 1.Q.2: Wahlpflichtmodule 

Modul Lehrveranstaltungen 
Se-

mester 

ggf. Voraus-
setzungen für die 

Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Vertiefungsmodul 
2 Lehrveranstaltungen 
aus den Schwerpunkten 
der Pflichtmodule 

1-4 - 
Nachweis über 
die Veranstal-

tungen 
- 4 

Summe      4 

 
Anlage 1.Q.3: Wahlmodule  
– entfällt – 
 
Anlage 1.Q.4: Masterarbeit 

Modul 
Lehr-

veranstaltungen 
Se-

mester 
ggf. Voraussetzungen für die 

Zulassung 
Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs
-punkte 

Masterarbeit Master-Kolloquium 4 
Mindestens 60 LP sowie Nachweis 

berufspraktischer Tätigkeiten 
1 Studien-

leistung 
MA 20 

Das Modul Masterarbeit enthält eine Prüfungsleistung, die Masterarbeit.  
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1.R Spanisch 
 
Anlage 1.R.1: Pflichtmodule 

Modul Lehrveranstaltungen 
Se-

mester 

ggf. Voraus-
setzungen für 
die Zulassung 

Studienleistung 
Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

LBS Vertiefungsmodul 
Sprachpraxis 

LBS E3.1 (4 SWS) 
Übung 
Curso superior 1 

1. 

- 

1 Studien- 
leistung 

K 90 9 
LBS E3.2 (4 SWS) 
Übung 
Curso superior 2 

2. 
1 Studien- 

leistung: MP 10 
oder R 8 

LBS Kombimodul 

K S2 (2 SWS) 
Seminar 
K L2 (2 SWS) 
Seminar 

1.-3. - 
1 Studien 

-leistung pro LV 

HA 15-20  
oder 

PR/A 20-30 
oder 

MP 15 

10 

LBS Aufbaumodul Fach-
didaktik mit Fachprakti-
kum 

LBS D3 (2 SWS) 
Seminar 
Schulpraktikum 
(2 Wochen) 

1.-3. - 
1 Studien- 

leistung 
AA 

15-20 

6 

3 

Summe      28 

 
Anlage 1.R.2: Wahlpflichtmodule 
– entfällt – 
 
Anlage 1.R.3: Wahlmodule 
– entfällt – 
 
Anlage 1.R.4: Masterarbeit 
Für die Zulassung nach § 12 Absatz 3 Satz 4 wird ein dreimonatiger studienrelevanter Auslandsaufenthalt in 
einem Land, in dem die Amtssprache Spanisch ist, vorausgesetzt, soweit der Nachweis nicht bereits bei der 
Zulassung zum Masterstudiengang vorgelegt wurde.  

Modul 
Lehr-

veranstaltungen 
Se-

mester 
ggf. Voraussetzungen für 

die Zulassung 
Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Masterarbeit Master-Kolloquium 4. 
Mindestens 60 LP, Auslands-

aufenthalt sowie Nachweis 
berufspraktischer Tätigkeiten 

- MA 60-65 20 

Das Modul Masterarbeit enthält eine Prüfungsleistung, die Masterarbeit. 
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1.S Sport 
 
Für die Zulassung in Veranstaltungen der Vertiefungsphase (VP) muss die Studienleistung der zugehörigen 
Veranstaltung der Einführungsphase (EP) bestanden sein. 
Veranstaltungen mit gleichem Titel können im gesamten Bachelor- und Masterstudium nur einmal belegt be-
ziehungsweise eingebracht werden. 
 
Anlage 1.S.1: Pflichtmodule 

Modul Lehrveranstaltungen 
Se-

mester 

ggf. Voraus-
setzungen für 
die Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Projektmodul TE 

EP sportwiss. Forschungsme-
thoden (2 SWS) 

1-2 - 

1 Studien-
leistung 

HA 15 o-
der MP 20 

als Ab-
schluss 
des Mo-

duls 

5 
Lehrveranstaltung in Projekt-
form (4 SWS) 

1 Studien-
leistung 

Wahlvertiefung Didaktik 
und Methodik der Sport-
arten 

VP in einer bisher nicht vertief-
ten Sportart mit Ausnahme der 
Spiele (2 SWS) 

1 - 
1 Studien-

leistung 
FP 30 und 

K 60 
4 

Fachpraktikum LBS 

Fachpraktikum (ca. 2 Wochen) 

1-3 - 

1 Studien-
leistung 

AA 15 

4 
Begleitendes Seminar (2 SWS) 

Helfen und Sichern (1 SWS) 
1 Studien-

leistung 
- 

Summe 13 
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Anlage 1.S.2: Wahlpflichtmodule 
Im Wahlpflichtbereich (insgesamt 15 Leistungspunkte) ist im Umfang von 7 Leistungspunkten das Modul „In-
dividualsport TE/So“ zu wählen, wenn im Bachelorstudium das Modul „Weitere Sportarten TE/So“ absolviert 
wurde – und umgekehrt. Im gesamten Bachelor- und Masterstudium müssen also beide Module bestanden 
worden sein, sodass dadurch die Bereiche Leichtathletik, Schwimmen und eine weitere Individualsportart 
(Turnen oder Gymnastik/Tanz), zwei der „weiteren Sportarten“ und eine Exkursion jeweils erfolgreich mit 
fachpraktischen Prüfungsanteilen abgeschlossen wurden. 
Alle Studierenden, die den Bachelorstudiengang Technical Education vor dem 01.10.2017 abgeschlossen 
haben, müssen pflichtgemäß das Modul „Weitere Sportarten TE/So“ absolvieren. Näheres zur Modulbele-
gung ergibt sich aus dem Modulkatalog für das Fach Sport. 
Weiterhin muss im Umfang von 8 Leistungspunkten das Modul „Spielen in Mannschaften“ gewählt werden, 
wenn im Bachelorstudium das Modul „Rückschlagspiele“ absolviert wurde – und umgekehrt. Im gesamten 
Bachelor- und Masterstudium müssen also beide Module bestanden worden sein 
Die Exkursion im Modul „Weitere Sportarten TE/So“ darf nicht in einer Sportart absolviert werden, die schon 
als „EP Weitere Sportarten“ oder als VP im Pflichtmodul „Wahlvertiefung Didaktik und Methodik der Sportar-
ten“ belegt wurde – und umgekehrt. 
 

Modul Lehrveranstaltungen 
Se-

mester 

ggf. Voraus-
setzungen für die 

Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Individualsport 
TE/So 

EP Leichtathletik (2 SWS) 

1-3 - 

1 Studien-leis-
tung 

FP 20 und 
K 45 in einer 

EP, FP 15 (un-
benotet) in den 
beiden ande-

ren EPs 

7 EP Schwimmen (2 SWS) 
1 Studien-leis-

tung 

EP Turnen oder EP Gym-
nastik/Tanz (2 SWS) 

1 Studien-leis-
tung 

Weitere Sportarten 
TE/So 

EP Weitere Sportarten 
(2 SWS) 

1-3 - 

1 Studien-leis-
tung 

FP 20 und 
K 45 

7 
EP Weitere Sportarten 
(2 SWS) 

1 Studien-leis-
tung 

FP 15  
(unbenotet) 

Exkursion (7-14 Tage) 
1 Studien-leis-

tung 
FP 15  

(unbenotet) 

Spielen in Mann-
schaften 

EP Mannschaftsspiel 
(2 SWS) 

2-4 

- 

1 Studien-leis-
tung 

FP 15  
(unbenotet) 

8 

EP Mannschaftsspiel 
(2 SWS) 

1 Studien-leis-
tung 

FP 15  
(unbenotet) 

VP in einem der beiden 
Mannschaftsspiele 
(2 SWS) 

Studienleistung 
der dazugehörigen 

EP 

1 Studien-leis-
tung 

FP 30 und 
K 60 als Ab-
schluss des 

Moduls 

Rückschlagspiele 

EP Rückschlagspiel 
(2 SWS) 

2-4 

- 
1 Studien-leis-

tung 
FP 15  

(unbenotet) 

8 
VP Rückschlagspiel 
(2 SWS) 

Studienleistung 
der dazugehörigen 

EP 

1 Studien-leis-
tung 

FP 30 und 
K 60 als Ab-
schluss des 

Moduls 

EP Mannschafts- oder 
Rückschlagspiel (2 SWS) 

- 
1 Studien-leis-

tung 
FP 15  

(unbenotet) 

Summe 15 

 
Anlage 1.S.3: Wahlmodule: 
– entfällt – 
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Anlage 1.S.4: Masterarbeit 
 
Bei der Anmeldung zum Modul „Masterarbeit“ ist der Nachweis der Ersten Hilfe sowie des Deutschen Ret-
tungsschwimmabzeichens in Bronze zu erbringen, sofern diese nicht schon im Bachelorstudium vorgelegt 
wurden. 

Modul Lehr-veranstal-
tungen 

Se-mes-
ter 

ggf. Voraussetzungen für die Zulassung Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Masterarbeit Kolloquium / Se-
minar 

4 mindestens 60 LP, Nachweis der Ersten 
Hilfe und des Rettungsschwimm-abzei-
chens in Bronze, Nachweis berufsprakti-

scher Tätigkeiten 

- MA 20 

Das Modul Masterarbeit enthält eine Prüfungsleistung, die Masterarbeit. 
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Anlage 2 Prüfungsformen 
 
Anlage 2.1.: Definitionen 
 
Aufsatz 
Ein Aufsatz ist eine selbstständig verfasste schriftliche Arbeit, die in der Regel unter Aufsicht während einer 
festgelegten Zeit innerhalb der Vorlesungszeit erstellt wird.  
 
Ausarbeitung 
1Ausarbeitungen sind selbstständige, wissenschaftliche Arbeiten zu einem vorgegebenen Thema. 2Sie be-
inhalten Aufgabenstellung, Problembehandlung, Ergebnisse und Schlussfolgerung. 3Als Ausarbeitung gelten 
Berichte, Exkursionsberichte, Praktikumsberichte, Projektberichte oder Protokoll.  
 
Bestimmungsübungen 
Eine Bestimmungsübung bzw. Bestimmungsprüfung ist die selbstständige Determination von tierischen und 
pflanzlichen Organismen anhand von Bestimmungsschlüsseln bis zu einem vorgegebenen, taxonomischen 
Niveau.  
 
Dokumentation 
1Eine Dokumentation umfasst die Aufbereitung und Darstellung eines künstlerischen, kognitiven oder hand-
lungsorientierten Prozesses. 2Dokumentationen können Berichte und Planwerke sein, die der fachlichen 
Praxis entsprechen. 3Ein Rahmen für die Seitenzahl oder die Anzahl der Pläne beziehungsweise Entwurfs-
blätter kann durch die Lehrenden zu Beginn der Prüfung festgelegt werden und ist von der Aufgabe abhän-
gig. 4Weitere Materialien können dem Bericht als Anlagen beigefügt werden. 
 
Essay  
1Ein Essay ist eine kritische Auseinandersetzung mit einer literarischen und/oder wissenschaftlichen Frage 
in schriftlicher Form. 2Ein Gegenstand wird im größeren Gesamtzusammenhang entsprechend den üblichen 
akademischen Standards diskutiert und wissenschaftliche Positionen kritisch beurteilt bzw. analysiert.  
 
Experimentelles Seminar  
1Ein Experimentelles Seminar besteht aus einer Reihe von praktischen Versuchen, die unter Aufsicht in ei-
nem Labor durchgeführt werden. 2Die Versuche werden in schriftlicher Form in einem Laborjournal und/oder 
in Vorprotokollen vorbereitet und im Laborjournal und/oder Versuchsprotokollen schriftlich ausgearbeitet. 3In 
der Regel erläutern die Studierenden darin ihre praktische Tätigkeit, interpretieren die Resultate und setzen 
sie in einen fachwissenschaftlichen Bezug. 
 
Fachpraktische Prüfung 
Eine Fachpraktische Prüfung ist eine semesterbegleitende Leistungsüberprüfung in der Sportpraxis. 
 
Fallstudie  
Eine Fallstudie ist eine Auswertung von Daten eines Experimentes, einschließlich der Methodenbeschrei-
bung, der Programmlistings, der Interpretation und Schlussfolgerungen in Berichtsform. 
 
Hausarbeit  
Eine Hausarbeit ist eine selbstständige verfasste schriftliche Arbeit einer fachspezifischen oder fächerüber-
greifenden Aufgabenstellung. 
 
Klausur ohne Antwortwahlverfahren 
Eine Klausur ist eine schriftliche oder elektronische Arbeit unter Aufsicht. 
 
Klausur mit Antwortwahlverfahren  
1Eine Klausur ist eine schriftliche oder elektronische Arbeit unter Aufsicht. 2Klausuren können in Teilen nach 
dem Antwortwahlverfahren (z. B. Single-Choice, Multiple-Choice) durchgeführt werden. 3Bei der Aufstellung 
der Prüfungsfragen und Antworten ist festzulegen, welche Antworten als zutreffend anerkannt werden. 4Bei 
Prüfungen nach dem Antwort-Wahl-Verfahren sind die Prüfungsfragen und Antworten im Vorfeld von zwei 
Prüfungsberechtigten auf Fehler, Konsistenz des Inhalts und Angemessenheit zu überprüfen. 5Ergibt eine 
spätere Überprüfung der Prüfungsfragen, dass einzelne Prüfungsaufgaben offensichtlich fehlerhaft sind, gel-
ten sie als nicht gestellt. 6Bei der Bewertung ist von der um die fehlerhaften Fragen verminderten Zahl der 
Prüfungsaufgaben auszugehen. 7Die Verminderung der Zahl der Prüfungsaufgaben darf sich nicht zum 
Nachteil eines Prüflings auswirken. 
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Kolloquium 
1Das Kolloquium umfasst eine Präsentation und eine anschließende Diskussion über Fragestellung, Metho-
den und Ergebnisse der Arbeit. 2Sätze 2 bis 5 der Definition der mündlichen Prüfungen gelten entsprechend. 
 
Künstlerische Präsentation 
1Eine künstlerische Präsentation beinhaltet ein oder mehrere künstlerische Exponate (Bilder, Fotos, Objekte, 
Skulpturen, Installation, Videoarbeit etc.) sowie eine Dokumentation des ästhetischen Prozesses in Form 
einer adäquaten (medialen) Darstellung, z. B. Arbeitsprotokolle/Tagebuch, Skizzen/Fotos mit schriftlicher 
Kommentierung. 2Eine künstlerische Präsentation findet vor einer oder einem Prüfenden und einer oder ei-
nem sachkundigen Beisitzenden als Einzelprüfung statt. 3Sätze 2 bis 5 der Definition der mündlichen Prüfun-
gen gelten entsprechend. 
Künstlerisch-Wissenschaftliche Präsentation 
1Eine künstlerisch-wissenschaftliche Präsentation beruht auf der Wechselwirkung zwischen künstlerischen 
Prozessen und wissenschaftlicher Auseinandersetzung, welche in einem künstlerischen Projekt aufbereitet 
und in angemessener Form dargestellt werden. 2Die in der Präsentation enthaltenen bildlichen und sprachli-
chen Argumentations- und Interpretationslinien werden entweder in einem mündlichen Vortrag mit Diskus-
sion erörtert oder in einer Hausarbeit erläutert. 3Eine künstlerisch-wissenschaftliche Präsentation findet vor 
einer oder einem Prüfenden und einer oder einem sachkundigen Beisitzenden als Einzelprüfung statt. 
4Sätze 2 bis 5 der Definition der mündlichen Prüfungen gelten entsprechend.  
Kurzarbeit 
Eine Kurzarbeit ist eine selbstständige, schriftliche, entwerferische oder planerische Bearbeitung einer fach-
spezifischen oder fächerübergreifenden Aufgabenstellung innerhalb einer festgelegten Bearbeitungszeit. 
 
Laborübungen 
1Eine Laborübung besteht aus einer Reihe von praktischen Versuchen oder Programmieraufgaben mit 
schriftlichen Ausarbeitungen (Versuchsprotokolle). 2In der Regel erläutern die Studierenden ihre praktische 
Tätigkeit, interpretieren die Resultate und setzen sie in einen fachwissenschaftlichen Bezug. 
 
Master-Kolloquium 
Im Master-Kolloquium werden die Inhalte der Masterarbeit diskutiert und können vertieft werden. 
 
Modell 
1Modelle erweitern die zweidimensionale entwerferische oder planerische Arbeit und dienen der räumlichen 
Verdeutlichung sowie Klärung einer Planung. 2Sie werden je nach Aufgabenstellung und Schwerpunkt in 
verschiedenen Maßstäben erstellt. 
 
Mündliche Prüfung  
1Die mündliche Prüfung findet nichtöffentlich in Gegenwart einer oder eines Beisitzenden statt, die oder der 
selbst die durch die Prüfung festzustellende oder eine gleichwertige Qualifikation besitzt. 2Wesentliche Ge-
genstände der Prüfungsleistung werden in einem Protokoll festgehalten. 3Studierende, die sich an einem 
späteren Prüfungstermin der gleichen Prüfung unterziehen wollen, sowie andere Mitglieder der Hochschule, 
die ein eigenes berechtigtes Interesse geltend machen, sind als Zuhörende bei mündlichen Prüfungen zuzu-
lassen. 4Dies erstreckt sich nicht auf die Beratung und Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses an den bezie-
hungsweise die zu Prüfenden. 5Auf Antrag des bzw. der zu Prüfenden sind die Zuhörerinnen und Zuhörer 
nach Satz 3 auszuschließen. 
 
Musikalische Erarbeitung in einer Lerngruppe 
In der „musikalischen Erarbeitung in einer Lerngruppe“ soll die Fähigkeit gezeigt werden, pädagogisch-prak-
tische Fertigkeiten (insbesondere schulpraktisches Musizieren) in einer Schulklasse oder auch einer kleine-
ren Gruppe methodisch und didaktisch angemessen anzuwenden. 
 
Musikpraktische Präsentation 
1Eine Musikpraktische Präsentation findet vor zwei Prüfenden oder einer oder einem Prüfenden sowie einer 
oder einem sachkundigen Beisitzenden als Einzelprüfung statt. 2Sätze 2 bis 5 der Definition der mündlichen 
Prüfungen gelten entsprechend. 
 
Musikpädagogisch-praktische Präsentation 
Eine Musikpädagogisch-praktische Präsentation geht aus einem musikpädagogischen Seminar hervor und 
umfasst eine musikalische Darbietung von Schülerinnen und Schülern. 
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Pädagogisch orientiertes Konzert 
1Das pädagogisch orientierte Konzert ist eine Leistung mit Bezug auf das künstlerische Hauptfach, in der die 
pädagogische Ausrichtung (gegebenenfalls im Sinne zeitgemäßer Konzertpädagogik) in der Ausführung und 
Darstellung/Aufführung eine gewichtige Rolle spielt. 2Es wird im Regelfall in einer schulischen Lerngruppe 
präsentiert. 
 
Planung und Durchführung einer Lehrveranstaltungseinheit 
Die Planung und Durchführung einer Lehrveranstaltungseinheit erfolgt im Kontext einer fachpraktischen 
Lehrveranstaltung und umfasst die Vorbereitung und Durchführung einer Unterrichtseinheit von in der Regel 
60 Minuten sowie deren Dokumentation und Reflexion in Form einer schriftlichen Ausarbeitung. 
 
Portfolio 
1Ein Portfolio dokumentiert den Lernprozess zu bestimmten Fragestellungen oder Aufgaben, die von den 
Lehrenden zu Veranstaltungsbeginn festgelegt werden. 2Die systematische Selbstreflexion erfolgt veranstal-
tungsbegleitend beziehungsweise retrospektiv und umfasst je nach Absprache die Zusammenstellung diver-
ser Materialien in einer Sammelmappe. 3Optional ist als ein ergänzendes Gespräch über das Portfolio mög-
lich. 4Dieses Gespräch ist wie das Portfolio selbst kompetenzorientiert. 
 
Präsentation 
1Eine Präsentation umfasst die Aufbereitung eines vorgegebenen Themas mit Hilfe elektronischer Medien 
und gegebenenfalls die Darbietung im mündlichen Vortrag. 2Bei der Multimedia-Präsentation spielen die Me-
dien im weitesten Sinne eine bedeutende Rolle, wobei der „Multi-Aspekt“ durch Stellwand, Poster oder 
Power-Point-Präsentation aber auch durch typische Musik- und Filmmedien sowie durch musikpädagogisch 
orientierte Medien (besonders kreative Vermittlungsaspekte) im gegenseitigen Zusammenwirken erfüllt wer-
den kann 3Die Form der Präsentation und die Dauer des mündlichen Vortrags werden in Absprache festge-
legt. 4Sieht die Anlage eine Präsentation mit Ausarbeitung (PR/A) vor, muss eine schriftliche Ausarbeitung 
die Präsentation ergänzen. 
 
Projektarbeit 
Eine Projektarbeit umfasst die schriftliche Abfassung eines Antrags für ein Forschungsprojekt und die Prä-
sentation der Projektidee in einem Seminarvortrag (mit Diskussion). 
 
Referat 
Ein Referat umfasst: 

1. eine eigenständige und vertiefte Auseinandersetzung mit einem Problem aus dem Arbeitszusammen-
hang der Lehrveranstaltung unter Einbeziehung und Auswertung einschlägiger Literatur,  

2. die Darstellung der Arbeit und die Vermittlung ihrer Ergebnisse im Vortrag sowie in der anschließen-
den Diskussion,  

3. gegebenenfalls eine schriftliche Ausarbeitung. 
 
Seminararbeit  
Eine Seminararbeit ist eine experimentelle, dokumentarische oder darstellende wissenschaftlich-praktische 
Leistung (Projekt). 
 
Seminarleistung 
Eine Seminarleistung umfasst eine Hausarbeit und deren Vortrag mit anschließender Diskussion. 
 
Stegreif 
1Innerhalb eines Stegreifs soll eigenständige Recherche und die Fähigkeit des kreativen und/oder wissen-
schaftlich-analytischen Arbeitens unter Zeitdruck erprobt werden. 2Das Ergebnis ist die Anfertigung eines 
Entwurfs oder eines Plans/einer Planung zu einer fachspezifischen oder fächerübergreifenden Aufgabe in 
konzeptioneller Hinsicht unter besonderer Berücksichtigung der studienfachbezogenen Aspekte. 3Die Bear-
beitungszeit eines Tagesstegreifs beträgt 24 Stunden, die Bearbeitungszeit eines Wochenstegreifs sieben 
Tage. 
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Studienarbeiten 
1Eine Studienarbeit umfasst die Bearbeitung einer fachspezifischen oder fächerübergreifenden Aufgaben-
stellung in theoretischer, experimenteller oder konstruktiver Hinsicht sowie die Darstellung und Erläuterung 
der erarbeiteten Lösungen in einer für die berufliche Tätigkeit üblichen Weise. 2Der Bearbeitungsumfang 
wird in der Anlage (in Monaten oder Zeitstunden) verbindlich festgelegt. 3Das Thema einer Studienarbeit 
kann von jeder Professorin oder jedem Professor der beteiligten Fakultäten vorgeschlagen werden. 4Mit Ge-
nehmigung des nach § 3 zuständigen Organs kann das Thema auch von einer Professorin oder einem Pro-
fessor vorgeschlagen werden, die oder der nicht Mitglied der einer beteiligten Fakultät ist. 5Gegebenfalls 
kann das nach § 3 zuständige Organ eine Liste beschließen, die die Erstprüferschaft einschränkt. 6Das 
Thema der Studienarbeit wird von der oder dem Prüfenden nach Anhörung des Prüflings festgelegt. 7Die 
Ausgabe des Themas erfolgt über das nach § 3 zuständige Organ oder die vom nach § 3 zuständigen Or-
gan beauftragten Stelle; die Ausgabe ist aktenkundig zu machen. 8Die Aufgabenstellung und ein Bearbei-
tungszeitplan müssen mit der Ausgabe des Themas festliegen. 9Während der Anfertigung der Arbeit wird die 
zu prüfende Person von der oder dem Prüfenden betreut. 10Die Zeit von der Ausgabe des Themas bis zur 
Ablieferung der Studienarbeit beträgt sechs Monate. 11Das Thema einer Arbeit kann nur einmal und nur in-
nerhalb der ersten acht Wochen der Bearbeitungszeit zurückgegeben werden. 12Die Arbeit ist fristgemäß in 
zweifacher Ausfertigung bei der vom nach § 3 zuständigen Organ benannten Stelle abzuliefern; der Abgabe-
zeitpunkt ist aktenkundig zu machen. 13Bei der Bewertung kann auch der Verlauf der Bearbeitung berück-
sichtigt werden. 14Die Arbeit ist in der Regel innerhalb von vier Wochen nach ihrer Abgabe zu bewerten. 
 
Theaterpraktische Präsentation  
1Eine Theaterpraktische Präsentation ist die Darstellung theaterpraktischer Arbeit in prozesshafter oder pro-
duktorientierter Form vor Zuschauern. 2Sätze 2 bis 5 der Definition der mündlichen Prüfungen gelten ent-
sprechend. 
 
Übungen 
1Eine Übung als Prüfungsleistung wird unter Aufsicht während einer festgesetzten Übungszeit innerhalb des 
Vorlesungsplans durchgeführt. 2Zum Bestehen muss ein bestimmter Anteil der Übungsaufgaben gemäß der 
entsprechenden der Vorgabe der beziehungsweise des Lehrenden gelöst werden. 
 
Unterrichtsgestaltung 
1Eine Unterrichtsgestaltung umfasst die selbstständige Planung und Durchführung einer Unterrichtsstunde 
im Rahmen eines Fachpraktikums an einer Förderschule oder in einem inklusiven Setting. 2Die Unterrichts-
stunde wird von einer Mentorin beziehungsweise einem Mentor sowie vom Seminarleiter beziehungsweise 
von der Seminarleiterin des Vorbereitungsseminars begutachtet und bewertet. 
 
Vortrag 
1In einem Vortrag soll der/die zu Prüfende nachweisen, dass er/sie wissenschaftliche Sachverhalte kurz und 
präzise darstellen kann und die Fertigkeit beherrscht, in einer wissenschaftlich kritischen Diskussion seinen 
Standpunkt zu verteidigen. 2Um eine objektive Bewertung zu gewährleisten, muss der/die zu Prüfende ein 
Manuskript des Vortrages vor dem mündlichen Vortrag bei der für den betreffenden Kurs verantwortlichen 
Dozentin oder dem Dozenten abgeben. 
 
Zeichnerische Darstellung 
1Zeichnerische Darstellungen erläutern, klären und präsentieren die entwerferische sowie planerische Ar-
beit. 2Sie werden je nach Aufgabenstellung und Themenschwerpunkt in verschiedenen Maßstäben und 
Techniken erstellt. 
 
Zusammengesetzte Prüfungsleistung 
1Eine Zusammengesetzte Prüfungsleistung besteht aus bis zu fünf Teilen. 2Die Teile können z. B. eine Klau-
sur, eine mündliche Prüfung, ein Praktikum oder eine Hausarbeit sein.  



Verkündungsblatt der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover vom 14.10.2021 20/2021 

Seite 88 

Anlage 2.2.: Glossar der Prüfungsleistungen 
 
A Aufsatz 
AA Ausarbeitung 
BA Bachelorarbeit 
BÜ Bestimmungsübungen 
DO Dokumentation 
ES Essay  
EX Experimentelles Seminar  
FP Fachpraktische Prüfung  
FS Fallstudie  
HA Hausarbeit  
K Klausur ohne Antwortwahlverfahren 
KA Klausur mit Antwortwahlverfahren  
KO Kolloquium 
KP Künstlerische Präsentation 
KU Kurzarbeit 
KW künstlerisch-wissenschaftliche Präsentation 
LÜ Laborübungen  
MA Masterarbeit 
ME Musikalische Erarbeitung in einer Lerngruppe 
ML Master-Kolloquium 
MO Modelle 
MP mündliche Prüfung  
MU Musikpraktische Präsentation 
MK Musikpädagogisch-praktische Präsentation  
P Projektarbeit 
PD Planung und Durchführung einer Lehrveranstaltungseinheit 
PF Portfolio 
PK Pädagogisch orientiertes Konzert 
PR Präsentation 
PW Planwerk  
R Referat  
SA Seminararbeit  
SG Stegreif 
SM Seminarleistung 
ST Studienarbeiten 
TP Theaterpraktische Präsentation  
U Unterrichtsgestaltung 
uK unbenotete Klausur 
uKA unbenotete Klausur im Antwort-Wahl-Verfahren 
Ü Übungen 
V Vortrag 
ZD Zeichnerische Darstellung 
ZP Zusammengesetzte Prüfungsleistungen 
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Anlage 3: Ergänzende Regelungen 
 

Anlage 3.1.: Melde- und Prüfungszeiträume 
 

1Das nach § 3 zuständige Organ legt die Variante für diesen Studiengang bzw. für die Fächer dieses Studi-
engangs fest. 2Es ist zwischen Variante 1 (ein Melde-/ ein Prüfungszeitraum) und Variante 2 (zwei Melde-/ 
zwei Prüfungszeiträume) zu entscheiden.  
3Variante 1 Meldezeitraum im Wintersemester:  15.11. – 30.11. 
 Prüfungszeitraum im Wintersemester:  15.12. – 14.04. 
 Meldezeitraum im Sommersemester:  15.05. – 31.05. 
 Prüfungszeitraum im Sommersemester: 15.06. – 14.10. 
4In der Zeit vom 15.10. – 14.11. für das Wintersemester und in der Zeit vom 15.04. – 14.05. für das Som-
mersemester sollen keine Prüfungen stattfinden.  
5Variante 2 Meldezeitraum I im Wintersemester:  15.11. – 30.11. 
 Prüfungszeitraum I im Wintersemester:  15.12. – 28.02. 
 Meldezeitraum II im Wintersemester:  16.03. – 23.03. 
 Prüfungszeitraum II im Wintersemester:  24.03. – 14.04. 
 Meldezeitraum I im Sommersemester:  15.05. – 31.05. 
 Prüfungszeitraum I im Sommersemester: 15.06. – 31.08. 
 Meldezeitraum II im Sommersemester 16.09. – 23.09. 
 Prüfungszeitraum II im Sommersemester  24.09. – 14.10. 
6In den Zeiten vom 15.10. – 14.11. und vom 01.03. – 15.03. für das Wintersemester sowie in den Zeiten 
15.04. – 14.05. und 01.09. – 15.09. für das Sommersemester sollen keine Prüfungen stattfinden. 7Bachelor-
arbeiten sowie Projekt- und Studienarbeiten können außerhalb der gem. Anlage 3.1 geregelten Zeiträume 
angemeldet werden. 8Zu beachten ist, dass innerhalb eines Studiengangs für fachfremde Module (Lehrex-
porte) abweichende Melde- und Prüfungszeiträume gelten können. 
9Für die gemäß Anlage 3.3 zur Prüfungsordnung aufgeführten Prüfungsformen soll eine Anmeldung im ers-
ten Meldezeitraum beider Varianten erfolgen. 
 
Anlage 3.2: Fristen zur Bewertung von Prüfungsleistungen 
 
Die Noteneingabe durch die Prüfenden hat in Abhängigkeit zu in Anlage 3.1. gewählten Varianten für:  
Variante 1:  

- bis zum 15.04. für das Wintersemester,  
- bis zum 15.10. für das Sommersemester  

Variante 2:  
- bis zum 01.09. (erster Prüfungszeitraum) /15.10. (zweiter Prüfungszeitraum) für das Sommersemester  
- bis zum 01.03. (erster Prüfungszeitraum) /15.04 (zweiter Prüfungszeitraum) für das Wintersemester  

zu erfolgen.  
 

Anlage 3.3: Entfällt 
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Das Niedersächsische Ministerium für Wissenschaft und Kultur hat mit Erlass vom 23.09.2021 gemäß § 18 Abs. 5  und § 14 NHG i. V. 
m. § 51 Abs. 3 NHG die nachstehende Ordnung über besondere Zugangsvoraussetzungen für das Fach "Darstellendes Spiel" im Ba-
chelorstudiengang sowie im Zertifikatsprogramm Drittes Fach für das Lehramt an Gymnasien genehmigt. Sie tritt für die Gottfried Wilhelm 
Leibniz Universität Hannover am Tage nach der hochschulöffentlichen Bekanntmachung in ihrem Verkündungsblatt in Kraft. 

 

Zugangsordnung für das Fach „Darstellendes Spiel“ im Bachelorstudiengang an der Hochschule für 
Bildende Künste Braunschweig (HBK), der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover 
(HMTMH), der Technischen Universität Braunschweig (TU BS), der Leibniz Universität Hannover 

(LUH) und der Stiftung Universität Hildesheim (U Hi) sowie im Zertifikatsprogramm Drittes Fach für 
das Lehramt an Gymnasien am Standort der Leibniz Universität Hannover (LUH) 

 

§ 1  Voraussetzungen für das Studium des Faches „Darstellendes Spiel“ 
(1) Zum Fach „Darstellendes Spiel“ im Bachelorstudiengang sowie im Zertifikatsprogramm Drittes Fach für 

das Lehramt an Gymnasien am Standort der Leibniz Universität Hannover (LUH) kann zugelassen wer-
den, wer  

1. eine Hochschulzugangsberechtigung nach § 18 NHG nachweist, 
2. Praxiserfahrungen theaterpraktischer/theaterpädagogischer Arbeit hat,  
3. die Zugangsprüfung bestanden hat. 

(2) Der Zulassungsausschuss bewertet die eingereichten Unterlagen nach § 2 Abs. 3. Zur Zugangsprüfung 
wird zugelassen, wer zwei der nachstehenden vier Kriterien erfüllt: 

1. theaterpraktische Erfahrungen  

2. theaterpädagogische Erfahrungen  

3. künstlerischer Ansatz 

4. künstlerisch-pädagogische bzw. theaterpädagogische Motivation. 

 

§ 2  Antrag auf Zulassung und Teilnahme an der Zugangsprüfung 
(1) Der Antrag auf Zulassung zum Fach Darstellendes Spiel einschließlich Teilnahme an der Zugangsprü-

fung muss mit allen Unterlagen bis zum 15. März des Jahres eingehen (Ausschlussfrist).  
(2) Der Antrag ist an die vom Zulassungsausschuss benannte Hochschule zu richten. 
(3) Dem Antrag sind beizufügen:  

1. Kopie der Hochschulzugangsberechtigung gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 1; sofern die Hochschulzugangsbe-
rechtigung zum Zeitpunkt des Bewerbungstermins noch nicht vorliegt, Kopie des Halbjahreszeugnis-
ses; 

2. Motivationsschreiben (künstlerisch-pädagogische bzw. theaterpädagogische Motivation,1 – 2 DIN 
A4 Seiten); 

3. die Bearbeitung der Aufgabe a) oder b) nach Wahl der Bewerberin oder des Bewerbers:  

a) Wahrnehmungsaufgabe / künstlerische Gestaltung 

Betrachten Sie eine konkrete Situation in ihrem Lebensumfeld. Entwickeln Sie ausgehend von Ihren 
Beobachtungen eine künstlerische Darstellungsform, z. B. einen Audio- oder Videobeitrag (max. 
Länge 2 Minuten), einen Text oder auch eine bildnerische Auseinandersetzung (ein oder mehrere 
Skizzen oder Fotografien, ggf. auch kombiniert mit Texten). Die gewählten Gestaltungsverfahren 
sollen eine möglichst spezifische, eigensinnige Perspektive auf die ausgewählte Situation erfahrbar 
machen. 

b) Wahrnehmungsaufgabe / Theaterrezeption 

Schildern Sie eine besondere Erfahrung als Theaterzuschauerin oder Theaterzuschauer außerhalb 
des Schultheaters (1 - 2 DIN A4 Seiten). 

4. Erklärung, dass die Bewerberin oder der Bewerber die künstlerische Aufgabe nach Nr. 3 eigenstän-
dig erarbeitet hat; 

5. tabellarischer Lebenslauf, der auch Auskunft zu theaterpraktischen und -pädagogischen Vorerfah-
rungen gibt.  

 

§ 3  Durchführung der Zugangsprüfung 
(1) Die Mitglieder der Lenkungsgruppe Darstellendes Spiel bilden den Zulassungsausschuss. Sie können für 

die Vorauswahl stellvertretende Mitglieder benennen. Diese müssen der Gruppe der Hochschullehrenden 
(oder Verwalterinnen/Verwalter bzw. Vertreterinnen/Vertreter einer Professur sein) oder der Gruppe der 
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wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter angehören und Lehrende im Fach Darstellendes Spiel 
sein. An der Vorauswahl nehmen maximal zwei Studierende von zwei Hochschulen mit beratender 
Stimme teil.  Die Lenkungsgruppe trifft die Entscheidungen nach dieser Ordnung. Sie regelt die Durch-
führung der Zugangsprüfung. 

(2) Den Vorsitz des Zulassungsausschusses führt die oder der Vorsitzende der Lenkungsgruppe Darstellen-
des Spiel. Sie oder er kann bei Aufteilung des Zulassungsausschusses in Prüfungskommissionen im lau-
fenden Zugangsprüfungsverfahren den Vorsitz an Kommissionsmitglieder delegieren. Sofern sich der Zu-
lassungsausschuss in Prüfungskommissionen aufteilt, besteht jede Prüfungskommission aus mindestens 
drei Mitgliedern. Hierfür benennt jede der beteiligten Hochschulen weitere Mitglieder. Die benannten Per-
sonen müssen der Gruppe der Hochschullehrer (oder Verwalterinnen/Verwalter bzw. Vertreterinnen/Ver-
treter einer Professur sein) oder der Gruppe der wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter angehö-
ren und Lehrende im Fach Darstellendes Spiel sein. In Ausnahmefällen können auch Lehrbeauftragte als 
weiteres Mitglied der Prüfungskommission angehören. 

(3) Die Zugangsprüfung findet einmal jährlich im Sommersemester für das folgende Wintersemester statt. 
(4) Der Zulassungsausschuss trifft anhand der eingereichten Unterlagen vorab die Auswahl, wer zur Zu-

gangsprüfung eingeladen wird. Der Zulassungsausschuss ist beschlussfähig, wenn mindestens drei Mit-
glieder von mindestens zwei Hochschulen anwesend sind. Die Einladung erfolgt anschließend schriftlich 
mit Angabe von Termin, Ort und Uhrzeit mindestens zwei Wochen vor dem Termin der Zugangsprüfung.  

 

§ 4  Nachweis der besonderen künstlerischen Befähigung 
(1) Maßgeblich für die Feststellung der besonderen Eignung für das Fach Darstellendes Spiel ist der Ge-

samteindruck, der sich aus den Vorerfahrungen, dem in der Zugangsprüfung zum Ausdruck kommenden 
szenischen Verständnis, der Fähigkeit zur szenischen Realisation, der Kollektivfähigkeit sowie der Selb-
ständigkeit und Originalität der Arbeit und der Fähigkeit zu deren Reflexion ergibt.  

(2) Die besondere Eignung ist durch folgende Leistungen in einer Gesamtprüfung von ca. 30 Minuten nach-
zuweisen: 

 Teilleistung 1: eine vorbereitete szenische Einzelpräsentation (ca. 5 Minuten) mit Reflexion 

 Teilleistung 2: eine gegebene Aufgabe zur szenischen Gruppenarbeit mit Reflexion (ca. 10 Minuten) 

 Teilleistung 3: ein abschließendes Gespräch, dessen Inhalt sich auf den Verlauf der vorgeführten Leis-
tungen bezieht. Gegenstand des Gesprächs können u.a. auch Fragen zum zeitgenössischen Theater, zu 
eigenen Theater- und Zuschauererfahrungen, zum Schultheater, zur künstlerischen und pädagogischen 
Haltung (ca. 15 Minuten) sein.   

(3) Die Teilleistungen nach § 4 Abs. 2 jeder Bewerberin oder jedes Bewerbers werden von jeder Prüferin o-
der jedem Prüfer wie folgt bewertet:  

i. Teilleistung 1 0-10 Punkte  
ii. Teilleistung 2 0-5 Punkte  
iii. Teilleistung 3 0-10 Punkte  

 = maximal 25 Punkte  
(4) Die Punktzahlen der Prüferinnen oder Prüfer werden addiert und anschließend durch die Anzahl der Prü-

ferinnen oder Prüfer geteilt. Für eine bestandene Zugangsprüfung müssen mindestens 50 % der maximal 
erreichbaren Punkte erzielt werden. 

(5) Entsprechend der Gesamtpunktzahl ist eine Rangreihenfolge der Bewerberinnen oder Bewerber, die die 
Zugangsprüfung bestanden haben, zu erstellen. Entsprechend der Rangreihenfolge wird über die 
Vergabe der zur Verfügung stehenden Studienplätze entschieden. Bei Punktgleichheit entscheidet der 
Zulassungsausschuss, wer den Studienplatz erhält.   

(6) Über die Entscheidungen des Ausschusses ist eine Niederschrift anzufertigen, die von der oder dem Vor-
sitzenden und der Protokollführerin oder dem Protokollführer zu unterzeichnen ist.  

 

§ 5  Befreiung von der Zugangsprüfung 
(1) Von der Zugangsprüfung können Bewerberinnen und Bewerber befreit werden, die ein erfolgreiches, 

mindestens zweisemestriges Studium an einer anderen Hochschule im Fach Darstellendes Spiel nach-
weisen können und fachlich die Voraussetzungen für die Einstufung in ein höheres Fachsemester erfül-
len. 

(2) Anträge auf Befreiung von der Zugangsprüfung sind auf der Grundlage von einzureichenden Unterlagen 
gemäß § 2 Abs. 3 bis zu dem in § 2 Abs. 1 genannten Bewerbungstermin zu stellen.  

(3) Über die Anträge auf Befreiung von der Zugangsprüfung entscheidet der Zulassungsausschuss auf der 
Grundlage der eingereichten Unterlagen und erforderlichenfalls eines Vorstellungsgesprächs. Er kann 
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seine Entscheidungsbefugnis widerruflich auf die Vorsitzende bzw. den Vorsitzenden des Lenkungsaus-
schusses übertragen. 

(4) Die Entscheidung über die Befreiung von der Zugangsprüfung stellt darauf ab, ob die Bewerberin bzw. 
der Bewerber auf der Grundlage der bisher erbrachten Studien- und ggf. Prüfungsleistungen die Gewähr 
für ein erfolgreiches Studium bietet. Die Zulassung zum Studium setzt zudem voraus, dass in dem betref-
fenden Fachsemester ein Studienplatz zur Verfügung steht. 

 

§ 6  Mitteilung der Ergebnisse, Einsicht in die Prüfungsakte, Wiederholung 
(1) Bestehen bzw. Nichtbestehen der Zugangsprüfung sowie die Entscheidung über den Antrag auf Befrei-

ung von der Zugangsprüfung werden den Bewerberinnen oder Bewerbern nach Abschluss des Zugangs-
prüfungsverfahrens durch die Vorsitzende oder den Vorsitzenden des Zulassungsausschusses schriftlich 
mitgeteilt. Bei Nichtbestehen der Zugangsprüfung werden die festgestellten Defizite nach Abschluss der 
Prüfung mündlich erläutert. 

(2) Über das Gesamtergebnis und die erreichten Teilergebnisse wird ein schriftlicher Bescheid ausgefertigt, 
der die in der Zugangsprüfung erzielten Punktzahlen und das Gesamtergebnis ausweist. 

(3) Die eingereichten Unterlagen werden den Bewerberinnen oder Bewerbern nach Abschluss der Zugangs-
prüfung zurückgesandt. 

(4) Hat eine Bewerberin oder ein Bewerber die Zugangsprüfung bestanden, jedoch aufgrund der erzielten 
Punktzahl in der Rangfolge keinen Studienplatz erhalten, so hat sie oder er das Recht, die Zugangsprü-
fung im folgenden Jahr zu wiederholen. 

(5) Die Bewerberin oder der Bewerber hat das Recht, innerhalb eines Jahres nach Bekanntgabe der Ent-
scheidung des Ausschusses ihre oder seine Prüfungsakte einzusehen.  

 

§ 7  Gültigkeitsdauer des Ergebnisses der Zugangsprüfung 

Wird mit bestandener Zugangsprüfung die Zulassung zum Fach Darstellendes Spiel ausgesprochen, so hat 
der Nachweis der besonderen künstlerischen Befähigung für drei auf die bestandene Zugangsprüfung fol-
gende Immatrikulationstermine Gültigkeit.  

§ 8  Inkrafttreten 

Diese Ordnung tritt am Tag nach ihrer hochschulöffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
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